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Aufsätze

1  Erstveröffentlichung: Beck, A., M. Bruder, E. Dick, 
 V. Gantner, K. Hermanns, J. Schmitt, C. Wingens 
 (2023), Kommunale Entwicklungspolitik in Deutsch-
 land: Aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen 
 und Empfehlungen zur weiteren Förderung, Deval 
 Policy Brief 6/2023, Deutsches Evaluierungsinstitut 
 der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) und Ger-
 man Institute of Development and Sustainability 
 (IDOS), Bonn.
2  Die Studie wurde veröffentlicht, bevor das Deut-
 sche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) im Juni 
 2022 seinen Namen zu German Institute of De-
 velopment and Sustainability (IDOS) geändert hat.

Zusammenfassung
Deutsche Kommunen sind zunehmend 
und auf vielfältige Weise für eine global 
nachhaltige Entwicklung aktiv. Sie enga-
gieren sich beispielsweise für eine faire 
öffentliche Beschaffung oder pflegen 
Partnerschaften mit Kommunen im globa-
len Süden. Durch internationale Rahmen-
werke wie die Agenda 2030, die New 
Urban Agenda und das Pariser Klimaab-
kommen ist die Bedeutung der kommu-
nalen Entwicklungspolitik in den vergan-
genen Jahren merklich gestiegen. 
Wie hat sich die kommunale Entwick-
lungspolitik in Deutschland in den letzten 
Jahren weiterentwickelt und wo steht sie 
heute? Was wurde erreicht und welche 
Herausforderungen bestehen für kommu-
nales entwicklungspolitisches Engage-
ment? Und wie können deutsche Kommu-
nen weiter unterstützt werden, um bis 
2030 und darüber hinaus einen möglichst 
großen Beitrag zu einer global nachhalti-
gen Entwicklung leisten zu können? Die-
sen Fragen wird in zwei komplementär 
angelegten Untersuchungen nachge-
gangen: einer Studie des German Institu-
te of Development and Sustainability 

2(IDOS ) (Marschall et al., 2021) und einer 
Evaluierung des Deutschen Evaluie-
rungsinstituts der Entwicklungszusam-
menarbeit (DEval) (Schmitt et al., 2022). 
Die Untersuchungen wurden teilweise in 
Kooperation durchgeführt. 
Die Ergebnisse der Studien zeigen, dass 
die kommunale Ebene für eine global 
nachhaltige Entwicklung eine unverzicht-
bare Rolle spielt. In Deutschland konnten 
sich Kommunen nicht zuletzt aufgrund 
der seit 2013 stark ausgebauten Förde-
rung als eigenständige Akteure etablieren 
und ihr Engagement dabei thematisch 
breiter und vielfältiger gestalten. 
Trotz dieser positiven Entwicklungen be-
stehen weiterhin Herausforderungen, die 
den Kommunen ein entwicklungspoliti-
sches Engagement erschweren. So sieht 
sich in Anbetracht vieler drängender Auf-
gaben nur ein Teil der Kommunen in der 

Kommunale Entwicklungspolitik 
1in Deutschland

Aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Empfehlungen zur 
weiteren Förderung 

Andrea Beck, Martin Bruder, Eva Dick, Verena Gantner, Klaus Hermanns, 
Johannes Schmitt, Christopher Wingens, German Institute of Development 
and Sustainability (IDOS)

Lage, in der kommunalen Entwicklungs-
politik aktiv zu werden. Zudem sind För-
dermöglichkeiten nicht immer bekannt 
oder sie werden als unübersichtlich oder 
zu aufwendig empfunden. Von diesen 
Problemen sind besonders kleine Kom-
munen betroffen. 
Aus den Herausforderungen ergeben 
sich folgende Empfehlungen: 
•  Förderung der kommunalen Entwick-
 lungspolitik fortführen und stärker am 
 kommunalen Kontext ausrichten
• ressortübergreifende Koordination der 
 kommunalen Nachhaltigkeitspolitik 
 intensivieren
• administrativen Aufwand der Förde-
 rung für Kommunen reduzieren 
• „intermediäre Ebenen“ wie Landkreise 
 oder Metropolregionen stärker in der 
 Förderung berücksichtigen
• Sichtbarkeit des kommunalen Enga-
 gements über Wirkungsevaluierungen 
 und Datenplattformen erhöhen

Aktueller Stand und Entwicklungen
Deutsche Kommunen sind zunehmend 
und auf vielfältige Weise für eine global 
nachhaltige Entwicklung aktiv. Sie enga-
gieren sich beispielsweise für eine faire 
öffentliche Beschaffung oder pflegen 
Partnerschaften mit Kommunen im globa-
len Süden. 
Im Jahr 2009 veröffentlichte das DIE eine 
erste umfassende Bestandsaufnahme 
zur kommunalen Entwicklungspolitik in 
Deutschland (Fröhlich und Lämmlin, 
2009), in der die Bandbreite der Möglich-
keiten für entwicklungspolitisches Enga-
gement der Kommunen aufgezeigt und 
wichtige Impulse für die Weiterent-
wicklung der Aktivitäten geliefert wurden. 
Seitdem haben veränderte nationale und 
internationale politische Rahmenbedin-
gungen den Bedeutungszuwachs kom-
munaler Entwicklungspolitik begünstigt. 
Auf internationaler Ebene haben neue 
entwicklungspolitische Rahmenwerke – 
allen voran die Agenda 2030 – zu einer 
verstärkten Wahrnehmung von Städten 

und Kommunen als Akteure für die nach-
haltige Entwicklung geführt. So gibt es in 
der Agenda 2030 ein Ziel, mit dem explizit 
„Nachhaltige Städte und Gemeinden“ 
(SDG 11) adressiert werden. Auch im Zu-
ge der dritten Weltstädtekonferenz (Habi-
tat III) 2016 und des Pariser Klimaabkom-
mens 2015 wurde die Bedeutung von 
Kommunen betont und eine „Lokalisie-
rung der SDGs“ gefordert. In Deutschland 
trugen indes mehrere politische Be-
schlüsse (etwa des Bund-Länder-Aus-
schusses Entwicklungszusammenarbeit 
und der Innenministerkonferenz) dazu 
bei, die kommunale Entwicklungspolitik 
weiterzuentwickeln und zu verankern. 
Seit 2013 fördert das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) die kommunale Ent-
wicklungspolitik über einen eigenen Titel 
im Bundeshaushalt. Die Mittel für den 
Haushaltstitel „Förderung des kommuna-
len Engagements“ stiegen von 5 Millionen 
Euro im Jahr 2013 kontinuierlich auf 38,5 
Millionen Euro im Jahr 2021. Die Mittel flie-
ßen fast vollständig an die Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt (SKEW), die 
als Teil der Engagement Global gGmbH 
Beratungs-, Vernetzungs-, Informations- 
und Förderangebote für Kommunen be-
reitstellt. 
Nicht zuletzt aufgrund dieser Unterstüt-
zung haben sich deutsche Kommunen in 
den letzten Jahren als eigenständige ent-
wicklungspolitische Akteure etabliert. Ihr 
Engagement hat zugenommen und ist 
thematisch breiter und vielfältiger gewor-
den. Zu ursprünglichen Themenberei-
chen, wie den kommunalen Partnerschaf-
ten oder fairem Handel und fairer Be-
schaffung, kamen neue Handlungsfelder 
hinzu, zum Beispiel die lokale Umsetzung 
der Agenda 2030 oder die Stärkung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die 
meisten Kommunen engagieren sich 
heute in den Themenbereichen „fairer 
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Handel und faire Beschaffung“ und „kom-
munale Partnerschaften“. Große und in-
ternational vernetzte Kommunen bringen 
sich vermehrt in globale Politikprozesse 
ein, etwa bei den Klimakonferenzen der 
Vereinten Nationen, beim World Urban 
Forum oder zuletzt im Rahmen der deut-
schen G7-Präsidentschaft 2022. 
Das Spektrum kommunaler Akteure hat 
sich dabei verbreitert. Während bei der 
Förderung der kommunalen Entwick-
lungspolitik die örtlichen Verwaltungen 
nach wie vor im Zentrum stehen, sind vor 
dem Hintergrund verbesserter Rechtssi-
cherheit auch kommunale Unternehmen 
engagiert. 
Der Impuls für entwicklungspolitisches 
Engagement einer Kommune geht oft von 
Akteuren der Zivilgesellschaft aus, die 
meist ehrenamtlich aktiv sind. Zuständige 
Mitarbeitende der kommunalen Regie-
rung und Verwaltung können etwa an 
bestehende Partnerschaften von Vereinen 
anknüpfen und von Länderkenntnissen 
und Sprachkompetenzen ihrer Mitglieder 
profitieren. Zugleich kooperieren Kommu-
nen mit neuen Akteursgruppen, beispiels-
weise lokalen Hochschulen oder Unter-
nehmen.

Herausforderungen
Trotz dieser positiven Entwicklungen steht 
die kommunale Entwicklungspolitik wei-
terhin vor Herausforderungen. So zählt sie 
zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben 
der kommunalen Selbstverwaltung, bei 
denen die Kommunen selbst entscheiden 
können, ob und wie sie diese ausüben. 
Die meisten Kommunen sind jedoch 
durch die ihnen gesetzlich übertragenen 
Pflichtaufgaben (Abwasser-und Müllent-
sorgung, Betrieb von Kindergärten etc.) 
bereits stark gefordert. Globale Krisen wie 
die Covid-19-Pandemie oder der Krieg in 
der Ukraine haben den kommunalen 
Handlungsspielraum in den letzten Jah-
ren noch weiter beeinträchtigt. Daher gilt 
die kommunale Entwicklungspolitik oft 
noch als „Nischenthema“. Sie ist in be-
sonderem Maße von Freiwilligkeit und 
Eigeninitiative der Kommunen und enga-
gierten Bürger/-innen abhängig. 
Darüber hinaus ist der mit einer Förderung 
verbundene administrative Aufwand für 
viele Kommunen deutlich zu hoch. Kom-
plexe und zeitaufwendige Verfahren zur 
Beantragung, Durchführung und Abwick-
lung von Projekten können insbesondere 
kleinere, personell weniger gut aufgestellte 
und erstantragstellende Kommunen stark 
belasten und dazu führen, dass sie sich 
seltener entwicklungspolitisch betätigen. 
Kommunen, die bereits entwicklungspoli-
tisch aktiv sind, können dieses Engage-
ment nicht immer aufrechterhalten. Mögli-
che Gründe dafür sind fehlende struktu-
relle Verankerungen in der Verwaltung – 
etwa durch die Schaffung von Arbeitsein-
heiten oder die Formulierung politischer 

Beschlüsse und Strategien – oder eine 
unzureichende Vermittlung der Relevanz 
entwicklungspolitischer Themen in der 
Kommunalpolitik und Öffentlichkeit.
Eine weitere Herausforderung ergibt sich 
aus der zunehmenden Unübersichtlich-
keit der Förderlandschaft. Vor dem Hinter-
grund der auf Interdependenz ausgerich-
teten Agenda 2030 haben sich zusätzliche 
Handlungsfelder und Fördermöglichkei-
ten ergeben, während thematische Über-
schneidungen bei der Förderung teilweise 
zu Kohärenzproblemen geführt haben. So 
unterstützt nicht nur das BMZ die Kommu-
nen bei der Umsetzung der Agenda 2030. 
Auch andere Ministerien wie das Bundes-
ministerium des Innern und für Heimat 
(BMI) oder das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz (BMUV) bieten 
Unterstützungsmöglichkeiten im weiteren 
Feld der kommunalen Nachhaltigkeitspo-
litik an (siehe Abbildung 1). 

Eng ausgelegte Ressortzuständigkeiten 
zwischen verschiedenen Bundesministe-
rien können dazu führen, dass kommuna-
les Engagement erschwert wird, bei-
spielsweise an der Schnittstelle von 
migrantischem Engagement und Integra-
tion oder von fairer und umweltfreundli-
cher Beschaffung. Zudem fällt es vielen 
Kommunen schwer, bei den unterschied-
lichen Förderangeboten für kommunale 
Entwicklungs- und Nachhaltigkeitspolitik 
den Überblick zu behalten. 

Abbildung 1: Kommunale Entwicklungspolitik im SDG-Möglichkeitenraum

Quelle: angepasste Darstellung nach Marschall et al. (2021, S. 40), veröffentlicht 
open access unter der CC BY 4.0-Lizenz.

Darüber hinaus stellt die mangelnde 
Sichtbarkeit der kommunalen Entwick-
lungspolitik eine Herausforderung dar, 
wodurch ihr Stellenwert im entwicklungs-
politischen Gefüge leicht unterschätzt 
wird. Die entwicklungspolitischen Wirkun-
gen (Impacts) der kommunalen Entwick-
lungspolitik sind bisher kaum dokumen-
tiert. Auch ist die kommunale Entwick-
lungspolitik momentan nur unzureichend 
in der Berichterstattung zu öffentlichen 
Mitteln für Entwicklungszusammenarbeit 
(Official Development Assistance, ODA) 
abgebildet.

Empfehlungen
Für die Ausgestaltung der kommunalen 
Entwicklungspolitik und ihrer Förderung 
werden in den Untersuchungen von IDOS 
und DEval folgende Empfehlungen abge-
leitet:
•  Die Förderung der kommunalen Ent-
 wicklungspolitik sollte stärker auf den 

 spezifischen kommunalen Kontext aus-
 gerichtet sein. Der Austausch zwischen 
 SKEW und verschiedenen Kommunen 
 – engagierten, noch nicht sowie nicht 
 mehr aktiven – sollte gestärkt werden, 
 um deren Herausforderungen und Vor-
 erfahrungen besser verstehen und be-
 rücksichtigen zu können. 
•  Um die Übersichtlichkeit des Förder-
 felds zu verbessern und Synergieeffek-
 te zwischen verschiedenen Förderan-
 geboten zu ermöglichen, sollte die res-
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 sortübergreifende Koordination der 
 kommunalen Nachhaltigkeitspolitik 
 auf Bundesebene intensiviert werden. 
 Dies kann beispielsweise im Rahmen 
 des Staatssekretärsausschusses für 
 nachhaltige Entwicklung erfolgen. 
•  Der administrative Aufwand der Förde-
 rung sollte so weit wie möglich redu-
 ziert werden. Vereinfachungspotenzia-
 le zeigen sich in technisch-organisato-
 rischer Hinsicht (zum Beispiel mit Blick 
 auf die Digitalisierung von Antragsver-
 fahren) sowie im förderpolitischen und 

3 zuwendungsrechtlichen Bereich.
• Um mehr kleinere Kommunen für ein  
 entwicklungspolitisches Engagement 
 zu gewinnen, sollten gemeinsame 
 Projekte mehrerer Kommunen stärker 
 gefördert werden. Beispielsweise könn-
 ten „intermediäre Ebenen“ wie Land-
 kreise, Metropolregionen oder kommu-
 nale Verbände eine stärker koordinie-
 rende Funktion ausüben und kleinere 

 Kommunen in ein bestehendes Enga-
 gement einbinden beziehungsweise sie 
 bei eigenen Initiativen unterstützen. 
•  Zur Erhöhung der Sichtbarkeit des 
 kommunalen Engagements sollten ent-
 wicklungspolitische Wirkungen im glo-
 balen Süden mittels Wirkungsevaluie-
 rungen untersucht werden. Zudem soll-
 ten die von Kommunen im In- und Aus-
 land verausgabten Mittel für Entwick-
 lungspolitik in ODA-Statistiken besser 
 erfasst und die Entwicklung geeigneter 
 Datenplattformen und Berichtsformate 
 unterstützt werden. 

Literaturhinweise
Fröhlich, K. und B. Lämmlin (2009), 
„Kommunale Entwicklungspolitik in 
Deutschland: Studie zum entwicklungs-
politischen Engagement deutscher Städ-
te, Gemeinden und Landkreise“, Discus-
sion Paper, 1/2009, Deutsches Institut für 
Entwicklungspolitik (DIE), Bonn.

Marschall, P., C. Wingens und E. Dick 
(2021), Kommunale Entwicklungspolitik in 
Deutschland, Studies 105, Deutsches In-
stitut für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn.
Schmitt, J., A. Beck, V. Gantner, K. Her-
manns und M. Bruder (2022), Kommu-
nale Entwicklungspolitik: Evaluierung der 
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
(SKEW), Deutsches Evaluierungsinstitut 
der Entwicklungszusammenarbeit (DE-
val), Bonn.

3  In der DEval-Evaluierung (Schmitt et al., 2022) wer-
 den konkrete technisch-organisatorische, förder-
 politische und zuwendungsrechtliche Maßnah-
 menvorschläge formuliert, die zu einer adminis-
 trativen Entlastung und Vereinfachung beitragen 
 könnten.

Der Aufsatz möchte einen Ausblick auf 
den bisherigen Prozess und die kommen-
den Herausforderungen bei der Umset-
zung der Grundsteuerreform in Schles-
wig-Holstein insbesondere aus kommu-
naler Sicht geben.

Hintergrund 
Mit der Grundsteuerreform begegnen wir 
einer der größten Steuerreformen der 

Grundsteuerreform in 
Schleswig-Holstein 
– ein aktueller Ausblick 

Thorsten Karstens – Stellv. Geschäftsführer des SHGT und Referent für Finanzen 
und Moderne Verwaltung

vergangenen Jahrzehnte. Neu dabei ist 
die Intensität der Zusammenarbeit zwi-
schen der Finanzverwaltung und den 
Städten und Gemeinden, die sich im 
Verfahren vor der Reform maßgeblich auf 
die Abstimmung in Einzelfällen fokussier-
te bzw. fokussieren konnte. Die Grund-
steuerreform hat eine hohe Bedeutung für 
die Kommunen, dabei geht es weniger 
um die Frage, welches Modell denn das 
beste wäre, sondern um die Sicherstel-
lung der Finanzmittel. „Die Grundsteuer 
ist […] eine der wichtigsten Einnahme-
quellen unserer Kommunen, sie finanziert 
Schulen, Schwimmbäder oder Sportstät-
ten und Spielplätze.“, so Finanzministerin 
Monika Heinold. „Unser Ziel ist es des-
halb, die Kommunen rechtzeitig in die 
Lage zu versetzen, die neue Grundsteuer 
ab 2025 erheben zu können.“ (Quelle: 
Pressemitteilung des Landes vom 1. 
Februar 2023). 
Ausgangspunkt ist die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 
2018 (1 BvL 11/14 -, Rn. 1-181). Darin er-
klärte es die bisherige Bewertung des 
Grundbesitzes für Zwecke der Grund-
steuer für verfassungswidrig. Grund sind 

die Einheitswerte, auf denen die bisherige 
Grundsteuerberechnung basiert: Ihnen 
liegen die Wertverhältnisse aus dem Jahr 
1964 in den alten Bundesländern bezie-
hungsweise aus dem Jahr 1935 in den 
neuen Bundesländern zugrunde. Weil 
diese alten Werte die tatsächliche Wert-
entwicklung des Grundbesitzes nicht wi-
derspiegeln, wird nach bisherigem Recht 
gleichartiger Grundbesitz unterschiedlich 
behandelt. Dieses verstößt gegen das im 
Grundgesetz verankerte Gebot der 
Gleichbehandlung. Das Verfassungsge-
richt hat daher den Gesetzgeber zu einer 
gestuften Neuregelung verpflichtet: So-
fern bis zum 31.12.2019 eine gesetzliche 
Neureglung erfolgt ist, darf bis zum 31. 
Dezember 2024 die Grundsteuer auf 
bisheriger gesetzlicher Grundlage erho-
ben werden. Danach verliert das alte 
Recht seine Geltung und ab 1. Januar 
2025 muss die Grundsteuer nach neuem 
Recht erhoben werden. 
Der Gesetzgeber musste also handeln. 
Von der Umsetzung betroffen sind rund 
36 Millionen wirtschaftliche Einheiten des 
Grundbesitzes bundesweit, rund 1,26 
Millionen davon in Schleswig-Holstein. 
Für diese gilt es rechtzeitig vor 2025 neue 
Bemessungsgrundlagen für Zwecke der 
Grundsteuer zu ermitteln. Ende 2019 
haben sich Bund und Länder über die 
gesetzlichen Grundlagen geeinigt (Be-
schluss Bundestag am 18.10.20219, 
Zustimmung Bundesrat 08.11.2019). Für 
die Länder wurde die Möglichkeit ge-
schaffen, abweichend vom Bundesge-
setz eigene landesgesetzliche Regelun-
gen zu erlassen. Schleswig-Holstein ent-
schied – so wie weitere 10 Bundesländer 
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–, das Bundesmodell anzuwenden. Die-
ses Modell berücksichtigt den Wert des 
Grundstücks und der Immobilie bei der 
Berechnung der Grundsteuer. 

für die Berechnung der Grundsteuer erfor-
derlichen Daten aus dem Grundsteuer-
messbescheid zur Verfügung. Auf dieser 
Grundlage ermittelt abschließend die Ge-
meinde die zu zahlende Grundsteuer. 
Hierfür wird der Grundsteuermessbetrag 
mit dem Hebesatz multipliziert, der von 
der Gemeinde zuvor festgelegt wird. Er-
gebnis ist die zu zahlende Grundsteuer, 
die als Grundsteuerbescheid in der Regel 
an die Eigentümerinnen und Eigentümer 
übermittelt wird.

Erklärungsabgabe: Erfahrungen und 
aktueller Stand
Die neu berechnete Grundsteuer ist ab 
dem Jahr 2025 auf Grundlage des ge-
meindlichen Grundsteuerbescheides zu 
zahlen. 
Zum ersten Hauptfeststellungsstichtag 
der neuen Grundsteuerwerte, 1. Januar 
2022, wurde ein vollständig digitalisiertes 
Verwaltungsverfahren noch nicht angebo-
ten. Denn viele der für die Neubewertung 
erforderlichen Daten liegen der Finanzver-
waltung nicht in elektronisch verwertba-
rer Form vor. Im ersten Schritt wurden 
daher die Daten von den Eigentümerin-
nen und Eigentümern von steuerpflichti-
gem Grundbesitz abgefragt: Die benötig-
ten Daten müssen mit Hilfe von Steuer-
erklärungen erhoben werden. Ab dem 
01.07.2022 konnten die Eigentümerinnen 
und Eigentümer ihre Steuererklärungen 
abgeben. Dabei stand nicht nur das ELS-
TER-Portal zur Verfügung: Mit dem Bun-
desportal „Grundsteuererklärung für Pri-
vateigentum“ ist für eine Vielzahl von 
Fällen eine Möglichkeit der vereinfachten 
Dateneingabe geschaffen worden. Darü-
ber hinaus werden die Steuerpflichtigen in 
Schleswig-Holstein mit einem vielfältigen 
Hilfsangebot unterstützt: Neben Schritt-
für-Schritt-Anleitungen zum Ausfüllen der 
Erklärungen und Infobroschüren wird mit 
Rückruf- und Vorortterminen der Finanz-
ämter Unterstützung angeboten. 
Viele Eigentümerinnen und Eigentümer 
haben ihre Erklärung elektronisch abge-
geben: Zum Ende der Abgabefrist am 31. 
Januar 2023 waren rund 67 % der Erklä-
rungen in Schleswig-Holstein über ELS-
TER eingegangen, rund 10 % in Papier-
form. Zwischenzeitlich liegen insgesamt 
fast 87 % der Erklärungen vor (Quelle: 
Finanzministerium, Stand: 05. Juni 2023). 
Diejenigen, die noch nicht ihre Erklä-
rungspflicht erfüllt haben, werden an die 
Erklärungsabgabe erinnert. Zwischen-
durch hat das Finanzministerium erhebli-
che Probleme mit fehlerhaften Erinne-
rungsschreiben eingeräumt. Im Herbst 
2022 begann parallel zur Erklärungsab-
gabe die Erstellung der Bescheide und im 
Gleichschritt der Versand der Datensätze 
an die Kommunen. Mit Ablauf des März 
2023 sind über 650.000 der Fälle Beschei-
de und Datensätze versandt worden.
Zugleich gibt es in der Öffentlichkeit Dis-

kussionen zur Frage der Verfassungsge-
mäßheit des Bundesmodells und nachfol-
gend über eine vorläufige Festsetzung 
der Grundsteuerwert- und -messbeschei-
de, insbesondere von einigen Fachver-
bänden. Zudem gibt es an der Bemes-
sung und Verwendung der Bodenricht-
werte Kritik. Seitens des SHGT wurde auf 
die Modelldiskussion nicht eingegangen, 
sondern vielmehr der Fokus auf die Um-
setzung gelegt. Die Forderung zu einer 
grundsätzlichen vorläufigen Festsetzung 
mag auf den ersten Blick pragmatisch 
aussehen, es wäre aber eher irritierend, 
würde das Land direkt die Verfassungs-
gemäßheit als fragil ansehen.

Umsetzungserfordernisse in 
den Kommunen 
Die Kommunen sind in dem Verfahren 
nicht nur als Satzungsgeber und Steuerbe-
hörde, sondern auch als Grundstücksei-
gentümerinnen und -eigentümer beteiligt.

Kommunale Liegenschaften
Zu berücksichtigen sind auch die Steuer-
erklärungen für die eigenen Liegenschaf-
ten (Gemeinde als Steuerschuldner). Die 
Finanzämter verzichten vorerst auf die 
Erklärung für bereits vollständig steuerbe-
freite Grundstücke (z. B. Verwaltungsge-
bäude), da sich die Befreiungstatbestän-
de auch ab 2025 nicht verändern. Bei 
nicht vollständiger Befreiung ist daher 
eine Erklärung abzugeben. 
 
Datenübermittlung mit ELSTER-Transfer
Unter anderem ändert sich mit der Umset-
zung der Grundsteuerreform auch das 
Verfahren zur Bereitstellung der Daten aus 
dem Grundsteuermessbescheid. Die Über-
mittlung der Grundsteuermessbeträge an 
die Ämter und Gemeinden erfolgt zukünftig 
grundsätzlich in elektronischer Form über 
das Verfahren ELSTER-Transfer. 
Die Rückmeldungen einzelner Mitglieder 
des SHGT in Bezug auf die Datenübertra-
gung haben gezeigt, dass die Datenüber-
tragung Optimierungspotential im Hin-
blick auf die praktischen Anforderungen 
der Kommunen bei der Festsetzung auf-
weist. 
Überdies könnte die zeitliche Umsetzung 
durch die Fachverfahrenshersteller die 
Umsetzung auf gemeindlicher Ebene ver-
zögern. Empfohlen wird, frühzeitig die 
Schnittstelle einzurichten, zu testen und 
umzusetzen sowie ggf. notwendige Per-
sonalverstärkungen zu prüfen.
Dabei sind folgende Anforderungen zu 
berücksichtigen:
• In ELSTER-Transfer werden die Dateien  
 gemeindeweise bereitgestellt. 
• Die Bereitstellung erfolgt über GMBX-
 Dateien. 
• Das jeweilige Aktenzeichen im Fach-
 verfahren (Steuernummer) muss ge-
 pflegt sein. 
• Das Format und die Länge der Steuer-

Hell dargestellt sind die Länder, die das 
Bundesmodell anwenden (die Länder 
Saarland und Sachsen weichen hinsicht-
lich der Höhe der Steuermesszahl ab). 
Eingefärbt sind die Länder, die von der 
Länderöffnungsklausel Gebrauch ge-
macht und ein eigenes Modell zur Berech-
nung der Grundsteuer entwickelt haben 
(Flächenmodell in Bayern, Modifiziertes 
Bodenwertmodell in Baden-Württemberg, 
Wohnlagenmodell in Hamburg, Flächen-
Faktor-Modell in Hessen, Flächen-Lage-
Modell in Niedersachsen).

Das Verfahren zur Berechnung 
der Grundsteuer 
Im sog. Bundesmodell bleibt das bisheri-
ge Verfahren zur Ermittlung der Grund-
steuer dem Grunde nach erhalten, wobei 
an die Stelle des bisherigen Einheitswer-
tes der Grundsteuerwert tritt:

Grundsteuerwert x Steuermesszahl x 
Hebesatz = Grundsteuer

Das jeweils zuständige Finanzamt be-
rechnet grundsätzlich anhand der Anga-
ben in der Erklärung zur Feststellung des 
Grundsteuerwerts den Grundsteuerwert 
und stellt diesen im Grundsteuerwertbe-
scheid fest. Anhand der betreffenden 
gesetzlich festgeschriebenen Steuer-
messzahl berechnet es sodann den 
Grundsteuermessbetrag und erlässt ei-
nen Grundsteuermessbescheid. Beide 
Bescheide enthalten keine Zahlungsauf-
forderungen, sondern sind die Grundlage 
für die Festsetzung der Grundsteuer durch 
die hebeberechtigte Kommune. Ihr stellt 
das jeweilige Finanzamt elektronisch die 

Grafik: Eigene Darstellung
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 nummer müssen fehlerfrei sein, damit 
 die Zuordnung erfolgreich ist.
• In den Fachverfahren sollte die Schnitt-
 stelle u.a. folgende Tools beinhalten: 
 o Synchrone Beendigung der bis zum 
  31. Dezember 2024 geltenden Ver-
  anlagung gem. § 266 Absatz 4 Be-
  wertungsgesetz (BewG)
 o Mehrfachbearbeitung („Batch“) für 
  die eingelesenen Dateien 
 o Prüfung, ob der Fall bereits eingele-
  sen wurde (Schutz vor doppelter 
  Verarbeitung) 
 
Die bisherigen Bescheide nach altem 
Recht müssen für 2025 nicht einzeln auf-
gehoben werden. Nach § 266 Absatz 4 
BewG gilt – entsprechend der befristeten 
Weitergeltungsregelung des Bundesver-
fassungsgerichtes: „Einheitswertbeschei-
de, Grundsteuermessbescheide, Be-
scheide über die Zerlegung des Grund-
steuermessbetrags und Grundsteuerbe-
scheide, die vor dem 1. Januar 2025 erlas-
sen wurden, werden kraft Gesetzes zum 
31. Dezember 2024 mit Wirkung für die 
Zukunft aufgehoben, soweit sie … [auf 
altem Recht beruhen]“. Auf diese gesetzli-
che Aufhebung sollte in den Bescheiden 
für 2025 hingewiesen werden.
Es ist nicht davon auszugehen, dass Im 
Herbst 100% der Grundstücke beschie-
den sind. Es wird immer Einzelfälle geben, 
die bis dahin nicht abschließend geklärt 
werden können. Wichtig für die Kommu-
nen ist aber, dass die Daten in ausreichen-
der Menge rechtzeitig zur Haushaltspla-
nung für 2025 bereitstehen und auch der 
Verlauf der Lieferung so ist, dass die Ver-
arbeitung in der Kommunalverwaltung 
durchführbar ist.

Das Transparenzregister
Bereits zu Beginn der Grundsteuerreform 
wurde auf politischer Ebene gefordert, 
dass die Reform nicht zur Begründung für 
Grundsteuererhöhungen herangezogen 
werden könnte. Bund und Land haben 
das Ziel einer aufkommensneutralen Re-
form formuliert. Das heißt, das Grundsteu-
eraufkommen einer Kommune soll in 
2025 reformbedingt nicht höher ausfallen 
als zuvor. Ein höheres Grundsteuerauf-
kommen aus anderen Gründen als der 
Grundsteuerreform bleibt mithin denkbar. 
Aufkommensneutralität bedeutet aber 
nicht Belastungsneutralität für die einzel-
nen Steuerpflichtigen: Hier wird und muss 
es zu Verschiebungen zwischen den 
Steuerpflichtigen kommen, die den ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen und 
damit dem reformverursachenden Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts gerecht 
werden. Einige Steuerpflichtige werden 
mehr zahlen müssen, andere weniger. 
Um das Aufkommen und die sich aus 
besagter Aufkommensneutralität erge-
benden reformbedingten Anpassungen 
der Hebesätze transparent zu machen, 

wird das Finanzministerin ein Transpa-
renzregister bereitstellen. Das Transpa-
renzregister bietet daher nicht nur den 
Bürgerinnen und Bürgern die Gelegen-
heit, die von den Kommunen gewählten 
Hebesätze nachzuvollziehen, sondern 
ermöglicht zugleich den Kommunen, ihre 
Entscheidungen zu treffen, zu verifizieren 
beziehungsweise zu begründen. Dieses 
gilt umso mehr, da aufgrund der Reform 
auch eine Verringerung des Grundsteuer-
messbetragsaufkommens je nach örtli-
cher Lage realistisch ist und in diesem Fall 
eine Hebesatzerhöhung erforderlich sein 
wird, um die reformbedingte Aufkom-
mensneutralität zu erreichen. Das Trans-
parenzregister wird derzeit konzipiert. Die 
nachfolgende Darstellung des SHGT skiz-
ziert, wie ein Register aussehen könnte 
(die tatsächliche Darstellung wird derzeit 
noch vom Finanzministerium entwickelt). 

Skizzenhafte Darstellung des SHGT für das Transparenzregister

Der Landesvorstand des SHGT hat fol-
gende Anforderungen an das Transpa-
renzregister formuliert:
• Die Darstellung muss nach Grundsteu-
 erarten getrennt sein.
• Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist 
 wichtig. Dabei gibt es einen Zielkonflikt 
 zwischen rechtzeitiger Bereitstellung 
 für die lokale Beratung und dem Stand 
 der übermittelten Grundsteuermess- 
 bescheide. Für die Beratung sollte die-
 ses zum Ende der Sommerferien 2024 
 vorliegen.
• Die Tabelle für das Register muss min
 destens eine Woche vor Veröffentli-
 chung den Kommunen vorliegen, da-
 mit diese die Zahlen kennen, bevor An-
 fragen kommen.
• Die Basis für das Register ist zu klären.
 Vorschlag des SHGT: Quartalsstatistik
 I. Quartal 2024, damit der Hebesatz 2024
 berücksichtigt wird (soweit bis Ende  
 März beschlossen). Alternativ: Grund-
 steuermessbeträge Anfang 2024 mit
 den Hebesätzen aus 2024.
• Die praktischen und technischen Fra-
 gen sind frühzeitig seitens des Finanz-
 ministeriums zu klären und die kommu-
 nalen Spitzenverbände einzubinden.

Das Heberecht der Kommunen
Die Entwicklung der Hebesätze ist die je-
weils eigenverantwortliche Entscheidung 
der einzelnen Kommune unter Berück-
sichtigung ihres Finanzbedarfs. Die Ge-
währleistung der Selbstverwaltung um-
fasst auch die Grundlagen der finanziellen 

Eigenverantwortung und nicht zuletzt die 
Hebesatzautonomie gemäß Artikel 106 
Absatz 6 Satz 2 des Grundgesetzes. Vor 
diesem Hintergrund scheiden Maßnah-
men der Eingriffsverwaltung zur Sicher-
stellung des Zieles der Aufkommensneut-
ralität wie beispielsweise ein Tätigwerden 
als Kommunalaufsichtsbehörde aus.
Das sog. Heberecht liegt nach § 1 Absatz 
1 Grundsteuergesetz (GrStG) bei den 
Kommunen, nach § 25 Absatz 1 GrStG 
bestimmen sie ferner den Hebesatz. § 77 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 GO regelt die Festset-
zung in der Haushaltsatzung, soweit nicht 
eine gesonderte Satzung (sog. Hebesatz-
satzung) erlassen wird. Die gesonderte 
Festsetzung wird von einigen Kommunen 
genutzt, bietet aber kaum Vorteile, da die 
Erträge aus der Grundsteuer von dem 
Hebesatz abhängig sind und so auch die 
Haushaltsplanung beeinflussen. 

Dabei sind auch die haushaltsrechtlichen 
Verpflichtungen nach § 75 Gemeindeord-
nung (GO, „Die Gemeinde hat ihre Haus-
haltswirtschaft so zu planen und zu führen, 
dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben 
gesichert ist.”) und § 75 Absatz 3 GO 
(Haushaltsausgleich) sowie § 83 Satz 3 GO 
für die Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
planung zu beachten. Weitere Vorschriften 
bestehen zu den Voraussetzungen für 
Fehlbedarfszuweisungen. Daneben kann 
es aus rein finanzwirtschaftlichen Gründen 
– gegebenenfalls aufgrund einer Genehmi-
gungspflicht des Haushaltshalts der betref-
fenden Kommune – erforderlich sein, das 
Grundsteueraufkommen zu erhöhen. Die-
se Möglichkeit bleibt auch nach der Reform 
der Grundsteuer bestehen.
Diese Möglichkeit bleibt trotz der mit Blick 
auf die Reform beabsichtigten Aufkom-
mensneutralität unbenommen, damit die 
jeweilige Kommune handlungsfähig bleibt. 
Dieses gilt umso mehr, als die Kommunen 
durch Krisen und Entwicklungen in jüngs-
ter Vergangenheit und Gegenwart sowie 
die stetige Standard- und Aufgabenerwei-
terung von Bund- und Landesgesetzgeber 
in den letzten Jahren enorme Steigerun-
gen bei wesentlichen Kostenfaktoren 
erhalten haben und erwarten (u.a. Energie-
kosten, Baukostenentwicklung, Tarifstei-
gerungen). Es empfiehlt sich daher, einen 
Erhöhungsbedarf sorgfältig zu begründen, 
da eine tatsächliche Erhöhung des Auf-
kommens für 2025 vor Ort voraussichtlich 
kommunalpolitisch herausfordernde Dis-
kussionen verursachen wird.
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Nach § 25 Absatz 3 GrStG darf die Grund-
steuer auch rückwirkend festgesetzt wer-
den, eine Erhöhung ist aber längstens bis 
zum 30. Juni des Steuerjahres zulässig. 
Maßgebend ist nach § 25 Absatz 3 Satz 2 
GrStG das Datum des Beschlusses der 
Gemeindevertretung. Der SHGT emp-
fiehlt den Kommunen aber, dieses Instru-
ment für das Veranlagungsjahr 2025 nicht 
von vornherein als Lösung einzuplanen. 
Es mag zunächst als Lösungsweg im 
Falle eventuell spät vorliegender Grund-
steuermessbescheide erscheinen, bietet 
sich nach Auffassung des SHGT jedoch 
nur bedingt an. Zum einen ist diese einge-
schränkte Rückwirkung eine Ausnahme 
und soll vor allem dem Spielraum ermögli-
chen, dass eine Beschlussfassung über 
den Haushalt auch erst nach dem 1. Janu-
ar des Haushaltsjahres erfolgen kann und 
dabei auch die Grundsteuer entspre-
chend als Kalkulationsfaktor berücksich-
tigt werden kann.
Für das Veranlagungsjahr 2025 ist aber zu 
berücksichtigen, dass die Erhebung der 
Abgaben auf Sätze des Vorjahres nach 
§ 81 Absatz 2 Nr. 2 GO (vorläufige Haus-
haltsführung) rechtlich kritisch zu bewer-
ten ist, da wesentliche Änderungen in den 
Grundlagen eingetreten sind. Die Grund-
lagenbescheide und damit auch die kom-
munalen Grundsteuerbescheide für den 
Zeitraum vor dem 01. Januar 2025 sind 
kraft Gesetzes mit Wirkung ab dem 1. 
Januar 2025 aufgehoben (§ 266 Absatz 4 
BewG, s.o.). Der bisherige Hebesatz wür-
de dann auf die neu ermittelten Grund-
steuermessbeträge angewandt werden. 
Bei einer Erhebung mit den bisherigen 
Hebesätzen kann es dann zu erheblichen 

Auswirkungen kommen, sofern der zu-
künftige Hebesatz stark abweicht. Daher 
empfiehlt es sich, gegebenenfalls eine 
gesonderte Hebesatzsatzung für 2025 zu 
erlassen, sofern die Haushaltssatzung 
nicht vor dem 1. Januar 2025 beschlos-
sen wird. Bei Beschluss über die Haus-
haltssatzung im Frühjahr 2025 könnte so-
dann der Hebesatz erneut festgesetzt und 
die gesonderte Satzung aufgehoben 
werden. Alternativ könnte dieses Vorge-
hen auch für das Haushaltsjahr 2026 
gewählt werden.
Die (bedingt) rückwirkende Anpassungs-
möglichkeit könnte in 2025 indes auch 
genutzt werden, die Hebesätze in 2025 
anzupassen, sofern sich wesentliche Än-
derungen an der Summe der Grundsteu-
ermessbeträge ergeben. Dies wird nicht 
zuletzt politisch in der jeweiligen Kommu-
ne zu bewerten sein.
Aus Sicht des SHGT sind folgende Fragen 
in Bezug auf den Finanzausgleich noch zu 
klären:
• Was wird aus dem Nivellierungssatz im 
 Finanzausgleichsgesetz (ab 2026)? 
 Bereits jetzt besteht die Problematik 
 der Hebesatzspirale. D.h. eine Erhö-
 hung von Hebesätzen bei einzelnen 
 Kommunen treibt den Nivellierungs-
 satz, der wiederum Erhöhungen nach 
 sich zieht, damit die Wirkung der Steu-
 erkraft nicht geschwächt wird. Zudem 
 werden sich die Hebesätze für 2025 
 voraussichtlich stark von den Hebesät-
 zen für 2024 unterscheiden.
• Ferner stellt sich bei den Voraussetzun-
 gen für die Fehlbedarfszuweisungen 
 (Konsolidierungserlass) die Frage der 
 sogenannten Mindesthebesätze.

Zusammenarbeit und Ausblick 
Neben den Steuerpflichtigen sind die 
Finanzverwaltungen der Länder sowie die 
Kommunen zentral betroffen von der Um-
setzung und ihre jeweiligen Aufgaben 
greifen unmittelbar ineinander. Ein re-
gelmäßiger Austausch und eine enge 
Zusammenarbeit zwischen dem Projekt-
team des Finanzministeriums und kom-
munalen Landesverbänden in Schleswig-
Holstein tragen zum Gelingen der Reform 
bei. Die frühzeitig etablierten regelmäßi-
gen Treffen verfolgen das Ziel, den Um-
setzungsprozess erfolgreich voranzubrin-
gen. Mit der anlaufenden Bescheidpro-
duktion und Bereitstellung der Daten sei-
tens der Finanzämter für die Kommunen 
ist der erste praktische Teil der Zusam-
menarbeit erreicht. Als wichtiger nächster 
Meilenstein folgt das Transparenzregister 
in 2024. Auch in Vorbereitung hierauf han-
deln das Projektteam des Finanzministeri-
ums und kommunale Landesverbände 
mit vereinten Kräften: Damit das Register 
für die Kommunen größtmöglichen Nut-
zen bietet, wird der Austausch auch ge-
nutzt, um die Rahmenbedingen des 
Registers zu besprechen. 
Denn im letzten und entscheidenden 
Schritt der Umsetzung, der Erhebung der 
Grundsteuer nach neuem Recht, sind nun 
zunehmend die Kommunen am Zug. Die 
Verarbeitung der Daten der Finanzämter 
und die Festlegung der neuen Hebesätze 
sind hierfür die wichtigsten Faktoren. Zu 
berücksichtigen bleibt, dass Anlass und 
Ziel der Reform sind, den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts gerecht zu 
werden und die Grundsteuereinnahmen 
sicherzustellen.

1 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/9 
 74430/1990812/1f422c60505b6a88f8f3b3b5b872
 0bd4/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download
 =1, Seite 90, abgerufen am 02.03.23

Der Diskussionsstand
Vom Strom her sind die Debatten be-
kannt: Atomkraft ist gefährlich, Kohle zer-
stört das Klima, Windräder töten Vögel 
und stören die Nachbarschaft und Bio-
gasanlagen nehmen der Nahrungsmittel-
produktion die Flächen weg – aber alle 
hätten gerne jederzeit den Strom aus der 
Steckdose. Während sich beim Strom seit 
dem Angriff Putins auf die Ukraine der 
Konsens vergrößert hat, dass erneuerba-
re Energien sowohl dem Klima als auch 
unserer Versorgungssicherheit dienen, ist 
bei der Wärme eine ähnliche Diskussion 
wie zuvor beim Strom entbrannt: Gas und 
Öl sind von gestern, Holz und Pellets sind 

Wärmeerzeugung: Immer Pest 
oder Cholera?

Dipl.-Phys. Jürgen Meereis, IPP ESN Power Engineering GmbH

ein knappes gut und verursachen Fein-
staub, Solaranlagen verschatten die 
letzten ökologisch wertvollen Flächen und 
wenn in der Dunkelflaute alle Wärmepum-
pen laufen und E-Autos laden, brechen 
die Stromnetze zusammen. Gibt es also 
wirt-schaftlich und ökologisch vertretbare 
Alternativen zum Stricken dicker Pullover, 
die den Schafen die Wolle wegnehmen?
Eine ernsthafte Antwort auf genau diese 
Frage müssen Kommunen und ihre Bera-
ter in jedem energetischen Quartierskon-
zept und in der kommunalen Wärmepla-
nung finden. Dies gilt umso mehr, als in 
Zukunft jede neu eingebaute Heizung 
zumindest zu 65 % auf erneuerbaren 

1Energieträgern beruhen soll,  wodurch 
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kommunale Wärmenetze weiter an Be-
deutung gewinnen. In der Tat gibt es wie 
beim Strom keine Form der Wärmegewin-
nung, die ohne Umweltauswirkungen ist. 
Daher soll nachfolgend aus energiewirt-
schaftlicher und ökologischer Sicht eine 
Diskussion und Priorisierung verschiede-
ner Formen der Wärmegewinnung erfol-
gen, die mit den aktuellen Debatten um 
zukünftige Vorgaben des Bundes abge-
glichen wird.
Zunächst erfolgt eine Bestandsaufnah-
me, bei der Öl und Erdgas außen vor blei-
ben. Auch Blockheizkraftwerke (BHKW), 
die aus Erdgas Strom und Wärme erzeu-
gen und somit eine relativ effiziente Form 
der Energienutzung darstellen, basieren 
auf fossilen Energieträgern und haben 
keine Zukunft. Bereits in den vergangenen 
Jahren hat sich aufgrund einer veränder-
ten Förderkulisse und der CO -Beprei-2

sung die Wirtschaftlichkeit von Erdgas-
BHKW verschlechtert; hinzu kommen nun 
die gestiegenen Erdgaspreise. Von daher 
werden nachfolgend ausschließlich er-
neuerbare Energieträger verglichen.

Betrachtung erneuerbarer 
Energieträger
Insbesondere bei Bestandsgebäuden 
oder Bestands-Wärmenetzen hat Biomas-
se in Form von Pellets oder Holzhack-
schnitzeln den Vorteil, dass mit ihr ähnlich 
hohe Temperaturen erzeugt werden kön-
nen wie mit Erdgas oder Heizöl. Eine 
Umstellung erfordert daher keinen Sys-
temwechsel, sondern die bisherigen Heiz-
körper, Netze etc. können weiter genutzt 
werden und die Beheizung ist im Bestand 
auch ohne Sanierungsmaßnahmen weiter 
möglich. Zudem wird nur das an CO frei-2 

gesetzt, was zuvor beim Wachstum der 
Biomasse gebunden wurde – und auch 
bei der natürlichen Verrottung wieder frei-
gesetzt würde.
Allerdings ist Biomasse ein begrenztes 
Gut – vor allem wenn berücksichtigt wird, 
dass zum Erreichen von Klimaneutralität 
beim Bau Beton, dessen beachtliche 
CO -Emissionen aus den chemischen 2

Prozessen seiner Herstellung resultieren, 
die auch bei kompletter Nutzung erneuer-

2barer Energien nicht zu vermeiden sind,  
mehr und mehr durch Holz ersetzt werden 
müsste. Deutschland hat 2022 bereits 

3410.000 t Pellets importiert  – mit Trans-
porten, die die ökologische Bilanz auch 
über die stets anfallenden prozessbe-
dingte Emissionen für Trocknung, Pres-
sung etc. hinaus weiter verdunkeln. Die 
Herstellung von Pellets aus Grünschnitt 

®nach dem BtE -Verfahren, wie von get2
4energy in Kiel entwickelt,  steckt noch in 

den Kinderschuhen und vergrößert das 
Potenzial, jedoch auch in Grenzen. 
Holzhackschnitzel, als Alternative zu Pel-
lets für größere, robustere Anlagen z. B. in 
Wärmenetzen, können auf vielfältigere 
Quellen von Holzabfällen zurückgreifen – 

von geschredderten Holzpaletten bis zu 
regionalem Grünschnitt. Für die Trock-
nung von Grünschnitt kann z. B. die Ab-
wärme von Biogasanlagen genutzt wer-
den, die zu weit von Siedlungen entfernt 
sind, um ihre Wärme direkt in lokalen 
Wärmenetzen zu nutzen. Aber auch Holz-
hackschnitzel bleiben eine begrenzte 
Ressource. Zudem verweist das Umwelt-
bundesamt darauf, dass bei der Verbren-
nung von Holz neben Feinstaub und an-
deren gesundheitsgefährdenden Luft-
schadstoffen auch klimaschädliches Me-
than, Lachgas und Ruß entstehen kön-

5nen.  Dies gilt aller-
dings vor allem für 
Kamin- und Kachelö-
fen ohne automati-
sche Regelung, weni-
ger für professionelle 
Großanlagen, die in 
Wärmenetze einspei-
sen. Hinzu kommt al-
lerdings, dass Holz, 
das im Wald verbleibt, 
das CO über längere 2 

Zeit bindet und als 
Totholz die Biodiversi-
tät des Waldes för-
dert.
Biogas ist gasförmige Biomasse und ent-
steht aus der Vergärung von Pflanzen 
oder Reststoffen. Der Vorteil ist, dass es, 
genau wie Erdgas, in BHKW besonders 
effizient eingesetzt werden kann, indem 
gleichzeitig Strom und Wärme produziert 
werden. Biogas-BHKW können vor allem 
dann Strom produzieren, wenn aus Witte-
rungsgründen Photovoltaik- und Wind-
kraftanlagen kaum welchen liefern. So-
mit sind sie ein wichtiger Baustein der 
langfristigen Versorgungssicherheit des 
Stromnetzes. Zunehmend werden Bio-
gas-BHKW schon jetzt nicht mehr konti-
nuierlich betrieben, sondern im Flex-
Betrieb genau dann eingesetzt, wenn der 
Strombedarf im Netz besonders hoch ist. 
Die gleichzeitig produzierte Wärme lässt 
sich dabei zumindest einige Zeit spei-
chern und nach Bedarf abrufen.
Wenn für die Erzeugung von Biogas 

Abb. 1: Pellets – genormter Brennstoff, im 
6Wärmenetz und dezentral einsetzbar  

„Energiepflanzen“ wie etwa Mais einge-
setzt werden, stellt sich jedoch die Frage 
nach der Flächenbeanspruchung, dem 
Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden, 
nach der verbleibenden ökologischen 
Wertigkeit der Anbauflächen sowie nach 
der Konkurrenz zur Nahrungsmittelpro-
duktion. Unbedenklicher sind dagegen 
Biogasanlagen, die ohnehin anfallende 
Reststoffe verwerten – wie etwa aus der 
Braunen Tonne oder Gülle. Bei letzterer 
stellt sich aber ggf. die Frage nach der 
Bewertung der zugrunde liegenden Mas-
sentierhaltung.
Auch bei positiver Bewertung von Biogas 
ist zu konstatieren, dass sein Potenzial 
begrenzt ist. Mittelfristig könnte die Pro-
duktion von Biogas nach einer Studie des 
Deutschen Biomasseforschungszen-
trums 6 - 8 % der früheren Erdgasimporte 

7aus Russland ersetzen.
Als zukünftige Alternative zu Erd- und 
Biogas wird grüner Wasserstoff gehan-
delt. Sein großer Vorteil ist, dass er, wie 
heute Erdgas, in großer Menge in Kaver-
nen langfristig speicherbar ist und so 
saisonale Schwankungen des Angebots 
an erneuerbaren Energien ausgeglichen 
werden können. Zu seinem Transport 
kann, ggf. mit geringen Anpassungen, 

Abb. 2: BHKW – von Erdgas über Biogas 
zum Wasserstoff?
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auch das bestehende Erdgasnetz genutzt 
werden. Zudem wäre der Einsatz von 
grünem Wasserstoff klimaneutral.
Dabei muss jedoch gesehen werden, 
dass Wasserstoff zwar ein Energieträger, 
aber keine Energiequelle ist: Er muss aus 
grünem Strom produziert werden, was nur 
dann effizient ist, wenn die dabei entste-
hende Abwärme genutzt werden kann, die 
Elektrolyseure also geeignete Standorte 
aufweisen. Auf jeden Fall setzt seine Nut-
zung eine erhebliche Ausweitung der 
Stromproduktion auf Basis erneuerbarer 
Energieträger voraus – sei es in Deutsch-
land oder in möglichen Exportländern. Da 
Deutschland heute weniger als ein Sechs-
tel seines Primärenergiebedarfs regenera-

8tiv deckt,  kann davon ausgegangen 
werden, dass wir auch langfristig auf Ener-
gieimporte angewiesen sind. Grüner Was-
serstoff würde dabei eine weitaus höhere 
Diversifikation der Lieferländer erlauben 
als heute Erdöl oder Erdgas. Allerdings 
werden Wasserstoff und seine Derivate 
zur Dekarbonisierung verschiedenster 
Sektoren benötigt – Grundstoffindustrie 
(Chemie, Stahl u. a.), Schwerlastverkehr, 
Flugverkehr etc. – in denen weniger Alter-
nativen zur Verfügung stehen, so dass 
sich die Frage stellt, ob sein Einsatz zu 
Heizzwecken kurz- bis mittelfristig signi-
fikante Ausmaße annehmen kann und soll. 
Bisher ist er aufgrund von Verfügbarkeit 
und Kosten praktisch keine Alternative.
Quasi unbegrenzt zur Verfügung steht So-
larthermie. Als größere Freiflächenanlage 
kann sie auch genutzt werden, um ein Wär-
menetz zu versorgen. Natürlich scheint die 
Sonne dann am meisten, wenn Wärme nur 
für die Trinkwassererwärmung benötigt 
wird. Legt man die Anlagen auf diese aus, 
kann in vielen Quartieren erfahrungsge-
mäß etwa ein Viertel des Wärmebedarfs 
gedeckt werden. Baut man zusätzlich sai-
sonale Speicher – etwa als Erdbecken-
speicher („großes Schwimmbecken“), wie 
in Dänemark weit verbreitet, oder als Aqui-
ferspeicher – kann die Wärme bis z. B. 
Februar oder März genutzt werden und 
etwa die Hälfte des Energiebedarfs eines 
Quartiers sinnvoll abdecken.
Solarthermie ist mit hohen Investitions-
kosten verbunden, aber dafür fallen prak-
tisch keine laufenden Kosten an. Der Wär-
mepreis kann also über einen Zeitraum 
von 20 und mehr Jahren verlässlich kalku-
liert werden; Risiken von Preissteigerun-
gen sind minimal. Als problematisch kann 
je nach den kommunalen Gegebenheiten 
der Flächenbedarf angesehen werden. 
So bestand in einem unserer energeti-
schen Quartierskonzept in Kiel die Bereit-
schaft eines Vorhabenträgers, auf der 
Teilfläche einer Schafkoppel die höheren 
Investitionen zu tätigen. Die Proteste von 
Naturschutzverbänden, die darauf ver-
wiesen, dass die Wiese ökologisch wert-
voll sei, eine Veränderung der Insektenpo-
pulation nicht ausgeschlossen werden 

könne und dies möglicherweise die Nah-
rungsbasis benachbarter Fledermäuse 
verändern würde, hat die Errichtung je-
doch verhindert – nun wird eine Pellethei-
zung geplant. Wenn in der Region jedoch 
eine der derzeit zahlreichen Weißflächen-
kartierungen für Photovoltaik erfolgte, 
kann überlegt werden, besonders quar-
tiersnahe Teilflächen auch für Solarther-
mie zu nutzen.
Ebenfalls grundsätzlich günstige Bedin-
gungen bestehen in großen Teilen Schles-
wig-Holsteins für Tiefen-Geothermie, bei 
der Erdwärme aus mehreren km Tiefe 
gefördert wird (vgl. Abbildung 3). Ihr Vorteil 
gegenüber Solarthermie ist, dass sie das 
ganze Jahr über kontinuierlich zur Verfü-
gung steht.
Hier kann zunächst auf Basis vorhande-
ner geologischer Daten eine Machbar-
keitsstudie erstellt werden. Ob der Unter-
grund am Bohrpunkt tatsächlich zur Wär-
megewinnung geeignet ist, zeigt sich 
aber immer erst nach der Bohrung, deren 

10Abb. 3: Geothermisches Potenzial in Schleswig-Holstein  

Kosten meist im niedrigen zweistelligen 
Millionenbereich liegen. Die Koalitionsver-
einbarung der schleswig-holsteinischen 
Regierungsparteien sieht vor, dieses 
Fündigkeitsrisiko durch Instrumente der 

9IB.SH abzudecken.  Diese Instrumente 
liegen bisher jedoch nicht vor. Zudem 
besteht bei konventioneller Technologie 
das Risiko, dass die Porosität des Unter-
grundes nach wenigen Jahren nachlässt 
und die Bohrung somit wertlos wird; neue-

re Technologien, bei denen im Untergrund 
geschlossene Schleifen verlegt werden, 
könnten dies um den Preis höherer Inves-
titionen verhindern.
Von Relevanz für konkrete Geothermie-
Projekte könnte die Standortsuche eines 
Endlagers für radioaktive Abfälle sein: 
§ 21 StandAG (Standortauswahlgesetz) 
gibt vor, dass Gebiete, die als Endlager-
standort in Frage kommen, vor negativen 
Veränderungen zu schützen sind, etwa 
vor Beschädigungen von Deckschichten 
durch Bohrungen. Entsprechende Poten-
zialgebiete sind auch in Schleswig-Hol-
stein vorhanden. Inwiefern dies zu Verzö-
gerungen oder sogar Verhinderungen von 
Projekten führen kann, bleibt abzuwarten.
Als scheinbare Universallösung werden 
derzeit Wärmepumpen diskutiert. Auch 
diese sind kein Energieträger, sondern le-
diglich ein Instrument, um einem relativ 
kalten Medium – Luft, Oberflächengewäs-
ser, dem oberflächennahen Erdboden, 
gewerblicher Niedertemperatur-Abwärme 



162 Die Gemeinde SH 6/2023

11  Fraunhofer ISE: Wärmepumpen in Bestandsge-
 bäuden, Freiburg, 2020
12 https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/
 pfas-waermepumpen-101.html, abgerufen am 
 02.03.23
13 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/fil
 es/medien/479/publikationen/texte_82-2022_haus
 waermepumpen_mit_natuerlichen_kaeltemitteln.
 pdf, abgerufen am 02.03.23
14 https://www.bafa.de/SharedDocs/Kurzmeldungen
 /DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/20221215_an
 passung_beg.html, abgerufen am 02.03.23
15 https://www.derstandard.de/story/200011538321
 3/wie-waermepumpen-menschen-krank -machen, 
 abgerufen am 02.03.23
16  https://www.pv-magazine.de/2023/01/18/bundes
 netzagentur-netzbetreiber-sollen-strombezug-
 von-waermepumpen-und-ladestationen-drosseln-
 koennen/, abgerufen am 21.02.22
17  https://www.swissinfo.ch/ger/wissen-technik/
 schweiz-trockenheit-koennte-energieknappheit-
 verschaerfen/47935864, abgerufen am 02.03.23
18 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/9
 74430/1990812/1f422c60505b6a88f8f3b3b5b872
 0bd4/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download
 =1, Seite 90, abgerufen am 02.03.23
19 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/
 Energie/65-prozent-erneuerbare-energien-beim-
 einbau-von-neuen-heizungen-ab-2024.pdf?__
 blob=publicationFile&v=6#:~:text=Die%20Vor
 gabe%20muss%20m%C3%B6glichst%20ab,da
 von%2C%20ob%20der%20Einbau%20bzw., ab-
 gerufen am 02.03.23

etc. – Wärme zu entziehen und sie auf ein 
höheres Temperaturniveau zu bringen. 
Dazu wird Strom eingesetzt. Am effizien-
testen sind Wärmepumpen, wenn das be-
nötigte Temperaturniveau niedrig ist, also 
z. B. in gut gedämmten Häusern mit Fuß-
boden- oder Wandheizungen; sie können 
jedoch auch mit höheren Vorlauftempera-

11turen im Bestand eingesetzt werden.
Kritisiert wird, dass in vielen Wärmepum-
pen als Arbeitsmittel noch die hochgifti-
gen PFAS (per- und polyfluorierte Alkyl-
substanzen) eingesetzt werden, die in der 
Umwelt nur extrem langsam abgebaut 

12werden.  Bei Störungen oder der Entsor-
gung besteht die Gefahr, dass sie austre-
ten. Allerdings sind hier Alternativen ver-

13fügbar,  und ab 2028 sollen zumindest 
aus der BEG (Bundesförderung für effi-
ziente Gebäude) nur noch Wärmepum-
pen mit natürlichem Kältemittel gefördert 

14werden.  Ergänzend zur Kritik heutiger 
Kältemittel wird angeführt, dass der von 
(Luft-) Wärmepumpen ausgehende Infra-
schall Gesundheitsschäden verursachen 

15könne.
Jeweils lokal zu beantworten ist die Frage, 

Abb. 4: EFH-Neubau mit Luftwärmepumpe

wie belastbar die Stromnetze sind, vor 
allem wenn zu einer Vielzahl von Wärme-
pumpen auch noch zunehmend Ladein-
frastruktur für E-Fahrzeuge hinzukommt. 
In Dunkelflauten, d. h. Phasen wo über 
mehrere Tage kaum Sonnenschein und 
Wind vorhanden sind, stellt sich auch 
über das lokale Netz hinaus die Frage, wie 
der Strombedarf bei einer ausschließlich 
regenerativen Versorgung gedeckt wer-
den kann. So bereitet die Bundesnetz-
agentur heute schon Möglichkeiten vor, 
Wärmepumpen und Ladesäulen zumin-

16 dest zu drosseln. Ein massiver Ausbau 
von Wärmepumpen parallel zu dem ande-
rer elektrischer Anwendungen erfordert 
letztlich Möglichkeiten, Strom zu spei-
chern. Da in Deutschland aufgrund der 
Topografie Pumpspeicherwerke nur be-
grenzt vorhanden sind, bleibt der durch 

Leitungskapazitäten begrenzte Strom-
austausch mit anderen Ländern wie z. B. 
den Alpenländern oder Norwegen, die bei 
längerer Regenarmut ebenfalls an Gren-

17zen kommen,  oder die Nutzung von 
grünem Wasserstoff (siehe oben).
Die Betrachtungen machen deutlich, 
dass es die ideale Lösung für die Wärme-
gewinnung nicht gibt – jede Quelle hat 
ihren Pferdefuß, jede Art der Heizung ist 
mit negativen Umweltauswirkungen ver-
bunden. Wie sollen daher Kommunen zu 
einer Priorisierung ihrer Wärmeversor-
gung kommen, sei es im Rahmen der 
kommunalen Wärmeplanung oder bei 
Wärmenetzen? Die Bedeutung von Wär-
menetzen wird weiter wachsen, wenn die 
Bundesregierung die Vereinbarung des 
Koalitionsvertrages umsetzt, dass spä-
testens ab 2025 jede neu eingebaute 
Heizung mindestens zu 65 % auf erneuer-

18baren Energieträgern basieren muss.  
Zur Umsetzung liegt seit Juli 2022 ein 
Diskussionspapier des BMWK und des 

19BMWSB vor.

                   Priorisierung von 
Wärmequellen
Nachfolgend der Versuch 
einer Priorisierung, wobei 
die genauen Umstände, die 
jeweilige Verfügbarkeit der 
Wärmequellen und die Wirt-
schaftlichkeit im Rahmen 
der kommunalen Wärme-
planung oder von energeti-
schen Quartierskonzepten 
im Einzelfall geprüft werden 
müssen. In der Praxis wird 
dabei normalerweise in 
Heizzentralen eines Wär-
menetzes nicht nur eine 
Wärmequelle eingesetzt, 
sondern verschiedene, um 
Redundanz und Flexibilität    
 zu schaffen.

1. Ideal ist es, wenn gewerbliche Abwär-
 mequellen auf hohem Temperaturni-
 veau vorhanden sind. Dies mag ein 
 Asphaltmischwerk sein, eine Müllver-
 brennungs- oder eine Biogasanlage, 
 deren Abwärme bisher nicht vollstän-
 dig genutzt wird. Wie auch immer die 
 Anlage selbst unter ökologischen Ge-
 sichtspunkten bewertet werden mag: 
 Wenn die Wärme ohnehin anfällt, ist es 
 sinnvoller, sie zu nutzen anstatt sie 
 wegzukühlen und in geringer Entfer-
 nung aus anderer Quelle neu Wärme 
 zu gewinnen. Beachtet werden muss 
 aber, wie lange die Wärmequelle noch 
 gesichert zur Verfügung steht und ob 
 sich dafür die Investitionen lohnen. Spe-
 ziell bei Biogasanlagen ist dabei zu prü-
 fen, wie das Geschäftsmodell nach 
 dem Auslaufen der EEG-Förderung 
 aussehen kann.
2. Solarthermie und Tiefengeothermie soll- 
 ten, sofern die Flächen verfügbar bzw. 

 die Untergründe geeignet sind, als 
 zweites in Erwägung gezogen wer-
 den. Sie sind fast komplett klimaneutral 
 und quasi unerschöpflich verfügbar, 
 Tiefengeothermie auch im Winter. Aller-
 dings müssen zunächst hohe Investi-
 tionen getätigt werden.
3. Weitere Quellen von Umgebungswär-
 me oder ggf. auch gewerblicher Ab-
 wärme auf geringerem Temperaturni-
 veau können dann mit Hilfe von Wärme-
 pumpen genutzt werden. Wirtschaft-
 lich besonders attraktiv ist dies, wenn 
 Strom aus benachbarten Windkraft- 
 oder Photovoltaikanlagen über eine Di-
 rektleitung, d. h. ohne Nutzung des öf-
 fentlichen Netzes, bezogen werden 
 kann. Hier wird zwar Strom in Anspruch 
 genommen, aber in Wärmenetzen 
 kann in einem gewissen Umfang Wär-
 me gespeichert werden, so dass die 
 Wärmepumpen vor allem dann laufen 
 können, wenn Strom ausreichend oder 
 sogar im Überschuss verfügbar ist. 
 Dies ist ein Vorteil gegenüber dezentra-
 len (hausweisen) Wärmepumpen, bei 
 denen nur das Haus selbst den Spei-
 cher darstellt.
4. Sollten alle vorgenannten Alternativen 
 nicht oder nicht in ausreichendem Ma-
 ße zur Verfügung stehen, kann ergän-
 zend Biomasse oder Biomethan zum 
 Einsatz kommen, vor allem, wenn re-
 gionale Quellen zur Verfügung ste- 
 hen. Sie haben im Vergleich zu den 
 vorgenannten Alternativen vor allem 
 den Vorteil, dass sie dauerhaft und in  
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Teil 1: 
Naturschutzrechtliche Regelungen
Baumwurzeln, die von gemeindlichem 
Grund auf die Grundstücke von Gemein-
debewohnern wachsen, können für enor-
men Ärger sorgen – und massive Schä-
den verursachen, für die die Gemeinde 
unter Umständen haftet. Dürfen Einwoh-
ner der Gemeinde also zum Selbstschutz 
zur Axt greifen – oder kann sich die Ge-
meinde hiergegen wehren? Der Beitrag 
gibt einen Überblick über die Rechtslage 
außerhalb eines Waldgebietes.

I. Einleitung
Allgemein sind Bäume für den Naturhaus-
halt unerlässlich, können aber auch bei 
den Einwohnern einer Gemeinde für gro-
ßen Ärger sorgen. Dies gilt insbesondere 
für den Fall, dass die Wurzeln von Bäu-

Zwischen Naturschutz und Ansprüchen 
von Anwohnern – zum Umgang mit 
Baumwurzeln aus kommunaler Sicht in 
Schleswig-Holstein – Teil I

1Dr. Jan-Philipp Redder

dem Interesse der Anwohner, ihr Grund-
stück frei von Baumwurzeln zu halten, und 
dem Interesse der Gemeinde, ihre Bäume 
zu schützen. Die potentiellen Auswirkun-
gen sind nicht zu unterschätzen: So kön-
nen Baumwurzeln in Wasserrohre eindrin-
gen, diese blockieren und hierdurch enor-
me Rückstauschäden auf dem Grund-
stück des Anwohners verursachen. Wur-
zeln können in Mauerwerke eindringen 
und ggf. die Standfestigkeit baulicher 
Anlagen beeinträchtigen. Daher erwägen 
Anwohner mitunter, das Problem selbst in 
die Hand zu nehmen und die Wurzeln 
abzutrennen. Soweit hierdurch allerdings 
der Baum in seinem Bestand bedroht ist, 
können den zivilrechtlichen Möglichkeiten 
der Anwohner naturschutzrechtliche Vor-
gaben entgegenstehen. Ob ein Wurzel-
eingriff für den Baum gefährlich ist, be-
stimmt sich nach den Umständen des 
Einzelfalls und ist ggf. fachgutachterlich 
aufzuklären.

men, die auf gemeindlichem Grund ste-
hen, grenzüberschreitend auf die Grund-
stücke der Einwohner wachsen. Hieraus 
resultiert ein Spannungsfeld zwischen 

 großen Mengen speicherbar und da- 
 her energiewirtschaftlich kostbar sind.
 Andere  Wärmequellen  sollten also, wo 
 verfügbar, vorrangig genutzt werden. 
 Biomasse oder  Biomethan   können aber 
 in einem Wärmenetz, das vo r rangig   
 z. B. Solarthermie oder aus lokalen  
 Stromquellen  versorgte Wärme
 pumpen nutzt, die  Redundanz 
 absichern.

Langfristig können Biomas-
se oder Biomethan in die-
sem   Sinne auch  durch 
grünen Wasserstoff er-
gänzt werden.
Diese Priorisierung 
findet sich auch in 
der Förderpoli-
tik der Bun-
desregierung 

wieder, die schon seit Anfang 2023 die 
Anreize für Biomasseheizungen im BEG 

20eingeschränkt hat.

Fazit
Abschließend soll noch darauf verwie-

sen werden, dass es grundsätzlich 
sinnvoller ist, Wärme gar nicht zu 

benötigen als sie – wie auch 
immer – zu erzeugen.

Wenn dies durch verstärkte 
Sanierungsmaßnahmen er- 

reicht werden soll, hat je- 
doch auch diese Aussa-

ge  ihre Grenzen. Mit 
der Durchführung von 

Sanierungsmaßnah-
men ist stets ein 

Bedarf an „grau-
er Energie“ für 

die Herstel-

lung von Dämmstoffen u. ä. verbunden. 
Dieser Bedarf an grauer Energie muss 
den Einsparungen an „roter Energie“ für 
die Beheizung gegenübergestellt wer-
den. Die Abwägung muss in jedem Ein-
zelfall erfolgen. Ist eine komplett regene-
rative Versorgung möglich, etwa über ein 
aus erneuerbaren Energien oder Abwär-
me gespeistes Wärmenetz, kann es 
durchaus sinnvoll sein, bei Sanierungen 
Abstriche zu machen. Einfachverglaste 
Fenster auszutauschen, dürfte dennoch 
auf jeden Fall sinnvoll sein, aber ein im 
Betrieb klimaneutrales Gebäude muss 
nicht unbedingt ein Passivhaus sein. Da 
die Sanierungsraten der Gebäude in 
Deutschland den klimapolitischen Ziel-
setzungen hinterherhinken, kommt einer 
klimaneutralen Wärmeversorgung und 
Wärmenetzen eine umso höhere Bedeu-
tung zu.
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II. Baumschutzrecht in 
Schleswig-Holstein
Wenn erwogen wird, Eingriffe in das Wur-
zelwerk eines Baumes vorzunehmen, die 
zu einer Gefahr für den Bestand des Bau-
mes führen, sollte in einem ersten Schritt 
ermittelt werden, welche naturschutz-
rechtlichen Regelungen zum Schutz der 
Bäume bestehen.

1. Kommunale Baumschutzsatzungen
Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 GO können die Ge-
meinden ihre Angelegenheiten durch 
Satzungen regeln, soweit die Gesetze 
nichts anderes bestimmen. Hierauf ge-
stützt haben viele Kommunen Baum-
schutzsatzungen erlassen, um das natür-
liche Stadtbild und die Stadtökologie zu 
verbessern. Im Allgemeinen werden Bäu-
me „im Innenbereich einer Gemeinde in 
ihrer Gesamtheit als hochwertig und wich-
tig für das Orts- und Landschaftsbild 
sowie die Leistungsfähigkeit des Natur-

2haushaltes eingestuft“.  Im Wesentlichen 
sehen diese Baumschutzsatzungen Ver-
botstatbestände zum Schutz von be-
stimmten Bäumen vor, ermöglichen aber 
Ausnahmen im Einzelfall. Die beschränk-
ten Einwirkungsmöglichkeiten der Anwoh-
ner auf den gemeindlichen Baumbestand 
sind eine verfassungsrechtlich regelmä-
ßig zulässige Inhalts- und Schrankenbe-

3stimmung i.S.d. Art. 14 Abs. 2 Satz 2 GG.  
Die Regelungen variieren je nach Gemein-
de. Soweit Ersatzpflanzanordnungen vor-
gesehen sind, haben diese in der Rechts-
praxis bereits erhebliche Probleme mit 
Blick auf ihre hinreichende Bestimmtheit 

4 aufgeworfen.

Allgemein gilt folgendes:

a) Fälle nicht beabsichtigter Härte
Soweit in der Baumschutzsatzung vorge-
sehen ist, dass die Gemeinde auf Antrag 
eine Ausnahme in „Fällen nicht beabsich-
tigter Härte“ zulassen kann, wird hiermit 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rech-
nung getragen: Der Eigentümer eines 
betroffenen Grundstücks kann unzumut-
bare Beeinträchtigungen seines Grund-
stücks abwehren (Art. 14 GG), wird aber 
regelmäßig verpflichtet sein, natürliche 
Einwirkungen durch Bäume – auch Beein-

5trächtigungen durch Wurzeln  – hinzuneh-
men. Unter den Ausnahmetatbestand fal-
len regelmäßig nur atypische Fallkonstella-

6tionen.  Hinzunehmen sind „alle Folgen, 
die die Regelung (…) in einer unbestimm-
ten Anzahl von Fällen typischerweise und 
gleichermaßen haben kann oder haben 

7 soll“. Hierzu hat das VG Bayreuth ausge-
führt:
 „Eine unbeabsichtigte Härte liegt da-
 nach allenfalls dann vor, wenn die Be-
 einträchtigungen ein Ausmaß erreichen,  
 mit dem bei einem innerörtlichen Baum-
 bestand nicht zu rechnen ist und da-
 durch die jeweilige Grundstücksnut-

 zung unzumutbar eingeschränkt wird 
 (…). Die Beeinträchtigungen müssen 
 jedenfalls deutlich über das Maß bloßer 
 Belästigungen hinausgehen. Beacht-
 lich sind weiter nur solche Beeinträchti-
 gungen, deren potentiell die Wesent-
 lichkeitsschwelle überschreitenden Fol-
 gewirkungen nicht mit Schutzmaßnah-
 men begegnet werden kann; dabei 
 können dem Betroffenen nach dem 
 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aber 
 keine unverhältnismäßig hohen finan-

8 ziellen Opfer abverlangt werden (…).“

Ob eine nicht beabsichtigte Härte be-
steht, ist bodenbezogen und nicht perso-
nenbezogen zu ermitteln – persönliche, 
finanzielle, familiäre oder gesundheitliche 

9Umstände sind hierbei nicht bedeutsam.

b) Gefahrensituationen
Ferner finden sich Ausnahmetatbestände 
für den Fall, dass von den Bäumen Gefah-
ren für Personen oder Sachen von bedeu-
tendem Wert ausgehen und diese Gefah-
ren nicht auf andere Weise mit zumutba-
rem  Aufwand beseitigt werden können. 
Eine derartige Gefahr liegt vor, wenn „der 
Eintritt eines Schadens mit hinreichender 

10 Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist“.
Hierfür ist es regelmäßig ausreichend, 
wenn der betroffene Eigentümer „einen 
Tatbestand darlegt, der nach allgemeiner 
Lebenserfahrung auf den künftigen Eintritt 
eines Schadens hinweist“, wobei der 
Eigentümer „nur solche Tatsachen aufzu-
zeigen hat, die in seine Sphäre bzw. sei-

11nen Erkenntnisbereich fallen.“  Allge-
mein sind nach der Rechtsprechung die 
Anforderungen an die hinreichende Wahr-
scheinlichkeit des Schadenseintritts als 

12gering anzusehen.  Dies betrifft aber 
maßgeblich die Fälle, in denen es um die 
Standfestigkeit des Baumes geht – stren-
gere Anforderungen an die Darlegung 
einer Gefahr würden zu einem unvertret-

13baren Risiko für den Eigentümer führen.  
Das Wachstum von Baumwurzeln betrifft 
aber nicht die Standfestigkeit des Bau-
mes, sondern begründet andere Risiken. 
Der pauschale Verweis auf das potentielle 
Wurzelwachstum ist danach unzurei-
chend. Der Eigentümer muss auf konkre-
te Anhaltspunkte für eine potentielle Ge-
fahr verweisen. Bereits eingetretenen 
Schäden kann eine Indizwirkung für die 
Ermittlung der Gefahrenlage zukom-

14men.  Allerdings hat etwa das VG Gel-
senkirchen das Vorliegen einer Gefahr für 
den Fall bezweifelt, dass Wurzeln zu einer 
Anhebung von Pflastersteinen geführt 

15haben.  Allgemeine Risiken unterhalb 
der Gefahrenschwelle sind unzurei-

16 chend.
Unter welchen Voraussetzungen Sachen 
einen „bedeutenden Wert“ haben, ist 
noch nicht hinreichend geklärt. Der be-
deutende Wert bezieht sich zunächst auf 
den aktuellen Wert, nicht den Wert zum 

Zeitpunkt der Anschaffung der Sache. 
Dabei ist der Wert objektiv zu ermitteln – 
hierzu ist ggf. ein Sachverständigengut-
achten einzuholen. Ein klarer finanzieller 
Grenzwert besteht jedenfalls nicht.
Auch wenn eine Sache von bedeutendem 
Wert betroffen ist, muss dieser auch ein 
bedeutender Schaden drohen. Diese Vor-
aussetzung ergibt sich regelmäßig nicht 
aus dem Wortlaut der Baumschutzsat-
zung, folgt aber aus folgender teleologi-
scher Erwägung: Sinn und Zweck der 
Baumschutzsatzungen ist es, den ge-
meindlichen Baumbestand nach Mög-
lichkeit zu wahren, um das natürliche 
Stadtbild und die Stadtökologie zu ver-
bessern. Lediglich ausnahmsweise sollen 
die gemeindlichen Bäume entfernt wer-
den. Dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis 
würde umgekehrt, wenn bereits drohende 
kleinere Schäden den Ausnahmetatbe-

17stand verwirklichen könnten.  Unter Zu-
grundelegung des Wortlauts wäre der 
Ausnahmetatbestand etwa bereits dann 
verwirklicht, wenn einer Garage im Wert 
von 15.000 � ein Schaden i.H.v. 150 � 
droht. Dies entspricht regelmäßig nicht 
der gemeindlichen Intention.
Die alternative Beseitigung der Gefahr mit 
zumutbarem Aufwand erfordert eine ein-
zelfallbezogene Abwägung zwischen den 
widerstreitenden privaten und öffentli-
chen Interessen: „In diese Abwägung 
sind auf der einen Seite insbesondere die 
Art der Gefahr und die mit einer Gefahren-
beseitigung verbundenen Belastungen 
des Eigentümers und auf der anderen 

2  Vgl. VG Frankfurt (Oder), Urt. v. 28.06.2022 – 5 K 
 1122/19 –, juris Rn. 49.
3  Vgl. VG München, Urt. v. 28.02.2023 – M 19 K 
 22.4395 –, juris Rn. 18.
4  Vgl. hierzu etwa VG München, Urt. v. 28.02.2023 – 
 M 19 K 22.4395 –, juris Rn. 18 ff.
5  Vgl. VG Frankfurt (Oder), Urt. v. 28.06.2022 – 5 K 
 1122/19 –, juris Rn. 47.
6  VG Bayreuth, Urt. v. 24.11.2022 – B 9 K 21.213 –, 
 juris Rn. 24.
7  VGH München, Urt. v. 25.04.2012 – 14 B 10.1750 –, 
 juris Rn. 49.
8  VG Bayreuth, Urt. v. 24.11.2022 – B 9 K 21.213 –, 
 juris Rn. 24.
9  VGH München, Urt. v. 25.04.2012 – 14 B 10.1750 –, 
 juris Rn. 50.
10  VG Bayreuth, Urt. v. 24.11.2022 – B 9 K 21.213 –, 
 juris Rn. 31.
11  OVG Münster, Urt. v. 08.10.1993 – 7 A 2021/92 –, 
 juris Rn. 109.
12  VG Bayreuth, Urt. v. 24.11.2022 – B 9 K 21.213 –, 
 juris Rn. 31.
13  VG Düsseldorf, Urt. v. 29.12.2021 – 9 K 6522/20 –, 
 juris Rn. 21.
14  VG Cottbus, Urt. v. 17.04.2018 – VG 3 K 1315/16 –, 
 openjur Rn. 30.
15  VG Gelsenkirchen, Urt. v. 09.10.2020 – 6 K 6066/18 –,   
 openjur Rn. 41.
16  VG Weimar, Urt. v. 03.05.2022 – 7 K 1050/20 We –, 
 juris Rn. 48.
17  Vgl. Cottbus, Urt. v. 17.04.2018 – VG 3 K 1315/16 –, 
 openjur Rn. 32.



165Die Gemeinde SH 6/2023

Seite die für den Erhalt des Baumes an 
seinem konkreten Standort sprechenden 

18Belange einzustellen.“  Der zumutbare 
Aufwand wird primär vom finanziellen 
Aufwand abhängig sein. Dabei sind denk-
bare Alternativen wie ein Wurzelschutz-
vlies oder der Einbau einer Ummantelung 

19zu erwägen.  So erscheint es grundsätz-
lich zumutbar, durch eine Rohrsanierung 
oder der Verlegung eines neuen Rohres 
die von Wurzeln ausgehenden Gefahren 
im Bereich einer Wasserleitung abzuweh-
ren. Dies hat das VG Gelsenkirchen auch 
für den Fall bejaht, dass für eine Rohrsa-
nierung 6.000 � veranschlagt werden, da 
die beschädigten Rohre ohnehin saniert 
werden mussten und es sich nicht um wie-

20derkehrende Aufwendungen handelte  – 
bei diesen Voraussetzungen hielt das VG 
Minden sogar Kosten i.H.v. 9.720 � bis 

2111.740 � für zumutbar.  Dies kann im 
Einzelfall anders zu beurteilen sein. Dabei 
sind auch die finanziellen Möglichkeiten 
des betroffenen Eigentümers bedeutsam. 
Der pauschale Einwand des Eigentü-
mers, es bestünden keine hinreichenden 
finanziellen Möglichkeiten, ist allerdings 
unzureichend. Hierfür bedarf es hinrei-
chend substantiierter Darlegungen des 
Eigentümers.

2. Formell-gesetzliche 
Baumschutzregelungen

a) Verbotstatbestände

aa) Geschützte Landschafts-
bestandteile nach § 29 BNatSchG / 
§ 18 LNatSchG
Nach § 29 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind 
geschützte Landschaftsbestandteile 
rechtsverbindlich festgesetzte Teile von 
Natur und Landschaft, deren besonderer 
Schutz erforderlich ist zur Erhaltung, Ent-
wicklung oder Wiederherstellung der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts (Nr. 1), zur Belebung, 
Gliederung oder Pflege des Orts- oder 
Landschaftsbildes (Nr. 2), zur Abwehr 
schädlicher Einwirkungen (Nr. 3) oder 
wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten 
bestimmter wild lebender Tier- und Pflan-
zenarten (Nr. 4). Der Schutz kann sich 
nach § 29 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG für den 
Bereich eines Landes oder für Teile des 
Landes auf den gesamten Bestand an 
Alleen, einseitigen Baumreihen, Bäumen, 
Hecken oder anderen Landschaftsbe-
standteilen erstrecken.
Zuständig ist hierfür grundsätzlich die 
untere Naturschutzbehörde (§ 18 Abs. 1 

LNatSchG). Solange und soweit diese 
keine derartige Erklärung abgibt, kann die 
Gemeinde die entsprechenden Anordnun-
gen als Satzung oder Einzelanordnung 
treffen (§ 18 Abs. 3 Satz 1 LNatSchG). Eine 
Verpflichtung der Gemeinde besteht aller-
dings nicht.
Nach § 29 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind 
die Beseitigung der geschützten Land-
schaftsbestandteile sowie alle Handlun-
gen, die zu einer Zerstörung, Beschädi-
gung oder Veränderung der geschützten 
Landschaftsbestandteile führen können, 
nach Maßgabe näherer Bestimmungen 
verboten.
Nach § 57 Abs. 2 Nr. 4 LNatSchG handelt 
ordnungswidrig, wer, ohne dass eine 
Ausnahme zugelassen oder eine Befrei-

18  VG Düsseldorf, Urt. v. 29.12.2021 – 9 K 6522/20 –, 
 juris Rn. 23.
19  Vgl. VG Weimar, Urt. v. 03.05.2022 – 7 K 1050/20 
 WE –, juris Rn. 63.
20  Vgl. hierzu VG Gelsenkirchen, Urt. v. 30.11.2012 – 6 
 K 4641/10 –, juris Rn. 29.
21  VG Minden, Urt. v. 20.05.2014 – 1 K 3080/13 –, juris 
 Rn. 22.
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ung erteilt wurde, vorsätzlich oder fahrläs-
sig entgegen § 29 Abs. 2 BNatSchG einen 
geschützten Landschaftsbestandteil be-
seitigt oder Handlungen vornimmt, die 
nach Maßgabe einer Verordnung, Satzung 
oder Einzelanordnung nach § 18 Abs. 1 
oder Abs. 3 LNatSchG zu seiner Zerstö-
rung, Beschädigung oder Veränderung 
führen können. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 � 
geahndet werden (§ 57 Abs. 5 LNatSchG).

bb) Allgemeiner Schutz nach 
39 Abs. 5 BNatSchG
Nach § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG ist 
es verboten, Bäume, die außerhalb des 
Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder 
gärtnerisch genutzten Grundflächen ste-
hen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze in der Zeit vom 1. 
März bis zum 30. September abzuschnei-
den, auf den Stock zu setzen oder zu be-
seitigen; zulässig sind schonende Form- 
und Pflegeschnitte zur Beseitigung des 
Zuwachses der Pflanzen oder zur Ge-
sunderhaltung von Bäumen. Hiervon sind 
in § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG Ausnah-
men vorgesehen.
Nach § 39 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG wer-
den die Landesregierungen ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung bei dem Verbot 
des § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG für 
den Bereich eines Landes oder für Teile 
des Landes erweiterte Verbotszeiträume 
vorzusehen und den Verbotszeitraum aus 
klimatischen Gründen um bis zu zwei Wo-
chen zu verschieben. 
Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße 
gegen § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG 
können als Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße bis zu 10.000 � geahndet wer-
den (§ 69 Abs. 3 Nr. 13, Abs. 7 BNatSchG).

cc) Biotopschutz für Alleebäume

(1.) Alleen als Biotope nach § 30 
BNatSchG und § 21 LNatSchG
Nach § 30 Abs. 1 BNatSchG werden be-
stimmte Teile von Natur und Landschaft, 
die eine besondere Bedeutung als Bioto-
pe haben, gesetzlich geschützt. Handlun-
gen, die zu einer Zerstörung oder einer 
sonstigen erheblichen Beeinträchtigung 
bestimmter Biotope führen können, sind 
verboten; diese Verbote gelten auch für 
weitere von den Ländern gesetzlich ge-
schützte Biotope (§ 30 Abs. 2 Satz 1, 2 
BNatSchG).
Zu den Biotopen zählen nach § 21 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 LNatSchG auch Alleen. Zwar 
ist der Begriff „Allee“ im Landesnatur-
schutzgesetz nicht definiert. Gestützt auf 
§ 21 Abs. 7 LNatSchG hat das Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung allerdings 
die Landesverordnung über gesetzlich 
geschützte Biotope (Biotopverordnung) 
erlassen und den Begriff „Allee“ in § 1 Nr. 8 
Biotopverordnung definiert:

 Angelegte Pflanzungen, die Straßen 
 oder Wege beidseitig als Baumreihe 
 begleiten. Eine Allee ist auch dann ge-
 schützt, wenn die in ihr verlaufende 
 Straße oder der in ihr verlaufende Weg 
 keine Verkehrsfunktion mehr erfüllt oder 
 zurückgebaut worden ist. Die Allee-
 Bäume sind üblicherweise gleichartig 
 oder habituell ähnlich, in gleichmäßi-
 gen Abständen, regelmäßig oder rhyth-
 misch angeordnet. Als Allee gelten 
 auch lückige, durch Nachpflanzung 
 ergänzte oder mehrreihig parallel ange- 
 legte Baumreihen, sofern die charakte-
 ristischen Merkmale einer Allee nach 
 den Sätzen 1 bis 3 erkennbar sind.
 Mindestlänge: 50 Meter; mindestens 
 zehn Bäume auf jeder Seite.

Die Tatbestandsvorgaben des § 30 Abs. 1 
BNatSchG sind dabei weitreichend. Bei 
einer Zerstörung wird die Substanz eines 
Gebietes vollständig oder teilweise ver-
nichtet, sodass das Biotop hierdurch verlo-

22ren geht.  Eine Beeinträchtigung ist jede 
nachteilige Veränderung unterhalb der Zer-
störungsschwelle, wobei Art, Umfang und 
Schwere der Beeinträchtigung von einer 

23gewissen Erheblichkeit sein müssen.  
Ausreichend für eine erhebliche Beein-
trächtigung ist eine „Verschlechterung des 
vorhandenen Zustandes, die nach Art, 
Umfang oder Schwere nicht nur als unbe-
deutend zu bewerten ist oder zwar die 
Schwelle der Erheblichkeit nicht erreicht, 
aber dauerhaft wirkt und in absehbaren 

24Zeiträumen nicht ‚von selbst heilt‘“.  Auch 
Handlungen, die nur mittelbar zu einer 
Zerstörung oder Beeinträchtigung führen 

25können, sind untersagt.  Ausreichend ist, 
dass die Zerstörung oder erhebliche Be-
einträchtigung des Biotops mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit eintreten kann; ir-
relevant ist, ob der Zustand tatsächlich 

26eintritt.

22  BeckOK UmweltR/Albrecht, 66. Ed. 01.07.2020, 
 BNatSchG § 30 Rn. 23.
23  BeckOK UmweltR/Albrecht, 66. Ed. 01.07.2020, 
 BNatSchG § 30 Rn. 24 f.
24  Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 100. EL 
 Januar 2023, BNatSchG § 30 Rn. 20.
25  OVG Lüneburg, Beschl. v. 22.12.2015 – 4 ME 
 270/15 –, juris Rn. 10.
26  BeckOK UmweltR/Albrecht, 66. Ed. 01.07.2020, 
 BNatSchG § 30 Rn. 22.
27  LLUR, Einführungserlass zum Landesnaturschutz-
 gesetz in der Fassung vom 24.06.2016, 10.01.2017, 
 S. 24.

Lindenallee Flemhude           Foto: Karina Dreyer

Bei Alleen wird der Verbotstatbestand 
insbesondere bei der Fällung eines Allee-
baumes und Eingriffen in den Wurzel-, 
Stamm- und Kronenbereich der Alleen-
bäume, die ihr Absterben bewirken kön-

27nen, bejaht.

(2.) Keine Ausnahme nach 
§ 30 Abs. 3 BNatSchG
Nach § 30 Abs. 3 BNatSchG kann von den 
Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG auf 
Antrag eine Ausnahme zugelassen wer-
den, wenn die Beeinträchtigungen ausge-
glichen werden können. Allerdings hat der 
Landesgesetzgeber in § 21 Abs. 3 
LNatSchG geregelt, dass eine Ausnahme 
gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG von dem 
Verbot des § 30 Abs. 2 BNatSchG nur zu-
gelassen werden kann für stehende Bin-
nengewässer i.S.d. § 30 Abs. 2 Nr. 1 
BNatSchG, die Kleingewässer sind, und 
für Knicks. Eine Ausnahme für Biotopbe-
einträchtigungen ist nicht vorgesehen.

dd) Eingriffe in Natur und Landschaft 
nach § 15 BNatSchG
Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG ist der 
Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Na-
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28  Vgl. etwa VG Augsburg, Urt. v. 17.10.2022 – Au 9 K 
 21.1549 –, juris Rn. 37.
29  Vgl. auch VG Düsseldorf, Urt. v. 02.11.2020 – 25 K 
 3993/19 –, juris Rn. 97.
30  Vgl. hierzu VG Düsseldorf, Urt. v. 02.11.2020 – 25 K 
 3993/19 –, juris Rn. 111 ff.
31  Vgl. BeckOK UmweltR/Teßmer, 66. Ed. 01.01.2022, 
 BNatSchG § 67 Rn. 10.
32  Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 100. EL 
 Januar 2023, BNatSchG § 67 Rn. 14.
33  OVG Lüneburg, Urt. v. 22.11.2012 – 12 LB 64/11 –, 
 juris Rn. 78.
34  Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 100. EL 
 Januar 2023, BNatSchG § 67 Rn. 15.
35  BeckOK UmweltR/Teßmer, 66. Ed. 01.01.2022, 
 BNatSchG § 67 Rn. 11.
36  VG München, Urt. v. 24.09.2019 – M 19 K 19.1124 –, 
 Rn. 21.
37  VG Hamburg, Urt. v. 27.02.2012 – 7 K 685/10 –, 
 juris Rn. 66.
38  Vgl. hierzu BeckOK UmweltR/Teßmer, 66. Ed. 
 01.01.2022, BNatSchG § 67 Rn. 13.

tur und Landschaft zu unterlassen. Ein-
griffe in Natur und Landschaft sind gemäß 
§ 14 I BNatSchG Veränderungen der 
Gestalt oder Nutzung von Grundflächen 
oder Veränderungen des mit der belebten 
Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts oder das Landschaftsbild erheblich 
beeinträchtigen können. Allgemein sind 
hiervon nur erhebliche Beeinträchtigun-

28gen umfasst.  Hierzu gehört nach § 8 
Abs. 1 Nr. 9 LNatSchG die Umwandlung 
von Wald und die Beseitigung oder 
wesentliche Beeinträchtigung von Park-
anlagen, ortsbildprägenden oder land-
schaftsbestimmenden Einzelbäumen 
oder Baumgruppen außerhalb des Wal-

29des, von Alleen und Ufervegetationen.  
Dies kann auch durch Einwirkungen auf 
die Wurzeln eines Baumes verursacht 
werden, wenn der Baum hierdurch in 

30 seinem Bestand gefährdet wird. Maß-
geblich ist in diesen Fällen das ausdiffe-
renzierte Regelungsregime des § 15 
BNatSchG.

b) Befreiung nach § 67 BNatSchG
Von den Geboten und Verboten des Bun-
desnaturschutzgesetzes, in einer Rechts-
verordnung auf Grund des § 57 BNatSchG 
sowie nach dem Naturschutzrecht der 
Länder kann nach § 67 Abs. 1 BNatSchG 
auf Antrag Befreiung gewährt werden, 
wenn dies aus Gründen des überwiegen-
den öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, 
notwendig ist (Nr. 1), oder die Durchfüh-

rung der Vorschriften im Einzelfall zu einer 
unzumutbaren Belastung führen würde 
und die Abweichung mit den Belangen 
von Naturschutz und Landschaftspflege 
vereinbar ist (Nr. 2). Dies gilt gemäß § 67 
Abs. 1 Satz 2 BNatSchG auch für § 39 
BNatSchG.
Mit der Befreiungsmöglichkeit in Fällen 
unzumutbarer Härte soll der Eigentums-
garantie aus Art. 14 GG Rechnung getra-

31gen werden.  Eine unzumutbare Bela-
stung meint eine vom Normgeber nicht 

32beabsichtigte Härte.  Eine solche Härte 
liegt vor, „wenn ein Verbot auf einen für die 
Norm atypischen Sachverhalt Anwen-
dung findet und die sich hieraus ergeben-
den Rechtswirkungen gegenüber dem 
Normalfall nicht gerechtfertigt, unbillig 

33oder unangemessen erscheinen“.  Dies 
kann etwa der Fall sein, „wenn ein ge-
schützter Baum Schäden an einem Ge-
bäude hervorzurufen droht, die nicht an-
ders als durch seine Beseitigung abge-

34wendet werden können“.  
Soweit der Normgeber die Beeinträchti-
gungen für den Eigentümer ersichtlich ge-
sehen hat und diese für andere Grund-
stückseigentümer im Geltungsbereich der 
Norm gleichermaßen wirken, hat der Eigen-

35tümer dies grundsätzlich hinzunehmen.
Bei Zufahrtsbeeinträchtigungen ist die 
Rechtsprechung zurückhaltend. So hat 
das VG München berücksichtigt, dass 
eine Zufahrt „in den betroffenen kleinflä-
chigen Abschnitten nach einer – wurzel-
schonenden – Bodenbearbeitung ohne 
größeren Aufwand neu gepflastert und 
somit in einen wunschgemäßen Zustand 

36versetzt werden“ kann.  Bei Aufwölbun-
gen einer Garagenzufahrt hat das VG 
Hamburg auch darauf abgestellt, dass 
die Nutzung der Zufahrt weiterhin möglich 
war, auch wenn sie „nicht von jeder Art von 
Fahrzeug sowie gegebenenfalls unter ge-
steigerter Sorgfaltswaltung genutzt wer-

37den kann“.
Auch wenn eine unzumutbare Belastung 
vorliegt, können die naturschutzrechtli-
chen Belange einer Befreiung gleichwohl 

38entgegenstehen.

Hinweis: Der Beitrag wird in der kom-
menden Ausgabe 07-08/23 fortgeführt. 

Klimaschutz und Soziales muss 
zusammengehen, wenn es gut 
werden soll
Das Klimaschutzgesetz fordert bis spä-
testens 2045 die nahezu vollständige De-
karbonisierung des Gebäudebestandes. 
In den zurückliegenden drei Dekaden 
wurden zig-Milliarden dafür investiert. Im 
Ergebnis sind die CO -Emissionen um 2
gut 40% gesunken. Nun müssen die 
Emissionen in weniger als einer Dekade 
um weitere gut 40% runter. 

Norddeutsche Wohnungswirtschaft plant 
Aufbau einer Energiegenossenschaft zur 
gemeinwohlorientierten Erzeugung 
grüner Energie und sucht Flächen

Von Andreas Breitner, Direktor des Verbandes norddeutscher 
Wohnungsunternehmen e.V. (VNW)

Der Gesetzgeber flankiert den Weg dort-
hin mit Effizienzvorgaben für die Ge-
bäudemodernisierung wie den Neubau. 
Die Umsetzung der über die Jahre stetig 
verschärften Vorgaben ist komplex und 
teuer. Erzielbare Energieeinsparungen 
reichen nicht zur Refinanzierung der 
anfallenden Kosten. Und was noch nicht 
dekarbonisiert ist, wird zudem mit einem 
CO -Preis belegt, der politisch vorbe-2
stimmt weiter steigt. Das alles trägt dazu 
bei, dass Wohnen teurer wird.
Die norddeutsche Wohnungswirtschaft 
sorgt sich deshalb auch um die bezahlba-
re Energieversorgung der Zukunft. Hier 
wird es zukünftig viel um Strom gehen. Die 
Frage ist, wie dieser grün und zu einem 
dauerhaft bezahlbaren Preis in die Woh-
nungen kommen kann.

Hier braucht es Lösungen
Für die bestandhaltende Wohnungswirt-
schaft in Norddeutschland (genossen-
schaftliche, kommunale, kirchliche Ver-
mieter) ist klar: Wenn Gesellschaft und 
Politik echten Klimaschutz wollen, aber 
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trotz immer dickerer Dämmung und im-
mer mehr Haustechnik auch in Zukunft 
sehr relevante (dann erneuerbare) Ener-
giemengen gebraucht werden und der 
Strombedarf in Deutschland von heute rd. 
500 auf mindestens 750 TWh jährlich bis 
2030 steigen wird, dann kann wohnungs-
wirtschaftliche Eigenverantwortung auch 
in Punkto Energieerzeugung und Eigen-
versorgung in großem Maßstab ein wich-
tiger Teil der Lösung sein.
Deshalb plant die norddeutsche Woh-
nungswirtschaft den schrittweisen Auf-
bau einer dezentralen Energieerzeu-
gung, die demselben Grundsatz folgt, 
wie der von ihr betriebene Wohnungs-
bau. Auf Dachflächen, aber insbesonde-
re auf gepachteten Freiflächen (PV/
Wind) soll grüne Energie selbst produ-
ziert werden und zum Selbstkostenpreis 
für die Versorgung der Wohnungsbe-
stände und damit der in der Region 
lebenden Menschen zur Verfügung ste-
hen. Darüber hinaus gehende Gewinne 
müssen in diesem Modell nicht erwirt-
schaftet werden. Was nicht erwirt-
schaftet werden muss, muss auch nie-
mand bezahlen. So sichert die Woh-
nungswirtschaft seit über 100 Jahren 
bezahlbaren Wohnraum für viele. So will 
sie künftig einen Beitrag auch zur Siche-
rung einer grünen, dauerhaft bezahlba-
ren Energieversorgung der Wohnungen 
leisten. Und damit die Wärmewende 
sozial gestalten und weiter voranbringen.

Energiegenossenschaft zum Zweck 
der Eigenversorgung
Konkret soll das mit einer Energiegenos-

senschaft zum Zweck der Eigenversor-
gung umgesetzt werden, die ausschließ-
lich dem Kostendeckungsprinzip ver-
pflichtet ist. Dazu haben wir ein Konzept 
und das nötige energiewirtschaftliche 
Know-how in einer Vereinbarung zusam-
mengebunden, die das Fundament der 
Energiegenossenschaft bildet. Wir wollen 
mit unserem Modell dafür sorgen, dass 
die Wertschöpfung aus dem weiteren 
Aufbau von Windkraftanlagen und Freiflä-
chen-PV auch in Form niedriger Energie-
preise in der Region verbleibt.

Das Konzept in knappen Worten
Erzeugungsanlagen produzieren grüne 
Energie zu ihren tatsächlichen Geste-
hungskosten. Diese Energie wird allein 
zur Versorgung regionaler Wohnungsbe-
stände genutzt. Im Ergebnis steht eine 
langfristig bezahlbare und vollständig 
CO2-freie Energieversorgung, die den 
Menschen in Norddeutschland zugute-
kommt. Die Resilienz gegenüber Markt-
verwerfungen mit hoher Volatilität, wie sie 
seit 2021 zu beobachten sind, steigt 
deutlich. Die Menschen in den Wohnun-
gen sind vor hohen Preisen und Preis-
sprüngen geschützt. Und gleichzeitig 
wird dem Klimaschutz effektiv Rechnung 
getragen.

Aus der Theorie in die Praxis 
– Flächensuche
Um das Modell umzusetzen, braucht es 
Flächen, die für PV- bzw. Windanlagen 
geeignet sind. Hier ist der Wettbewerb 
groß und die Wohnungswirtschaft als 
Akteur bisher kaum bekannt. Projektent-

wickler und große Energieversorger be-
stimmen das Geschehen. Deren pri-
märes Ziel ist es, Marktchancen zu rea-
lisieren. Davon profitieren wenige. Die 
Wohnungswirtschaft möchte mit der 
Energiegenossenschaft eine Alternative 
aufbauen. Regional erzeugte Erneuer-
bare Energie soll regional verbraucht 
werden und bezahlbar bleiben. Davon 
würden viele profitieren. Dazu bittet die 
Wohnungswirtschaft um Unterstützung 
der Gemeinden bei der Flächensuche.

Ansprechpartner | Kontakt
Ansprechpartner ist der Verband nord-
deutscher Wohnungsunternehmen (VNW). 
Der 1900 in Kiel gegründete VNW vertritt in 
Schleswig-Holstein, Hamburg und Meck-
lenburg-Vorpommern gut 400 Wohnungs-
genossenschaften und Wohnungsgesell-
schaften. In den von ihnen bewirtschafte-
ten 750.000 Wohnungen leben rund 1,5 
Millionen Menschen. Die durchschnittliche 
Nettokaltmiete pro Quadratmeter liegt bei 
den VNW-Unternehmen bei 6,30 Euro. Der 
VNW ist der Verband der Vermieter mit 
Werten.

Christoph Kostka
Verband norddeutscher 
Wohnungsunternehmen e.V.
Gerhardstraße 27a
24105 Kiel
Tangstedter Landstraße 83
22415 Hamburg
Email: kostka@vnw.de
Telefon: 0170 – 455 68 54

1. EuGH: 
UVP-Pflicht darf bei Städtebauprojekt 
nicht allein von dessen Größe 
abhängen
Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil 
vom 25.05.2023 (Az.: C-575/21) festge-
stellt, dass die Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
einem Städtebauprojekt (hier: „Heumarkt 
Neu“ in Wien) nicht ausschließlich von 
dessen Größe abhängen darf. Zu berück-
sichtigen sind auch Gesichtspunkte wie 
der Standort. Außerdem seien zu hohe 
Schwellenwerte, die alle oder nahezu alle 
Projekte einer bestimmten Art von vornhe-
rein der UVP-Pflicht entziehen, unions-
rechtswidrig.
Im vorliegenden Fall beantragte ein Hotel-
betrieb eine baubehördliche Bewilligung 
für das Projekt „Heumarkt Neu“ in Wien. 

Rechtsprechungsberichte

Dieses Vorhaben liegt in der Kernzone der 
UNESCO-Welterbestätte „Historisches 
Zentrum Wien“. Auf dem Areal soll ein 
bestehendes Hotel abgerissen, mehrere 
neue Gebäude für Hotel-, Gewerbe-, Kon-
ferenz-, Veranstaltungs-, Wohn- oder Bü-
rozwecke neu errichtet werden. Zudem 
sind eine unterirdische Eishalle, eine un-
terirdische Sporthalle mit einem Schwimm-
bad und eine Tiefgarage geplant. Die 
Flächeninanspruchnahme des Projekts 
beträgt circa 1,55 Hektar und die Bruttoge-
schoßfläche umfasst rund 89.000 Qua-
dratmeter. Da ein Bescheid nicht erging, 
brachte der Hotelbetrieb beim VG Wien 
eine Säumnisbeschwerde ein. 
Das Unternehmen machte geltend, dass 
für das Projekt unter Beachtung der im 
österreichischen Recht festgelegten 
Schwellenwerte und Kriterien keine Um-

weltverträglichkeitsprüfung (UVP) erfor-
derlich sei. Nach österreichischem Recht 
ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung für 
„Städtebauprojekte“ nur dann durchzu-
führen, wenn das Projekt eine Fläche von 
mindestens 15 Hektar beansprucht und 
die Bruttogeschossfläche mehr als 
150.000 Quadratmeter beträgt. Das VG 
Wien hatte Zweifel an der Vereinbarkeit der 
Regelung mit der Richtlinie 2011/92/EU 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten und rief deshalb den EuGH an.
Laut EuGH verstößt eine Regelung gegen 
die UVP-Richtlinie, die eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung für bestimmte „Städ-
tebauvorhaben“ von der Überschreitung 
der Schwellenwerte im Ausmaß einer Flä-
cheninanspruchnahme von mindestens 
15 Hektar und einer Bruttogeschossflä-
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che von mehr als 150.000 Quadratmeter 
abhängig macht. Denn lege ein Mitglied-
staat für die UVP Schwellenwerte fest, 
müsse er Gesichtspunkten wie dem 
Standort der Projekte Rechnung tragen, 
etwa durch Festlegung mehrerer Schwel-
lenwerte für verschiedene Größenordnun-
gen von Projekten, die nach Maßgabe der 
Art und des Standorts der Projekte gölten. 
Befinde sich das Projekt wie hier im Kern-
gebiet einer Unesco-Welterbestätte, sei 
das Standort-Kriterium besonders rele-
vant.
In einem städtischen Umfeld, in dem der 
Raum begrenzt sei, seien Schwellenwer-
te im Ausmaß einer Flächeninanspruch-
nahme von mindestens 15 Hektar und 
einer Bruttogeschossfläche von mehr als 
150.000 Quadratmeter so hoch, dass in 
der Praxis die Mehrheit der Städtebaupro-
jekte von vornherein von der Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung ausgenommen sei. Letztlich 
müsse das VG Wien beurteilen, ob alle 
oder nahezu alle betroffenen Projekte die-
ser Pflicht entzogen sind, was grundsätz-
lich mit der Richtlinie unvereinbar wäre, so 
der EuGH.
Dem EuGH zufolge verbietet es die UVP-
Richtlinie schließlich auch, vor oder neben 
einer notwendigen Umweltverträglich-
keitsprüfung oder vor Abschluss einer 
Einzelfalluntersuchung der Umweltaus-
wirkungen, mit der die Notwendigkeit ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung geklärt 
werden soll, Baubewilligungen für einzel-
ne Baumaßnahmen zu erteilen, die einen 
Teil umfassenderer Städtebauprojekte 
bilden.

Anmerkung des DStGB
Bei der Aufstellung, Änderung oder Er-
gänzung von kommunalen Bauleitplänen 
werden Umweltverträglichkeitsprüfung 
und Strategische Umweltprüfung grund-
sätzlich im Aufstellungsverfahren als 
Umweltprüfung nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuchs (BauGB) durchge-
führt. § 13a BauGB (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung) sieht abweichend vor, 
dass im Falle einer Unterschreitung einer 
Flächengröße von 2 Hektar in einem be-
schleunigten Verfahren regelmäßig keine 
erheblichen Umweltauswirkungen zu be-
fürchten sind und daher auf eine Umwelt-
prüfung verzichtet werden kann (vgl. auch 
§ 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB).
Die EuGH-Entscheidung hat klargestellt, 
dass es bei der Frage, ob und inwieweit 
bei städtebaulichen Planungen und Pro-
jekten auf eine Umweltprüfung verzichtet 
werden kann, durchaus einen Ausle-
gungsspielraum gibt. Die Mitgliedsstaa-
ten haben grundsätzlich die Möglichkeit, 
die Durchführung einer UVP von der 
Unter- oder Überschreitung bestimmter 
Schwellenwerte abhängig zu machen. 
Hierbei ist allerdings darauf zu achten, 
dass neben dem Schwellenwert auch der 

Projektstandort berücksichtigt wird und 
die Schwellenwerthöhe nicht dazu führt, 
dass nahezu alle (Städtebau-) Projekte 
von vornherein einer UVP entzogen wür-
den. Die vorstehende EuGH-Entschei-
dung lässt auch die in Deutschland ge-
führte Diskussion um die EU-Konformität 
des § 13b BauGB (Einbeziehung von Au-
ßenbereichsflächen in das beschleunigte 
Verfahren nach § 13 a BauGB bei weniger 
als 1 Hektar) in einem anderen Licht er-
scheinen.

2. BVerwG: 
Kommunale Verpackungssteuer 
rechtmäßig
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit 
Urteil vom 24.05.2023 (Az.: BVerwG 9 CN 
1.22) entschieden, dass die Verpa-
ckungssteuer der Stadt Tübingen im We-
sentlichen rechtmäßig ist. Danach können 
Städte und Gemeinden grundsätzlich 
eine Verpackungssteuer auf Einwegver-
packungen erheben, um hierdurch u.a. 
einen Anreiz zur Verwendung von Mehr-
wegsystemen zu setzen. Die Entschei-
dung stärkt auch das gemeindliche Steu-
erfindungsrecht.
Die Betreiberin einer McDonald's Filiale in 
Tübingen hatte – unterstützt vom Konzern 
– gegen die kommunale Verpackungs-
steuersatzung geklagt. Seit Anfang 2022 
werden in Tübingen je 50 Cent für Einweg-
geschirr und Einwegverpackungen sowie 
20 Cent für Einwegbesteck fällig, höch-
stens aber 1,50 Euro pro „Einzelmahlzeit“. 
Neben mehr Geld für den städtischen 
Haushalt will die Stadt mit der Steuer für 
weniger Müll im öffentlichen Raum sowie 
für mehr Anreize zur Verwendung von 
Mehrwegsystemen sorgen. Zahlen müs-
sen die Verkäufer der Speisen und Ge-
tränke – nach Angaben der Stadt rund 440 
Betriebe in Tübingen. Wegen des laufen-
den Rechtsstreits wurden bisher aber 
noch keine Steuern eingezogen. 
Der erstinstanzliche Normenkontrollan-
trag gegen die Satzung hatte vor dem 
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württem-
berg Erfolg. Der VGH erklärte die Satzung 
insgesamt für unwirksam und begründete 
dies mit der fehlenden Örtlichkeit der 
Steuer, ihrer Unvereinbarkeit mit dem 
Bundesabfallrecht sowie der mangelnden 
Vollzugstauglichkeit der Obergrenze der 
Besteuerung.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die 
kommunale Steuer nun für überwiegend 
rechtmäßig erklärt. Nach Ansicht des 
Gerichts handele es sich bei der Ver-
packungssteuer um eine örtliche Ver-
brauchsteuer im Sinne des Art. 105 Abs. 
2a S. 1 GG, für deren Einführung die Stadt 
Tübingen zuständig war. Bei den zum 
unmittelbaren Verzehr, sei es an Ort und 
Stelle oder als „take-away“, verkauften 
Speisen und Getränken ist der Steuertat-
bestand so begrenzt, dass ihr Konsum – 

und damit der Verbrauch der zugehörigen 
Verpackungen – bei typisierender Be-
trachtung innerhalb des Gemeindege-
biets stattfindet. Damit ist der örtliche 
Charakter der Steuer hinreichend ge-
wahrt.
Die kommunale Verpackungssteuer steht 
als Lenkungssteuer auch nicht im Wider-
spruch zum Abfallrecht des Bundes. Sie 
bezweckt die Vermeidung von Verpa-
ckungsabfall im Stadtgebiet und verfolgt 
damit auf lokaler Ebene kein gegenläufi-
ges, sondern dasselbe Ziel wie der 
Unions- und der Bundesgesetzgeber.
Die Abfallvermeidung steht in der Abfall-
hierarchie an oberster Stelle. Erst danach 
folgen Wiederverwendung, Verwertung 
und Beseitigung des Abfalls. Kommunale 
Steuern, die Einwegverpackungen ver-
teuern, werden durch die verschiedenen 
unions- und bundesrechtlichen Vorgaben 
zum Abfallrecht nicht ausgeschlossen. 
Soweit das Bundesverfassungsgericht 
vor 25 Jahren seine gegenteilige Ansicht 
zur damaligen Kasseler Verpackungs-
steuer auf ein abfallrechtliches „Koopera-
tionsprinzip“ gestützt hat, lässt sich ein 
solches dem heutigen Abfallrecht nur 
noch in – hier nicht maßgeblichen – Ansät-
zen entnehmen.
Zwar erweisen sich die zu unbestimmte 
Obergrenze der Besteuerung von 1,50 
Euro pro „Einzelmahlzeit“ (§ 4 Abs. 2 der 
Satzung) und das der Stadtverwaltung 
ohne zeitliche Begrenzung gewährte Be-
tretungsrecht im Rahmen der Steuerauf-
sicht (§ 8 der Satzung) als rechtswidrig. 
Diese punktuellen Verstöße lassen jedoch 
die Rechtmäßigkeit der Satzung im Übri-
gen unberührt.

Anmerkung des DStGB
Das Bundesverwaltungsgericht hat ent-
schieden, dass Städte und Gemeinden 
grundsätzlich eine Verpackungssteuer 
auf Einwegverpackungen erheben kön-
nen, um unnötigen Abfall zu vermeiden 
und u.a. einen Anreiz zur Verwendung von 
Mehrwegsystemen zu setzen. Die Ent-
scheidung ist auch vor dem Hintergrund 
des gemeindlichen Steuerfindungsrechts 
als Ausdruck der kommunalen Selbstver-
waltung zu begrüßen.
Nach Angaben der Stadt Tübingen habe 
die Verpackungssteuer dazu geführt, 
dass das Müllaufkommen abgenommen 
habe. Ein „Allheilmittel“ ist eine solche 
Verpackungssteuer gleichwohl nicht, sie 
kann immer nur ein ergänzendes lokales 
Instrument zu einem Abfallvermeidungs-
konzept sein. Jede Gemeinde muss da-
bei auch abwägen, ob die Erhebung einer 
solchen Steuer wirklich den zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand rechtfertigt und ob 
das Ziel der Abfallvermeidung nicht an-
derweitig besser erreicht werden kann. 
Auch gilt es zu bedenken, dass einzelne 
kommunale Sonderwege zu einem Fli-
ckenteppich führen und die Verbrauche-
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rinnen und Verbraucher verwirren könn-
ten, wodurch die Akzeptanz vor Ort sinken 
könnte.
Insofern erscheint in Bezug auf die Abfall-
vermeidung ein bundesweit einheitlicher 
Ansatz sinnvoller. Dazu gilt es zunächst, 
die praktischen Auswirkungen des novel-
lierten Verpackungsgesetzes des Bundes 
abzuwarten. Seit Januar 2023 sind Letzt-
vertreiber von Einwegkunststofflebens-
mittelverpackungen und von Einwegge-
tränkebechern verpflichtet, die in diesen 
Einwegverpackungen angebotenen Wa-
ren am Ort des Inverkehrbringens jeweils 
auch in Mehrwegverpackungen zum Ver-
kauf anzubieten. Zwar zeigen erste Kon-
trollen, dass die Vorgaben der sog. Mehr-
wegangebotspflicht nicht flächende-
ckend eingehalten werden. Aus diesem 
Grund ist zunächst die Einhaltung der 
Vorgaben zu kontrollieren, sodass die Ver-
braucherinnen und Verbraucher eigen-
ständig auf Mehrwegangebote zurück-
greifen. Zudem werden in den kommen-
den Jahren die Regelungen des Einweg-
kunststofffondsgesetzes in Kraft treten, 
wonach die Hersteller von Einwegkunst-
stoffverpackungen gezielt an den Kosten 
der kommunalen Stadtreinigung beteiligt 
werden. Die hierdurch entstehenden 
Mehrkosten der Hersteller werden voraus-
sichtlich mittelbar an die Verbraucherin-
nen und Verbraucher umverteilt, sodass 
eine zusätzliche Verpackungssteuer zu 
einer Doppelbelastung führen würde.

3. BVerwG: 
Keine Ergänzung von Anträgen auf 
Liniengenehmigung nach Fristablauf
Wird ein Antrag auf Genehmigung des 
eigenwirtschaftlichen Betriebs eines 
Buslinienbündels fristgerecht gestellt, 
ohne alle Anforderungen der Vorabbe-
kanntmachung des Aufgabenträgers zu 
erfüllen, kommt seine nachträgliche Er-
gänzung grundsätzlich nicht in Betracht, 
wenn ein anderer fristgerechter, eigenwirt-
schaftlicher Antrag sämtliche Anforderun-
gen erfüllt und auch sonst genehmi-
gungsfähig ist. Dies hat das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig mit Urteil vom 
1. Juni 2023 entschieden (Az.: BVerwG 8 
C 3.22).
Die Beteiligten streiten um die Erteilung 
einer Linienverkehrsgenehmigung für den 
Betrieb eines Buslinienbündels nach dem 
Personenbeförderungsgesetz. Der be-
klagte Kreis als Aufgabenträger hatte in 
einer Vorabbekanntmachung zur Abgabe 
entsprechender Angebote an das eben-
falls beklagte Land als Genehmigungsbe-
hörde aufgefordert und eine verbindliche 
Zusicherung zu bestimmten Qualitäts-
standards verlangt. Die Klägerin und die 
Beigeladene reichten binnen der gesetz-
ten Frist Anträge ein. Der Antrag der Klä-
gerin enthielt alle geforderten Zusicherun-
gen, jener der Beigeladenen nicht. Letzte-

re reichte die fehlende Zusicherung nach 
Fristablauf unaufgefordert nach. Die Be-
klagten berücksichtigten die Ergänzung 
bei der Prüfung der Anträge. Die Beigela-
dene erhielt die beantragte Genehmi-
gung, weil ihr ergänzter Antrag die besse-
re Verkehrsbedienung anbot. Der Antrag 
der Klägerin wurde abgelehnt.
Die Klägerin hat gegen beide Entschei-
dungen nach erfolglosem Widerspruch 
Klage erhoben. Das Oberverwaltungsge-
richt hat die Berufung gegen das klageab-
weisende Urteil des Verwaltungsgerichts 
zurückgewiesen und die Revision zuge-
lassen. Zur Begründung hat es im We-
sentlichen ausgeführt, die Ergänzung des 
Antrags der Beigeladenen habe nach § 12 
Abs. 6 S. 2 PBefG berücksichtigt werden 
dürfen. Die Norm ermögliche die Zulas-
sung verspäteter Anträge und – erst recht 
– die Ergänzung rechtzeitiger Anträge 
nach Fristablauf. Rechte der Klägerin wür-
den hierdurch nicht verletzt.

Die hiergegen gerichtete Revision der 
Klägerin hatte Erfolg. Das beklagte Land 
durfte die Ergänzung des Genehmi-
gungsantrags der Beigeladenen nicht be-
rücksichtigen. Die Ermächtigung zur Zu-
lassung verspäteter Anträge nach § 12 
Abs. 6 S. 2 PBefG ist auf nachträgliche 
Antragsergänzungen jedenfalls dann 
nicht anwendbar, wenn innerhalb der 
Drei-Monats-Frist des § 12 Abs. 6 S. 1 
PBefG wenigstens ein die Voraussetzun-
gen der Vorabbekanntmachung erfüllen-
der und auch ansonsten genehmigungs-
fähiger eigenwirtschaftlicher Antrag ein-
geht. Ob in solchen Fällen eine Ergän-
zung nach § 12 Abs. 5 S. 5 PBefG in Be-
tracht kommt, bedurfte vorliegend keiner 
Entscheidung. Denn nachträgliche Er-
gänzungen von Anträgen sind hiernach 
nur zulässig, wenn sie von der Genehmi-
gungsbehörde im öffentlichen Verkehrsin-
teresse angeregt worden sind. An einer 
solchen Anregung fehlte es. Ohne die 
Ergänzung war der Antrag der Beigelade-
nen auch nicht nach § 13 Abs. 2a S. 2 und 
3 PBefG genehmigungsfähig. Nach die-
ser Vorschrift kann die Genehmigungsbe-
hörde zwar im Einvernehmen mit dem 
Aufgabenträger Abweichungen von den 
Anforderungen der Vorabbekanntma-
chung zulassen. Dies darf aber nur in 
Übereinstimmung mit dem Zweck der Er-
mächtigung geschehen. Er besteht darin, 
dem Aufgabenträger eine gemeinwirt-
schaftliche Vergabe zu ersparen, wenn 
kein fristgerechter und auch sonst geneh-
migungsfähiger Antrag die Anforderun-
gen der Vorabbekanntmachung erfüllt. 
Das war hier wegen des Antrags der Klä-
gerin nicht der Fall.

Anmerkung des DStGB
Das Urteil schafft Klarheit für die ÖPNV-
Aufgabenträger und Genehmigungsbe-
hörden und betont die Notwendigkeit für 

die Antragsteller, die Kriterien der Vorab-
bekanntmachung fristgerecht zu berück-
sichtigen. Weitere Informationen: Presse-
mitteilung des BVerwG vom 01.06.2023: 
www.bverwg.de/pm/2023/43 

4. OVG Schleswig: 
Wind-Regionalplan für den 
Planungsraum II hat Bestand
In seiner Entscheidung vom 6. Juni 2023 
hat der 5. Senat des Schleswig-Holstei-
nischen Oberverwaltungsgerichts nach 
ausführlicher mündlicher Verhandlung 
und Beratung entschieden, dass der 
Wind-Regionalplan für den Planungs-
raum II Bestand hat. Verhandelt wurden 
zwei gegen die Verordnung des Landes 
vom 30. Dezember 2020 zum Planungs-
raum II (Kapitel 5.7, Windenergie an Land) 
gerichtete Normenkontrollanträge, die im 
Anschluss an die Beratung als unbegrün-
det abgewiesen wurden. 
In der Presseinformation des OVG vom 7. 
Juni 2023 wird die Entscheidung wie folgt 
begründet:
„Maßgeblich für die regionale Planung – 
hier im Planungsraum II mit den Kreisen 
Plön und Rendsburg-Eckernförde sowie 
den kreisfreien Städte Kiel und Neumüns-
ter – sind die zuvor im Landesentwick-
lungsplan verbindlich festgelegten Grund-
sätze („harte und weiche Tabus“ sowie 
Abwägungskriterien). Auf dieser rechtli-
chen Grundlage überprüft das Gericht 
unter anderem das „gesamträumliche 
Plankonzept“ der Landesregierung. Dazu 
stellt es fest, dass das Land als Plangeber 
die Belange des Klimaschutzes und das 
Gebot, der Windkraft substantiellen Raum 
zu verschaffen, ausreichend berücksich-
tigt habe und keine „Verhinderungspla-
nung“ betreibe. Insgesamt seien 2,03 % 
der Landesfläche als Vorranggebiete für 
die Windenergienutzung ausgewiesen. Im 
Planungsraum II seien mit insgesamt 67 
Vorrangflächen auf ca. 4.800 ha Land 1,39 
% der Fläche für die Windkraft vorgese-
hen. Dies trage zu dem aktuell geltenden 
Ziel, eine Inanspruchnahme von 2 % der 
Landesfläche zu erreichen, ausreichend 
bei und stütze auch künftig weiterreichen-
de Ziele. 
Konkret im Planungsraum II seien etwa 
die Abstandsregelungen zu den ver-
schiedenartigen Baugebieten und den 
dem Natur- und Artenschutz dienenden 
Bereichen nicht zu großzügig bemessen. 
Aus sachgerechten Gründen und metho-
disch fehlerfrei seien auch sog. Kleinstflä-
chen in Alleinlage (auf denen die Errich-
tung von mindestens drei WKA nicht 
möglich ist) aus der Planung ausgeschie-
den worden, um großräumige Streuun-
gen einzelner oder weniger Anlagen im 
Landschaftsraum („Verspargelung“) zu 
vermeiden. 
Mit seinem „Repoweringkonzept“ habe 
der Plangeber auch die Interessen von 
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Altanlagenbetreibern ausreichend be-
rücksichtigt, indem er die schon bislang 
für die Windenergie genutzten Flächen 
nach Möglichkeit wieder als Vorrangge-
biete ausweise und für die verbleibenden 
56 Windkraftanlagen außerhalb der Vor-
ranggebiete nochmals spezielle „Vor-
ranggebiete Repowering“ vorsehe. Unbe-
anstandet geblieben ist auch die Rege-
lung „Eins für Zwei“, wonach für eine neue 
Windkraftanlage mindestens zwei Altan-
lagen zurückzubauen sind. 
Die Antragstellerin im Verfahren 5 KN 
42/21 ist Eigentümerin und Pächterin 
landwirtschaftlich genutzter Flächen im 
Kreis Rendsburg-Eckernförde. Diese Flä-
chen sind nicht als Vorranggebiet aus-
gewiesen. Sie grenzen unmittelbar an 
Bereiche des EU-Vogelschutzgebietes 
„Eider-Treene-Sorge-Niederung“, haben 

gleichzeitig eine herausragende Bedeu-
tung als Nahrungs- und Rastgebiet für 
Zwergschwäne und liegen in einem po-
tenziellen Beeinträchtigungsbereich ei-
nes Seeadlerhorstes. Zudem verläuft hier 
eine Hauptachse des überregionalen Vo-
gelzugs. Die von der Antragstellerin geüb-
te Kritik an den einzeln angewandten 
Kriterien und deren konkreter Umsetzung 
hat der Senat nicht nachvollzogen. Die 
Kriterien seien zum Teil bereits verbindlich 
festgelegt und bewegten sich im Übrigen 
innerhalb des dem Plangeber einzuräu-
menden Abwägungsspielraums. Dieser 
erlaube im Einzelfall auch eine Abwägung 
zugunsten des Artenschutzes. 
Antragstellerin des zweiten Verfahren 5 
KN 35/21 ist die Gemeinde Krummbek 
(Kreis Plön). Sie meint, dass das auf ihrem 
Gebiet liegende Vorranggebiet mit einer 

Größe von etwa 27 ha zu nah an ihren 
Gemeindeteil Ratjendorf heranreiche und 
sie damit in ihrer gemeindlichen Planung 
behindere. Dem hat sich das Gericht nicht 
angeschlossen. Entscheidend hierfür ist, 
dass dieser Gemeindeteil mit etwa 25 
Wohngebäuden und seiner „bandartigen, 
einzeiligen Bebauung“ keinen im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil mit „organi-
scher Siedlungsstruktur“, sondern eine im 
Außenbereich gelegene Splittersiedlung 
darstelle, für die ein Abstand von 400 m 
genüge. Zudem ist für das Gericht nicht 
erkennbar, dass die Entwicklung gerade 
im Bereich Ratjendorf absehbar einen 
Schwerpunkt der gemeindlichen Sied-
lungstätigkeit darstellt. 

Die Revision wurde nicht zugelassen.“

Aus der Rechtsprechung

Urteil des OVG Schleswig vom 
22.03.2023 – 5 KN 53/21

Normenkontrolle eines Regionalplans, 
Abwägungsmangel bei Verkennung 
einer Tabuzone

Leitsatz
Die Regionalplan I-Teilaufstellung-VO 
leidet unter einem Abwägungsmangel 
und ist daher unwirksam.

Orientierungssatz
1.  Ein Landschaftsschutzgebiet, wel-
 ches das im Landesentwicklungs-
 plan formulierte Tabukriterium nicht 
 erfüllt, darf im Regionalplan nicht als 
  weiche Tabuzone behandelt werden.
2. Die Existenz eines Landschafts-
 schutzgebietes setzt eine wirksa-
 me Unterschutzstellung nach dem 
 BNatSchG voraus.
3. Ein Regionalplan, der diese Voraus-
 setzungen nicht beachtet, leidet un-
 ter einem Abwägungsmangel.

VwGO § 47
BauGB § 35 Abs. 3 S. 3
ROG § 7 Abs. 2 S. 1
LNatSchG SH § 12a Abs. 2

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin wendet sich gegen die 
Landesverordnung für den Regionalplan 
für den Planungsraum I in Schleswig-
Holstein Kapitel 5.8 (Windenergie an 
Land) (Regionalplan I-Teilaufstellung-VO) 
vom 29. Dezember 2020 (GVOBI. S. 
1082). Der Planungsraum I ist einer von 

drei Planungsräumen im E. und umfasst 
die kreisfreie Stadt Flensburg sowie die 
Kreise Nordfriesland und Schleswig-
Flensburg (§ 3 LaplaG). 
(…)

Mit Urteilen vom 20. Januar 2015 – 1 KN 
6/13, 7/13, 17/13, 18/13, 25/13, 36/13, 
70/13, 72/13, 73/13, 74/13 und 75/13 – er-
klärte der 1. Senat des Oberverwaltungs-
gerichts die Teilfortschreibung der Regio-
nalpläne 2012 für die damaligen Pla-
nungsräume I und III zur Ausweisung von 
Eignungsgebieten für die Windenergie-
nutzung für unwirksam. Durch das Gesetz 
zur Änderung des Landesplanungsgeset-
zes – Windenergieplanungssicherstel-
lungsgesetz (WEPSG) – vom 22. Mai 2015 
(GVOBl. S. 132) wurde § 18a in das Lan-
desplanungsgesetz (LaplaG) eingefügt. 
Gemäß § 18a Abs. 1 LaplaG hatte die Lan-
desplanungsbehörde unverzüglich Ver-
fahren zur Neuaufstellung von Raumord-
nungsplänen oder zur Fortschreibung 
bestehender Raumordnungspläne einzu-
leiten, mit denen Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung zur räumlichen Steuerung 
der Errichtung von raumbedeutsamen 
Windkraftanlagen für alle Planungsräume 
aufgestellt werden. Zur Sicherung dieser 
Planung waren bis zum 5. Juni 2017 raum-
bedeutsame Windkraftanlagen im gesam-
ten Landesgebiet vorläufig unzulässig. 
Die Frist wurde mehrfach durch Ände-
rungsgesetze verlängert, zuletzt bis zum 
31. Dezember 2020 durch das Gesetz zur 
Änderung des Landesplanungsgesetzes 
vom 20. Mai 2019 (GVOBl. S. 98).
Mit Runderlass des Ministerpräsidenten 

vom 23. Juni 2015 (Amtsbl. S. 772) wurde 
– jeweils zum Sachthema Windenergie – 
die sachliche Teilfortschreibung des Lan-
desentwicklungsplanes und die Teilauf-
stellung der Regionalpläne eingeleitet.
Der Landrat des Kreises Nordfriesland 
erließ am 26. März 2018 die Kreisverord-
nungen über die Landschaftsschutzge-
biete „Wiedingharder- und Gotteskoog“ 
und „Ostenfeld-Schwabstedter Geest mit 
vorgelagerter Marsch“ (Amtsblatt des 
Kreises Nordfriesland, Ausgabe 6, S. 2 
und 20). Die Verordnungsentwürfe waren 
zuvor vom 18. April bis 15. Juni 2017 bzw. 
vom 21. April bis 15. Juni 2017 öffentlich 
ausgelegt worden. Mit Urteilen vom 14. 
Mai 2020 – 1 KN 6/18 und 1 KN 5/19 – 
erklärte der 1. Senat des Oberverwal-
tungsgerichts die Verordnungen im Nor-
menkontrollverfahren für unwirksam. In 
der Begründung heißt es u.a., die Verord-
nungen richteten sich insbesondere 
gegen Windkraftanlagen und enthielten 
hierfür ein umfassendes Bauverbot. Inso-
fern fehle bei der Abwägung eine hinrei-
chende Gewichtung der entgegenstehen-
den privaten Interessen.
In einer Sitzung des Umwelt- und Energie-
ausschusses des Kreises Nordfriesland 
am 26. August 2020 berichtete Frau … 
vom Fachdienst Umwelt und Klimaschutz 
über den aktuellen Stand der Neuauswei-
sung der Landschaftsschutzgebiete. Die 
Kreisverordnungen seien aufgrund for-
maler Fehler und inhaltlicher Mängel für 
unwirksam erklärt worden. Deswegen 
sollten nun die formalen Fehler beseitigt 
und die Begründungen zu den Einschrän-
kungen, die die Verordnungen vorsähen, 
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genauer beschrieben werden. Mit Schrei-
ben vom 26. August 2020 informierte der 
Kreis Nordfriesland die betroffenen Ämter 
über die geplante Neuauslegung der Ver-
ordnungsentwürfe ab dem 16. November 
2020. Die beigefügten Karten bestätigten 
die bisherige Grenzziehung. In einer Haus-
haltsvorlage für den Umwelt- und Energie-
ausschuss vom 21. September 2020 wa-
ren für das Jahr 2021 zusätzlich 15.000 
Euro für strategische Umweltprüfungen 
zur Ausweisung von Landschaftsschutz-
gebieten eingeplant. Tatsächlich kam es 
in der Folgezeit nicht zu einer Auslegung 
der Verordnungsentwürfe oder einer ent-
sprechenden Bekanntmachung.
Am 30. Oktober 2020 trat die Landesver-
ordnung über die Änderung und Teilfort-
schreibung des Landesentwicklungspla-
nes Schleswig-Holstein 2010 Kapitel 3.5.2 
(Windenergie an Land) (LEP-Teilfortschrei-
bung-VO) vom 6. Oktober 2020 (GVOBl. 
739) in Kraft. Gemäß Absatz 3 G des Teil-
kapitels sollen zur räumlichen Steuerung 
der Errichtung von Windkraftanlagen in 
den Regionalplänen Vorranggebiete mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten für die 
Windenergienutzung (Vorranggebiete 
Windenergie) festgelegt werden. Die Flä-
chenauswahl soll nach bestimmten, im 
Einzelnen aufgezählten harten und wei-
chen Tabukriterien sowie Abwägungskri-
terien erfolgen. Eines der weichen Tabukri-
terien lautet: „Landschaftsschutzgebiete 
(LSG), sofern WKA nicht ausdrücklich zu-
gelassen sind, sowie Gebiete, für die nach 
§ 12a Absatz 2 LNatSchG i.V.m. § 26 
BNatSchG das LSG-Verfahren eingeleitet 
ist“.
Die Landesverordnungen für die Regio-
nalpläne – neben der streitbefangenen 
auch diejenigen für die Planungsräume II 
und III – wurden am 30. Dezember 2020 
verkündet und traten am 31. Dezember 
2020 in Kraft. Zur räumlichen Steuerung 
der Errichtung von Windkraftanlagen an 
Land sind in den Regionalplan-Teilaufstel-
lungen jeweils Vorranggebiete mit der 
Wirkung von Eignungsgebieten für die 
Windenergienutzung (Vorranggebiete 
Windenergie) festgelegt. Raumbedeutsa-
me Windkraftanlagen dürfen nur in diesen 
Gebieten errichtet und erneuert werden. 
Innerhalb der Vorranggebiete Windener-
gie dürfen keine der Windenergienutzung 
entgegenstehenden Nutzungen zugelas-
sen werden.
Die Flächenauswahl erfolgte jeweils nach 
den harten und weichen Tabukriterien 
sowie den Abwägungskriterien des Lan-
desentwicklungsplans. Auswahl und 
Begründung der Kriterien dokumentiert 
ein alle Planungsräume übergreifendes 
gesamträumliches Plankonzept. Im Pla-
nungsraum I wurde das weiche Tabukrite-
rium „Landschaftsschutzgebiete (LSG), 
sofern WKA nicht ausdrücklich zugelas-
sen sind, sowie Gebiete, für die nach 
§ 12a Absatz 2 LNatSchG i.V.m. § 26 

BNatSchG das LSG-Verfahren eingeleitet 
ist“ u.a. auch auf die Landschaftsschutz-
gebiete „Wiedingharder- und Gottes-
koog“ und „Ostenfeld-Schwabstedter 
Geest mit vorgelagerter Marsch“ ange-
wandt.
Die Antragstellerin ist aufgrund eines mit 
dem Grundeigentümer am 16. September 
2016 abgeschlossenen Nutzungsvertra-
ges berechtigt, auf den Flurstücken … 
und … in der Gemarkung … eine Wind-
energieanlage zu errichten und zu betrei-
ben. Sie ließ von der Genehmigungsbe-
hörde ein Scoping durchführen. Das Ge-
nehmigungsverfahren wurde dann nicht 
weitergeführt, da der Standort außerhalb 
der im Regionalplan ausgewiesenen Vor-
ranggebiete liegt.
Die Antragstellerin hat am 22. Dezember 
2021 einen Normenkontrollantrag ge-
stellt. Sie trägt vor, es sei abwägungsfeh-
lerhaft gewesen, zwei Landschaftsschutz-
gebiete trotz der gerichtlich festgestellten 
Nichtigkeit als weiche Tabukriterien zu 
behandeln. Mangels öffentlicher Bekannt-
machung habe es kein Verfahren zur 
Wiederausweisung der Landschafts-
schutzverordnungen gegeben.
Die Antragstellerin beanstandet weitere 
Fehler des Regionalplans. Insoweit wird 
auf die von ihr eingereichten Schriftsätze 
verwiesen.

Die Antragstellerin beantragt zu erken-
nen:
Die Landesverordnung für den Regional-
plan für den Planungsraum I in Schleswig-
Holstein Kap. 5.8 (Windenergie an Land) 
(Regionalplan I-Teilaufstellung-VO) vom 
29. Dezember 2020 ist unwirksam.

Der Antragsgegner beantragt,
den Normenkontrollantrag abzulehnen.

Der Antragsgegner trägt vor, Land-
schaftsschutzgebiete und „geplante“ 
Landschaftsschutzgebiete könnten bei 
der Abwägungsentscheidung des Plan-
gebers grundsätzlich als weiche Tabuflä-
chen berücksichtigt werden. Trotz der 
Entscheidungen zur Unwirksamkeit der 
Landschaftsschutzgebietsverordnungen 
„Ostenfeld-Schwabstedter Geest mit vor-
gelagerter Marsch“ und „Wiedingharder- 
und Gotteskoog“ hätten die von den 
Verordnungen umfassten Gebiete weiter-
hin als weiche Tabuflächen betrachtet 
werden können. Das Verfahren zur Unter-
schutzstellung sei eingeleitet gewesen.
Wann die Unterschutzstellung als einge-
leitet gelte, ergebe sich nicht unmittelbar 
aus § 12a Abs. 2 Satz 1 LNatSchG. Der 
Normtext setze die Einleitung lediglich 
tatbestandlich voraus, ohne selbst einen 
formellen Akt zu bestimmen, der das 
Verfahren einleite. Da der Normtext einer-
seits die Einleitung des Verfahrens und 
andererseits eine Bekanntmachung (der 
Verordnungsentwürfe) fordere, liege es 

nahe, dass diese beiden Verfahrenshand-
lungen nicht identisch seien. Sonst hätte 
der Gesetzgeber auf die Doppelung ver-
zichtet und die Veränderungssperre allein 
von der Bekanntmachung der Verord-
nungsentwürfe abhängig gemacht. Mit 
dem Hinweis auf die Einleitung des Ver-
fahrens zur Unterschutzstellung solle 
sichergestellt werden, dass über den 
bloßen Willensentschluss der unteren 
Naturschutzbehörde zur Unterschutzstel-
lung hinaus ein hinreichend gesicherter 
Planungsstand gegeben sei. Erforderlich 
sei ein Verfahrensstand, der über eine 
bloß überschlägige Prüfung der Schutz-
würdigkeit und -bedürftigkeit der poten-
ziellen Schutzgebiete hinausgehe. In 
jedem Fall müssten konkrete Vorstellun-
gen über Größe, Zweck und Status des 
Schutzgegenstands bestehen. Das sei 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
über die Regionalpläne der Fall gewesen. 
Die untere Naturschutzbehörde sei spä-
testens im August 2020 in ein ergänzen-
des Verfahren zur Heilung der vom Ober-
verwaltungsgericht gerügten Fehler ein-
getreten. Ein solches Verfahren sei ohne 
Wiederholung des gesamten Normset-
zungsverfahrens möglich. Es sei ausrei-
chend, wenn in Fällen dieser Art das Ver-
fahren von dem Stadium an wiederholt 
werde, in dem der Verfahrensfehler vor-
gelegen habe. Dies bedeute, dass die 
Landschaftsschutzgebietsverordnungen 
gegebenenfalls sogar ohne eine uneinge-
schränkte Anhörung der Träger öffentli-
cher Belange und ohne eine erneute 
uneingeschränkte Auslegung hätten aus-
gefertigt und in Kraft gesetzt werden kön-
nen. Der Kreis Nordfriesland habe bis 
zum Beschluss über den Regionalplan 
und darüber hinaus bestätigt, dass die 
Verordnungen nach seinem politischen 
und fachlichen Willen weiterhin hätten 
erlassen werden sollen. Auch die notwen-
dige positive Stellungnahme der Landes-
planung habe vorgelegen.

Ein etwaiger Abwägungsmangel sei je-
denfalls nicht beachtlich gewesen. (…)

Im Übrigen könne ein Abwägungsfehler 
allenfalls die räumliche Teilunwirksamkeit 
des Regionalplans zur Folge haben. Die 
Unwirksamkeit könne sich nur auf den 
Geltungsbereich der streitbefangenen 
Landschaftsschutzgebiete beziehen. 
Auch ohne Berücksichtigung der gegebe-
nenfalls noch miteinzubeziehenden Flä-
chen sei substanzieller Raum für die Wind-
energienutzung geschaffen worden. Die 
verbleibenden Festsetzungen der Teilfort-
schreibung könnten eine sinnvolle raum-
planerische Ordnung bewirken. (…)
In Bezug auf den Umgang mit den hier zu 
betrachtenden Landschaftsschutzgebie-
ten sei nicht das Gesamtkonzept mängel-
behaftet, sondern allenfalls die Anwen-
dung des Konzeptes in zwei Einzelfällen. 
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Es wäre im Interesse des Plangebers ge-
wesen, weitere Vorrangflächen auszuwei-
sen. Ihm sei bewusst gewesen, dass er 
über das Minimum des Substanzgebots 
hinausgehen könne. Auch ein Konflikt mit 
anderen bereits ausgewiesenen Vorrang-
gebieten wäre bei einer etwaigen erneuten 
Abwägungsentscheidung ausgeschlos-
sen gewesen. Weite Teile der Landschafts-
schutzgebiete „Wiedingharder- und Got-
teskoog“ sowie „Ostenfeld-Schwab-
stedter Geest mit vorgelagerter Marsch“ 
seien von anderen Tabukriterien und stren-
gen Abwägungskriterien betroffen. Der 
Antragsgegner bezieht sich insoweit auf 
eine „Flächenbewertung und theoretische 
Abwägung unter den damaligen Rahmen-
bedingungen“.
Der Antragsgegner trägt zusätzliche Ar-
gumente zur Verteidigung des Regional-
plans vor. Hierfür wird auf die Antragserwi-
derung verwiesen.
(…)

Aus den Gründen:

I. Der Normenkontrollantrag ist zulässig.

Die angegriffene Landesverordnung un-
terliegt gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO 
i.V.m. § 67 LJG der Normenkontrolle.

Die Antragstellerin ist antragsbefugt ge-
mäß § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO. Der Regio-
nalplan steht der Ausübung ihrer obligato-
rischen Berechtigung zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Windkraftanlage im 
Plangebiet entgegen. Insofern liegt die Ver-
letzung der Eigentumsgarantie gemäß Art. 
14 Abs. 1 Satz 1 GG im Bereich des Mögli-
chen (vgl. zur Antragsbefugnis obliga-
torisch berechtigter Windkraftunterneh-
men: OVG Lüneburg, Urteil vom 8. Februar 
2022 – 12 KN 51/20 –, juris Rn. 69 m.w.N.).
Die Antragsfrist gemäß § 47 Abs. 2 Satz 1 
VwGO ist gewahrt. Die Verordnung wurde 
am 30. Dezember 2020 bekanntgemacht. 
Der Normenkontrollantrag ist beim Ober-
verwaltungsgericht am 22. Dezember 
2021 und damit innerhalb eines Jahres 
nach der Bekanntmachung eingereicht 
worden.

II. Der Antrag ist auch begründet. Die auf 
der Grundlage von § 5 Abs. 11 Satz 2 
LaplaG erlassene Landesverordnung für 
den Regionalplan für den Planungsraum I 
in Schleswig-Holstein Kapitel 5.8 (Wind-
energie an Land) (Regionalplan I-Teil-
aufstellung-VO) vom 29. Dezember 2020 
(GVOBI. S. 1082) ist mit höherrangigem 
Recht nicht vereinbar. Sie verstößt gegen 
das Abwägungsgebot gemäß § 7 Abs. 2 
Satz 1 ROG. Ein sich aus dem Landesent-
wicklungsplan ergebender Grundsatz der 
Raumordnung ist nicht fehlerfrei abgewo-
gen worden (1). Dies hat zur Folge, dass 
die Landesverordnung insgesamt unwirk-
sam ist (2).

1. Der Regionalplan enthält eine Konzen-
trationsflächenplanung im Sinne von § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB. Das Abwägungsge-
bot gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG verlangt 
für eine solche Planung ein schlüssiges 
gesamträumliches Plankonzept. Das Kon-
zept muss nicht nur Auskunft darüber 
geben, von welchen Erwägungen die po-
sitive Standortzuweisung getragen wird, 
sondern auch die Gründe für die beab-
sichtigte Freihaltung des übrigen Pla-
nungsraums von Windenergieanlagen 
aufzeigen. Der Ausschluss der Anlagen 
auf Teilen des Plangebiets lässt sich nach 
der Wertung des Gesetzgebers nur recht-
fertigen, wenn der Plan sicherstellt, dass 
sich die betroffenen Vorhaben an anderer 
Stelle gegenüber konkurrierenden Nut-
zungen durchsetzen; die negative und die 
positive Komponente der festgelegten 
Konzentrationszonen bedingen einander. 
Die Ausarbeitung des Plankonzepts voll-
zieht sich abschnittsweise: In einem ers-
ten Arbeitsschritt sind diejenigen Bereiche 
als „Tabuzonen“ zu ermitteln, die für die 
Nutzung der Windenergie nicht zur Verfü-
gung stehen. Die Tabuzonen lassen sich in 
„harte“ und „weiche“ untergliedern. Der 
Begriff der harten Tabuzonen dient der 
Kennzeichnung von Teilen des Planungs-
raums, die für eine Windenergienutzung 
aus zwingenden rechtlichen oder tatsäch-
lichen Gründen nicht in Betracht kommen. 
Mit dem Begriff der weichen Tabuzonen 
werden Bereiche des Planungsraums 
erfasst, in denen nach dem Willen des 
Plangebers aus unterschiedlichen Grün-
den die Errichtung von Windenergieanla-
gen von vornherein ausgeschlossen wer-
den soll. Der Plangeber muss seine Ent-
scheidung für weiche Tabuzonen recht-
fertigen. Dazu muss er aufzeigen, wie er 
die eigenen Ausschlussgründe bewertet, 
d.h. kenntlich machen, dass er – anders 
als bei harten Tabukriterien – einen Bewer-
tungsspielraum hat, und die Gründe für 
seine Wertung offenlegen. Die Potenzial-
flächen, die nach Abzug der harten und 
weichen Tabuzonen übrigbleiben, sind in 
einem weiteren Arbeitsschritt zu den auf 
ihnen konkurrierenden Nutzungen in Be-
ziehung zu setzen; die öffentlichen Belan-
ge, die gegen die Ausweisung eines Land-
schaftsraums als Konzentrationszone 
sprechen, sind mit dem Anliegen abzuwä-
gen, der Windenergienutzung an geeigne-
ten Standorten eine Chance zu geben, die 
ihrer Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB gerecht wird. Als Ergebnis der 
Abwägung muss der Windenergie in sub-
stanzieller Weise Raum geschaffen wer-
den (BVerwG, Beschluss vom 15. Septem-
ber 2009 – 4 BN 25.09 –, juris Rn. 8; Urteil 
vom 11. April 2013 – 4 CN 2.12 –, juris Rn. 
5; Beschluss vom 30. Januar 2019 – 4 BN 
4.18 –, juris Rn. 6; Beschluss vom 16. De-
zember 2019 – 4 BN 30.19 –, juris Rn. 10).
Der Plangeber hat bei der Abwägung die 
Grundsätze der Raumordnung zu berück-

sichtigen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ROG, § 3 
Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 6 ROG). Das betrifft 
u.a. auch die Entscheidung für weiche 
Tabuzonen. Diese sind der Ebene der Ab-
wägung zuzuordnen (BVerwG, Beschluss 
vom 30. Januar 2019 – 4 BN 4.18 –, juris 
Rn. 6). Der Landesentwicklungsplan ent-
hält Grundsätze der Raumordnung, die 
für das ganze Land von Bedeutung sind 
(§ 8 Abs. 1 LaplaG i.V.m. § 7 Abs. 1 Satz 1, 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ROG). Diese 
Grundsätze sind auf der nachgeordneten 
Planungsebene, d.h. bei der Regionalpla-
nung für die jeweiligen Teilräume, zu 
berücksichtigen. Damit bindet sich die 
Landesplanungsbehörde selbst, da sie 
sowohl Trägerin des Landesentwick-
lungsplans als auch Trägerin der Regio-
nalpläne ist (§ 5 Abs. 1 Satz 2 LaplaG).
Der Landesentwicklungsplan formuliert in 
Absatz 3 G des Kapitels 3.5.2 „Windener-
gie an Land – Grundsätze und Ziele der 
Raumordnung“ als Grundsatz der Raum-
ordnung, dass die Flächenauswahl in den 
Regionalplänen nach bestimmten harten 
und weichen Tabukriterien sowie Abwä-
gungskriterien erfolgen soll. Eines der 
weichen Tabukriterien lautet: „Land-
schaftsschutzgebiete (LSG), sofern WKA 
nicht ausdrücklich zugelassen sind, so-
wie Gebiete, für die nach § 12a Absatz 2 
LNatSchG i.V.m. § 26 BNatSchG das LSG-
Verfahren eingeleitet ist“.
Die (geplanten) Landschaftsschutzgebie-
te „Wiedingharder- und Gotteskoog“ und 
„Ostenfeld-Schwabstedter Geest mit vor-
gelagerter Marsch“ erfüllen das im Lan-
desentwicklungsplan formulierte Tabukri-
terium nicht (a). Dass diese Gebiete im 
Regionalplan gleichwohl als weiche Tabu-
zonen behandelt worden sind, beruht auf 
einem Abwägungsmangel (b).

a) Bei den betreffenden Flächen handelt 
es sich nicht um „Landschaftsschutzge-
biete (LSG), sofern WKA nicht ausdrück-
lich zugelassen sind“. Die Existenz eines 
Landschaftsschutzgebietes setzt eine 
wirksame Unterschutzstellung voraus 
(§ 22 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG i.V.m. § 15 
LNatSchG). Daran fehlt es. Die Kreisver-
ordnungen, mit denen die Gebiete unter 
Schutz gestellt wurden, sind unwirksam. 
Die entsprechende Feststellung in den Ur-
teilen des 1. Senat des Oberverwaltungs-
gerichts vom 14. Mai 2020 ist gemäß § 47 
Abs. 5 Satz 2 VwGO allgemein verbindlich 
und daher auch der vorliegenden Ent-
scheidung zu Grunde zu legen.
Die Flächen sind auch keine „Gebiete, für 
die nach § 12a Absatz 2 LNatSchG i.V.m. 
§ 26 BNatSchG das LSG-Verfahren einge-
leitet ist“. § 12a Abs. 2 LNatSchG ordnet 
eine gesetzliche Veränderungssperre ab 
dem Zeitpunkt an, zu dem die öffentliche 
Auslegung des Entwurfs der Schutzge-
bietsverordnung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 
LNatSchG bekanntgemacht worden ist. 
Auf diesen Tatbestand kommt es für die 
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Anwendung des weichen Tabukriteriums 
an. In dem für die Abwägung maßgebli-
chen Zeitpunkt der Beschlussfassung 
über den Regionalplan (§ 11 Abs. 3 Satz 1 
ROG) gab es eine solche Bekanntma-
chung jedoch nicht.
Das Wort „eingeleitet“ könnte für sich 
genommen auf das gesamte Aufstel-
lungsverfahren bezogen werden. Der 
Anwendungsbereich des Tabus ist jedoch 
enger, er umfasst lediglich die Einleitung 
„nach § 12a Abs. 2 LNatSchG i.V.m. § 26 
BNatSchG“. § 12a Abs. 2 LNatSchG 
macht den Eintritt des gesetzlichen Verän-
derungsverbots sowohl von einer sachli-
chen als auch von einer zeitlichen Voraus-
setzung abhängig. Darauf verweist das 
Tabukriterium des Landesentwicklungs-
plans in unterschiedlichem Umfang.
§ 12a Abs. 2 LNatSchG betrifft in sachli-
cher Hinsicht „Flächen oder Objekte, de-
ren Unterschutzstellung nach den §§ 23 
bis 26, 28 und 29 BNatSchG eingeleitet 
worden ist“. Gemeint sind geplante Natur-
schutzgebiete, Nationalparke, Nationale 
Naturmonumente, Biosphärenreservate, 
Landschaftsschutzgebiete, Naturdenk-
mäler und geschützte Landschaftsbe-
standteile, nicht dagegen geplante Natur-
parke im Sinne von § 27 BNatSchG (vgl. 
LT-Drs. 16/1004, S. 122). Für das Tabukri-
terium im Landesentwicklungsplan sind 
aus diesem Katalog von Schutzkatego-
rien nur die geplanten Landschafts-
schutzgebiete von Bedeutung. Das wird 
in der Formulierung des Kriteriums durch 
den Ausdruck „LSG-Verfahren“ und den 
Zusatz „i.V.m. § 26 BNatSchG“ klarge-
stellt.
In zeitlicher Hinsicht knüpft § 12a Abs. 2 
LNatSchG an die Bekanntmachung der 
öffentlichen Auslegung des Verordnungs-
entwurfs nach § 19 Abs. 2 Satz 2 LnatSchG 
an. Das Tabukriterium des Landesentwick-
lungsplans nimmt insofern auf § 12a Abs. 
2 LNatSchG uneingeschränkt Bezug und 
greift demnach erst, wenn dieses Tatbe-
standsmerkmal erfüllt ist, wenn also die 
Unterschutzstellung „durch Bekanntma-
chung der Auslegung … eingeleitet“ wor-
den ist (vgl. die entsprechende Formulie-
rung in § 12a Abs. 3 Satz 2 LNatSchG).
Diese Abgrenzung wird durch die Entste-
hungsgeschichte des Tabukriteriums be-
stätigt. Im Runderlass vom 23. Juni 2015 
waren die „Landschaftsschutzgebiete 
(LSG)“, die „Gebiete, die nach § 22 
BNatSchG i.V.m. § 12 [jetzt: § 12a] Abs. 3 
LNatSchG als LSG einstweilig sicherge-
stellt sind“ und die „Gebiete, für die nach 
§ 12 Abs. 2 LNatSchG das LSG-Verfahren 
eingeleitet ist“, als Abwägungskriterien 
vorgesehen (Ziffer II.3.). Im weiteren Ver-
lauf des Planungsprozesses wurden sie 
zu einem – zusammengefassten – wei-
chen Tabu hochgestuft. Die Begründung 
(z. B. auf S. 17 des Zwischenstandes vom 
26. Februar 2016, Planunterlagen Akte 2, 
Vorgänge 1–2, S. 2498, 2514) lautete: „In 

LSG sind WKA regelmäßig nicht zulässig. 
Daher ist es vertretbar, alle LSG als Aus-
schlussgebiete zu betrachten und damit 
als weiches Tabukriterium festzulegen. 
Gleiches gilt für Gebiete, die nach § 22 
BNatSchG in Verbindung mit § 12 Abs. 3 
LNatSchG als LSG einstweilig sicherge-
stellt sind, und für Gebiete, für die nach 
§ 12 Abs. 2 LNatSchG das LSG-Verfahren 
eingeleitet ist.“ Das Tabu sollte sich mithin 
insgesamt auf Gebiete beziehen, in de-
nen Windkraftanlagen regelmäßig nicht 
zulässig sind, u.a. wegen des gesetzli-
chen Veränderungsverbots gemäß § 12 
Abs. 2 LNatSchG a.F. Dementsprechend 
heißt es in den ersten Entwürfen des Plan-
konzepts (z. B. auf S. 35 des Entwurfs vom 
6. Dezember 2016, Planunterlagen Akte 2, 
Vorgang 1–2, S. 1516, 1550): „Für Gebie-
te, für die ein LSG-Verfahren nach § 12 
Abs. 2 LNatSchG eingeleitet ist, gilt ein 
Veränderungsverbot von der Bekanntma-
chung der Auslegung nach § 19 Abs. 2 
Satz 2 LNatSchG an bis zum Inkrafttreten 
der Verordnung. Zulässig sind nur Verän-
derungen, durch die der Schutzzweck der 
beabsichtigten Schutzerklärung nicht ge-
fährdet wird.“ Diese Begründung wurde 
unverändert in die Endfassung des Um-
weltberichts zu der Teilfortschreibung des 
Landesentwicklungsplans übernommen 
(Ziffer 3.7.1.1) und findet sich nahezu un-
verändert auch in der Endfassung des 
gesamträumlichen Plankonzepts (Ziffer 
2.4.2.16).
Die weitere Entwicklung bis zum Erlass 
des Landesentwicklungsplans führte 
nicht zu einer Ausweitung des Tabukriteri-
ums. Vielmehr wurden die „Gebiete, die 
als Landschaftsschutzgebiete nach § 12a 
Absatz 3 LNatSchG i.V.m. § 22 Absatz 3, 
§ 26 BNatSchG einstweilig sichergestellt 
sind“, zu einem Abwägungskriterium her-
untergestuft. Im Übrigen wurde das Tabu 
mit angepasster Begründung beibehalten 
(Änderungen Kriterienkatalog zum dritten 
Planentwurf vom 28. Juni 2019, (...); vgl. 
auch gesamträumliches Plankonzept, S. 
115). Diese Anpassung lief auf eine Ein-
schränkung des Teilkriteriums „Gebiete, 
für die nach § 12a Absatz 2 LNatSchG 
i.V.m. § 26 BNatSchG das LSG-Verfahren 
eingeleitet ist“ hinaus, da nunmehr zu-
sätzlich vorausgesetzt wurde, dass die 
Landesplanung bereits vor dem Beginn 
des Aufstellungsverfahrens im Rahmen 
der Abstimmung nach § 12 LaplaG keine 
Bedenken zur Ausweisung von Gebieten 
als Landschaftsschutzgebiet geäußert 
hat (S. 48 des gesamträumlichen Plan-
konzepts zu dem dritten Entwurf der Teil-
fortschreibung des Landesentwicklungs-
planes vom 17. Dezember 2019, (...)). 
Diese Vorgabe, die der Rechtsprechung 
des 1. Senats des Oberverwaltungsge-
richts Rechnung trug (Beschluss vom 27. 
Oktober 2017 – 1 MR 4/17 –, juris Rn. 81, 
84; Urteil vom 21. Dezember 2017 – 1 KN 
8/17 –, juris Rn. 123, 125), wurde unverän-

dert in die Endfassung des gesamträumli-
chen Plankonzepts übernommen.
Demnach war der Tatbestand des im Lan-
desentwicklungsplan normierten weichen 
Tabukriteriums im maßgeblichen Zeitpunkt 
nicht erfüllt. Nach dem Erlass der Kreisver-
ordnungen über die Landschaftsschutz-
gebiete „Wiedingharder- und Gotteskoog“ 
und „Ostenfeld-Schwabstedter Geest mit 
vorgelagerter Marsch“ am 26. März 2018 
sind keine Entwürfe zu neuen Schutzge-
bietsverordnungen öffentlich ausgelegt 
worden; es gab dazu auch keine Bekannt-
machung. In einer solchen Situation kann 
nicht darauf zurückgegriffen werden, dass 
die Entwürfe zu den 2018 erlassenen 
Kreisverordnungen bereits im Jahr 2017 
öffentlich ausgelegt worden waren. Das 
Tabu bezieht sich nicht auf alle Gebiete, für 
die das LSG-Verfahren zu irgendeinem 
Zeitpunkt einmal eingeleitet war. Das Ver-
fahren zur Unterschutzstellung muss noch 
andauern („eingeleitet ist“). Auf die im Jahr 
2017 ausgelegten Entwürfe traf dies nicht 
mehr zu; das Verfahren wurde durch den 
Erlass der – wenngleich unwirksamen – 
Kreisverordnungen im Jahr 2018 abge-
schlossen.
Das Tabukriterium war auch nicht deshalb 
erfüllt, weil die untere Naturschutzbehör-
de die Absicht hatte, die Fehler der un-
wirksamen Kreisverordnungen zu behe-
ben. Mangels Sonderregelung greift das 
Tabu auch im Fall der Fehlerbehebung 
erst bei Bekanntmachung der Auslegung 
nach § 19 Abs. 2 Satz 2 LNatSchG bzw. – 
falls von einer abermaligen Auslegung 
abgesehen wird – bei Erlass der neuen 
(wirksamen) Schutzgebietsverordnung. 
Dies steht in Einklang mit der dem Tabu 
zugrundeliegenden Wertung. Der Plan-
geber ließ sich bei der Formulierung des 
Ta-bus von der Vorstellung leiten, dass 
Windkraftanlagen in Landschaftsschutz-
gebieten regelmäßig nicht zulässig sind. 
Darauf beruht der erste Teil des Tabus. 
Der zweite Teil bezieht eine ähnlich weit-
reichende Vorwirkung ein, die durch das 
gesetzliche Veränderungsverbot ausge-
löst wird.

b) Die Anwendung des weichen Tabukrite-
riums „Landschaftsschutzgebiete (LSG), 
sofern WKA nicht ausdrücklich zugelas-
sen sind, sowie Gebiete, für die nach 
§ 12a Absatz 2 LNatSchG i.V.m. § 26 
BNatSchG das LSG-Verfahren eingeleitet 
ist“ auf die Landschaftsschutzgebiete 
„Wiedingharder- und Gotteskoog“ und 
„Ostenfeld-Schwabstedter Geest mit 
vorgelagerter Marsch“ bei der Auswei-
sung der Vorranggebiete im Regionalplan 
beruht auf einem Abwägungsmangel.
Der Plangeber des Regionalplans war 
nicht grundsätzlich daran gehindert, ein 
weiches Tabu auch auf Flächen anzuwen-
den, auf die es gemäß dem im Landesent-
wicklungsplan normierten Tatbestand 
nicht zutraf. Der Landesentwicklungsplan 
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formuliert die weichen Tabukriterien nicht 
als Ziele, sondern als Grundsätze der 
Raumordnung. Sie sind also auf dieser 
Planungsebene nicht abschließend abge-
wogen und damit einer weiteren Abwä-
gung auf der nachgeordneten Ebene der 
Regionalplanung zugänglich. Eine solche 
Abwägung kann auch darauf hinauslau-
fen, den Anwendungsbereich des Tabus 
auszuweiten.
Eine Ausdehnung des Tabus auf die ge-
planten Landschaftsschutzgebiete „Wie-
dingharder- und Gotteskoog“ und „Osten-
feld-Schwabstedter Geest mit vorgelager-
ter Marsch“ mag hier nicht ohne weiteres 
nahegelegen haben, da die untere Natur-
schutzbehörde die in den Urteilen vom 14. 
Mai 2020 als fehlerhaft beanstandete 
Abwägung zwischen dem Interesse an 
einem Verbot von Windenergieanlagen 
und den entgegenstehenden privaten 
Interessen – soweit ersichtlich – noch nicht 
nachgeholt hatte und es insofern offen 
war, ob Windenergieanlagen in den noch 
zu erstellenden Verordnungsentwürfen 
ausdrücklich zugelassen würden. Unab-
hängig davon hat der Plangeber jedenfalls 
keinen Gebrauch von der Möglichkeit 
gemacht, das im Landesentwicklungs-
plan als Grundsatz der Raumordnung 
aufgestellte Tabu auf der Ebene der Regio-
nalplanung im Wege der raumordneri-
schen Abwägung auf geplante Unter-
schutzstellungen auszudehnen, bei de-
nen der Tatbestand von § 12a Abs. 2 
LNatSchG nicht erfüllt ist. Das gesamt-
räumliche Plankonzept übernimmt das 
Tabukriterium aus dem Landesentwick-
lungsplan unverändert und wiederholt 
auch die dafür maßgebliche Begründung. 
Eine zu einer inhaltlichen Modifizierung 
führende Abwägung hat nicht stattgefun-
den. Dies wäre jedoch erforderlich ge-
wesen, um das Tabukriterium auf die 
Landschaftsschutzgebiete  „Wiedinghar-
der- und Gotteskoog“ und „Ostenfeld-

Schwabstedter Geest mit vorgelagerter 
Marsch“ anwenden zu können.

2. Der Abwägungsmangel bewirkt, dass 
die Teilaufstellung des Regionalplans 
insgesamt unwirksam ist.
Die Unwirksamkeit eines Teils eines Plans 
hat die Unwirksamkeit des gesamten 
Plans nicht zur Folge, wenn die verblei-
benden Festsetzungen ohne den unwirk-
samen Teil noch eine sinnvolle Ordnung 
bewirken können und mit der gebotenen 
Sicherheit anzunehmen ist, dass der 
Planungsträger den Plan auch mit dem 
eingeschränkten Inhalt beschlossen hätte 
(BVerwG, Beschluss vom 30. Juli 2014 – 4 
BN 1.14 –, juris Rn. 15). Letzteres ist im 
vorliegenden Fall zu verneinen, wie über-
haupt ein Windenergiekonzept, das die 
Wirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
auslösen soll, nicht teilbar ist (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 18. August 2015 – 4 
CN 7.14 –, juris Rn. 11, 14). Die Heraus-
nahme einer Teilfläche, für die keine Vor-
ranggebiete festgesetzt sind, ändert im 
verbleibenden Planungsraum das Ver-
hältnis zwischen Positiv- und Negativflä-
chen. Dies stört das im Wege der Abwä-
gung gefundene gesamträumliche Plan-
konzept und macht eine erneute Abwä-
gungsentscheidung erforderlich. In einem 
solchen Fall muss sich der Planungsträ-
ger abermals mit seiner Konzentrations-
zonenplanung befassen und hierüber 
entscheiden (vgl. BVerwG, a.a.O., Rn. 8). 
Dabei kann er sich nicht auf die Frage 
beschränken, ob weitere Vorrangflächen 
in Betracht kommen, sondern muss auch 
darauf eingehen, ob er das dadurch gege-
benenfalls veränderte Verhältnis von 
Positiv- zu Negativflächen hinnehmen 
oder korrigieren möchte.
Es kann nicht von vornherein ausge-
schlossen werden, dass der Antragsgeg-
ner in den geplanten Landschaftsschutz-
gebieten, die rund 11 % der Fläche des 

Kreises Nordfriesland ausmachen, bei 
ordnungsgemäßer Abwägung Vorrang-
gebiete vorgesehen und im Gegenzug 
die Zahl oder Größe der Vorranggebiete 
im übrigen Planungsraum reduziert hätte. 
Einerseits zeigt die vom Antragsgegner 
vorgelegte „Flächenbewertung und theo-
retische Abwägung unter den damaligen 
Rahmenbedingungen“, dass die geplan-
ten Landschaftsschutzgebiete in einem 
gewissen Umfang für die Ausweisung 
von Konzentrationsflächen in Betracht 
gekommen wären. Andererseits orien-
tierte sich das Verfahren zur Aufstellung 
der Raumordnungspläne an einem Flä-
chenziel von zwei Prozent. Diese Absicht 
wurde mit der Regierungserklärung vom 
8. Juni 2016 im Landtag bekanntgege-
ben (Plenarprotokoll 18/120, S. 9939) 
und nach dem Regierungswechsel im 
Jahr 2017 beibehalten (Koalitionsvertrag, 
S. 57). Es handelte sich dabei um eine 
Mindestfläche, die erforderlich erschien, 
um das energiepolitische Ziel von zehn 
Gigawatt installierter Leistung im Bereich 
der Onshore-Windenergie zu erreichen 
(vgl. gesamträumliches Plankonzept, S. 
27). Tatsächlich weisen die Regionalplä-
ne 2,03 % der Landesfläche als Vorrang-
gebiete aus. Die Landesplanungsbehör-
de hat demnach ihren Entscheidungs-
spielraum weitgehend dazu genutzt, um 
die über die Mindestquote hinausgehen-
de Landesfläche von Windenergieanla-
gen freizuhalten. Daher lässt sich mit gu-
ten Gründen anzweifeln, dass sich das 
Interesse des Plangebers bei Einbezie-
hung der abwägungsfehlerhaft als wei-
che Tabuzonen behandelten Flächen in 
die weitere Planung ausschließlich darauf 
gerichtet hätte, zusätzliche Vorrangge-
biete in diesen Flächen auszuweisen.
(…)

Ein Grund für die Zulassung der Revision 
ist nicht gegeben (§ 132 Abs. 2 VwGO).

Aus dem Landesverband

Zwei Tage nach der Kommunalwahl in 
Schleswig-Holstein ist der Landesvor-
stand des Gemeindetages am Dienstag, 
16. Mai 2023, im Haus der kommunalen 

Selbstverwaltung in Kiel zu einer Sitzung 
zusammengekommen. Es liegt auf der 
Hand, dass sich die Sitzungsteilnehmer 
unter Vorsitz des Landesvorsitzenden 

Thomas Schreitmüller zunächst über die 
Erfahrungen und Ergebnisse der Wahl 
ausgetauscht haben. Mit der Wärmewen-
de und anderen Energiegesetzen des 
Bundes sowie der Regionalplanung Wind-
energie standen neben zusätzlichen 
Themen weitere gewichtige Punkte auf 
der Tagesordnung.

Von Wahlsoftware und Sperrklausel 
Landesgeschäftsführer Jörg Bülow skiz-
zierte einige Trends, die sich aus der 
zurückliegenden Kommunalwahl ableiten 

„Ein wahres Trommelfeuer an 
Gesetzesvorhaben“

Landesgeschäftsführer Jörg Bülow berichtet bei Vorstandssitzung von 
problematischen Energiewende-Gesetzesvorhaben des Bundes
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lassen. So wies er unter anderem darauf-
hin, dass die Wahlbeteiligung an der Kom-
munalwahl um 2,5 Prozent gestiegen sei, 
auf 49,4 Prozent. Nach Eindruck der 
Geschäftsstelle haben die Medien dieses 
Mal im Vorfeld der Wahl eine intensivere 
Berichterstattung betrieben, die zu dem 
leichten Anstieg der Wahlbeteiligung bei-
getragen haben könnte. Diese Ansicht 
teilten auch einige Vorstandsmitglieder. 
Bülow führte weiter aus, dass Gemeinde-
vertretungen durch Überhangmandate 
zum Teil deutlich anwachsen würden. 
Zudem seien die Kreistage und Stadtver-
tretungen in den kreisfreien Städten durch 
eine Vielzahl von Parteien und Gruppierun-
gen geprägt. Der Landesgeschäftsführer 
berichtete, dass seiner Wahrnehmung 
nach die Erfahrungen mit der zentralen 
Wahlsoftware „elect“ positiv gewesen 
seien. Es sei bereits am Wahlabend mög-
lich gewesen, für einzelne Orte alle Ergeb-
nisse in Diagrammform inklusive Mandats-
verteilung abzurufen – dieser Prozess sei 
bundesweit erstmalig. Der Vorstand war 
sich darin einig, dass für die nächste Kom-
munalwahl durch gesetzliche Änderungen 
der starken Vergrößerung der Vertretungs-
körperschaften entgegengewirkt werden 
müsse.

Einsparziele versus 
Infrastrukturausbau
Bülow informierte zudem über die ehrgei-
zigen Gesetzesvorhaben rund um den 
Themenkomplex Energiewende, die der-
zeit auf Bundesebene angeschoben wer-
den und die Klimaneutralität der Energie-
versorgung und des Gebäudebestandes 
zum Ziel haben. Das sei ein wahres Trom-
melfeuer an Gesetzesvorhaben, sagte er 

März 2023 den Teilregionalplan Windener-
gie an Land im Planungsraum I (Nord-
friesland, Flensburg, Schleswig-Flens-
burg) für unwirksam erklärt. Werde das Ur-
teil rechtskräftig und der Regionalplan 
Windenergie unwirksam, hätte es nach 
Einschätzung des Innenministeriums weit-
reichende Folgen: Unter anderem würde 
das einen deutlich größeren Aufwand bei 
der Genehmigung von Windkraftanlagen 
bedeuten. Zudem falle eine planerische 
Konzentrationswirkung weg. Bülow beton-
te, wichtig sei, die Kommunen weiterhin 
von der Planungslast freizuhalten und das 
erneute Aufbrechen entsprechender kom-
munalpolitischer Konflikte zu verhindern. 
Ziel müsse es zudem weiterhin sein, die 
mit der Regionalplanung verbundenen 
Beschleunigungseffekte für die Anlagen-
genehmigung zu retten. Er resümierte, 
dass eine Steuerung der Windkraftpla-
nung durch Regionalpläne, die der bis-
herigen Vorrangflächenplanung mit Aus-
schlusswirkung im rechtlich zulässigen 
Maße nahekomme, weiterhin wünschens-
wert und sinnvoll sei. Der Vorstand schloss 
sich der Einschätzung der Geschäftsstelle 
an und sprach sich für verlässliche Rah-
menbedingungen aus. 
Weitere Themen, mit denen sich der Vor-
stand in seiner Sitzung befasste, waren die 
Finanzbeziehungen zwischen Land und 
Kommunen; die Aufnahme, Integration 
und Unterbringung von Flüchtlingen; die 
Finanzierung von Ausbau und Betrieb der 
Ganztagsschulen; die Entwicklung des 
Kindestagesförderungsgesetzes (KiTaG) 
sowie die Strategie zur Zukunft der Niede-
rungen bis 2100. 

      Danica Rehder 

und hob dabei drei hervor: Gebäudeener-
giegesetz (GEG), Energieeffizienzgesetz 
(EnEfG) und Klimaanpassungsgesetz. 
Problematisch aus kommunaler Sicht sei 
besonders das GEG. Aus Sicht der Ge-
schäftsstelle werde das GEG in vorliegen-
der Form den Druck auf Kommunen er-
heblich verstärken, für die Einrichtung von 
Wärmenetzen zu sorgen. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen im Gesetzentwurf 
seien nicht realistisch, insbesondere die 
zehnjährige Umsetzungspflicht, die zu-
dem mit Schadensersatzansprüchen ver-
bunden sei. Ebenso fraglich sei, wie alle in 
Schleswig-Holstein rund 200 bestehen-
den Wärmenetze bis 2026 auf Erneuerba-
re Energien umgestellt werden sollen. Der 
Vorstand bestärkte Bülow in seiner Ein-
schätzung. 
Der Landesgeschäftsführer wies zudem 
darauf hin, dass die im Energieeffizienz-
gesetz vorgegebenen Einsparverpflich-
tungen für die Kommunen nicht realisier-
bar seien, wenn die Politik gleichzeitig den 
Aufbau weiterer Infrastruktur durch Kita 
und Ganztagsbetreuung fordere. Mit Blick 
auf das Klimaanpassungsgesetz sei da-
mit zu rechnen, dass die Kreise verstärkt 
Anpassungskonzepte auch für die Ge-
meinden erstellen könnten. Bülow äußerte 
die Befürchtung, dass überzogene An-
sprüche der unteren Landesbehörden 
Einzug in die Konzepte halten könnten. 

OVG kippt Regionalplan Windenergie 
für Planungsraum I
Beim Thema Regionalplanung Windener-
gie richtete der Landesgeschäftsführer 
den Blick auf das kürzlich ergangene Ur-
teil: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) 
Schleswig habe in einem Urteil am 22. 

Als Erster Stellvertretender Landesvorsit-
zender des SHGT war Amtsdirektor Rai-
ner Jürgensen zehn Jahren lang als Ver-
treter des Schleswig-Holsteinischen Ge-
meindetages auch stellvertretendes Mit-
glied in Präsidium und Hauptausschuss 
des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes (DStGB). Seit 2018 ist er darüber 
hinaus Vorsitzender des Europaaus-
schusses des DStGB, der mit Vertretern 
aus allen Bundesländern die europäische 
Politik begleitet. Anlässlich seines Eintritts 
in den Ruhestand ist Rainer Jürgensen in 
der Präsidiumssitzung des DStGB am 12. 
Juni 2023 von DStGB-Präsident Dr. Uwe 
Brandl mit einer Ehrenurkunde ausge-
zeichnet und verabschiedet worden.

DStGB ehrt Rainer Jürgensen

DStGB-Präsident Dr. Uwe Brandl über-
reicht Rainer Jürgensen eine Ehrenurkunde

Foto: DStGB
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Die 14. Klima- und Energiekonferenz des 
Schleswig-Holsteinischen Gemeindeta-
ges findet am 5. Oktober 2023 im Hohen 
Arsenal in Rendsburg statt. 
Wie in den vergangenen Jahren nimmt 
sich die Klima- und Energiekonferenz den 
aktuell drängendsten Themen des Kli-
maschutzes und der Energiewende an. 
Im Mittelpunkt steht die Wärmewende als 
wahrscheinlich eine der wichtigsten kom-
munalpolitischen Steuerungsaufgaben 
der kommenden Jahre. Weitere Vorträge 
am Vormittag betreffen das Wassergefah-
renmanagement des Landes Schleswig-
Holstein und als Beispiel für Klimaschutz 
vor Ort das autarke Klixbüll. 
Das Forum I „Energieeffizienz und Ener-
giewende“ befasst sich mit dem Ausbau 
von Freiflächen-Photovoltaik und Mög-
lichkeiten für mehr Energieeffizienz. 
Das Forum II „Mobil nachhaltige Kommu-
nen“ steht im Zeichen der Elektromobilität 
und neuer Mobilitätskonzepte im ländli-
chen Raum. 
Zahlreiche Vorträge hochkarätiger Exper-
ten und erfahrener Praktiker Schleswig-
Holsteins zeigen Ideen und Lösungen zu 
den genannten Themen auf. 

Veranstaltungsankündigung

14. Klima- und Energiekonferenz des 
SHGT am 5. Oktober 2023 in Rendsburg

Energie- und Klimakonferenz des SHGT 2022, Foto: Danica Rehder

Weitere Informationen und das Programm 
zur Tagung sind zu finden unter www.sh
gt.de (Rubrik Veröffentlichungen/Presse).
Anmeldungen nimmt ab sofort Frau Schütz 
von Congress & Presse entgegen:
Anmeldung: Per Fax: 0228/349815 oder 
E-Mail: schuetz@congressundpresse.de

Teilnahmegebühren:
150,00 � (brutto): Vertreter von Kommu-
nalverwaltungen/ Institutionen
115,00 � (brutto): Ehrenamtliche Bürge-
rmeister, Amts- oder Bürgervorsteher, 
Stadt- oder Gemeindevertreter
220,00 � (brutto): Vertreter von Unternehmen

Entwürfe zur Neuaufstellung der 
Regionalpläne veröffentlicht
Die Landesregierung hat am 30. Mai den 
Entwürfen für die drei neuen Regionalplä-
ne für Schleswig-Holstein zugestimmt. 
Die Landesplanung hat darüber infor-
miert, dass die Entwürfe für die Regional-
pläne I, II und III mit den jeweils dazugehö-
renden Planunterlagen (Text, Karte, Um-
weltbericht) ab sofort auf der Online-Be-
teiligungsplattform BOB-SH eingesehen 
werden können. Ab 10. Juli 2023 ist es 
dann möglich, auf BOB.SH auch Stellung-
nahmen zu den Planentwürfen abzuge-
ben.
Die öffentlichen Beteiligungsverfahren zu 
den drei Planentwürfen laufen im Zeitraum 
vom 10. Juli bis 9. November 2023. Die 
amtliche Bekanntmachung der Beteili-
gungsverfahren erfolgt voraussichtlich im 
Amtsblatt Schleswig-Holstein am 3. Juli 
2023.
Anfang Juli 2023 finden landesweit sieben 
Informationsveranstaltungen (jeweils von 

Infothek

18 - 20 Uhr) zu den Regionalplanentwür-
fen statt, auf denen die Landesplanungs-
behörde über die Inhalte der Planentwürfe 
sowie die Beteiligungsmöglichkeiten 
informieren wird:

Planungsraum I
-  Mittwoch, 5. Juli 2023, Flensburg
-  Mittwoch, 12. Juli 2023, Husum

Planungsraum II 
-  Dienstag, 4. Juli 2023, Rendsburg 
-  Montag, 10. Juli 2023, Plön 

Planungsraum III 
-  Montag, 3. Juli 2023, Itzehoe 
-  Dienstag, 11. Juli 2023, Norderstedt 
-  Donnerstag, 13. Juli 2023, Lübeck 

Weitere Informationen zur Neuaufstellung 
und zu den Veranstaltungen hat die Lan-
desregierung auf ihrer Internetseite bereit-
gestellt. 
Bei Fragen zu den Planentwürfen, den 

Beteiligungsverfahren oder den Infover-
anstaltungen kann über das Funktions-
postfach regionalplanung@im.landsh.de 
Kontakt zu den zuständigen Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Regionalreferat 
der Landesplanungsbehörde aufgenom-
men werden. 

Wanderausstellung mit erinnernden 
Geschichten zu Wassergefahren 
Das Land hat im April dieses Jahres eine 
Informationskampagne „wasserstark.sh“ 
zum Thema Wassergefahren gestartet (s. 
auch SHGT - info-intern Nr. 104/23).  Die 
zweijährige Kampagne soll alle Schles-
wig-Holsteinerinnen und Schleswig-Hol-
steiner über Sturmfluten, Binnenhoch-
wasser und Starkregen informieren und 
die Gefahrenpotentiale dieser Hochwas-
serereignisse aufzeigen. Darüber hinaus 
wird auf Vorsorgemaßnahmen zum früh-
zeitigen Schutz vor Wassergefahren auf-
merksam gemacht und Handlungsemp-
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Anzeige

fehlungen für den Ernstfall gegeben. Alle 
Informationen sind unter www.wasser-
stark.sh verfügbar. 
Im Rahmen der Informationskampagne 
entwickelt das Land momentan eine Wan-
derausstellung zum Thema Wassergefah-
ren. In dieser Ausstellung erzählen 10 
Personen ihre persönlichen Erfahrungen 
eines Hochwasserereignisses. Die Ge-
schichten zeigen einerseits die persönli-
che Betroffenheit, aber auch Helferinnen 
und Helfer erzählen ihre Geschichten. Die 
Ausstellung ist für Innenräume konzipiert. 
Sollten Sie Interesse haben, die Ausstel-
lung ab September 2023 für ein bis zwei 
Wochen in Ihrer Gemeinde zu präsentie-
ren, wenden Sie sich bitte an wasser.vor
sorge@mekun.landsh.de. 

Flächenenergieerträge für Strom, 
Wärme und Verkehr – eine 
vergleichende Betrachtung 
Eine aktuelle Studie des Thünen-Instituts 
hat den Flächenverbrauch der in Deutsch-
land geförderten erneuerbaren Energien 
betrachtet, welcher zu einem Großteil auf 
landwirtschaftlichen Flächen erzeugt wird. 
Den größten Flächenumfang nehmen da-
bei der Energiepflanzenanbau für die Bio-
gaserzeugung (8,7 Prozent) und der Raps-
anbau für die Biodieselherstellung (3,1 
Prozent) ein. Photovoltaik- und Windener-
gieanlagen beanspruchen hingegen aktu-
ell nur unter einem 1 Prozent der Flächen.
Die Analyse vergleicht insgesamt die Flä-
chenenergieerträge verschiedener Arten 
von biogenen erneuerbaren Energien mit 
verschiedenen technischen Varianten von 
Photovoltaik, nämlich PV-Freiflächenan-
lagen und Agri-Photovoltaikanlagen so-
wie Windenergieanlagen.
Dabei werden die energetische Nutzung 

als Strom, Wärme und für Mobilität unter-
sucht. Im Ergebnis zeigt sich, dass mit 
Photovoltaik und Wind um ein Vielfaches 
mehr Energie je Hektar landwirtschaftli-
cher Fläche erzeugt werden kann als mit 
biogenen erneuerbaren Energien, selbst 
wenn Aspekte der Stromspeicherung be-
rücksichtigt werden. So können bei einem 
durchschnittlichen Stromverbrauch von 
3.100 kWh pro Haushalt und Jahr im Mittel 
sieben Haushalte durch einen Hektar 
Biogasmais versorgt werden. Bei PV-Frei-
flächenanlagen steigt die Anzahl der zu 
versorgenden Haushalte auf 230 und bei 
Windenergieanlagen auf knapp 6.000.
Mit der Nutzung von Raps für Biodiesel ist 
es möglich, 57 Tausend Kilometer pro 
Jahr mit einem Mittelklassewagen zu fah-
ren. Mit dem Strom aus einer PV-FFA sind 
es je Hektar und Jahr hingegen 3,9 Mio. 
Kilometer.

Anmerkung des DStGB
Die Verteilung von Außenbereichsflächen 
gerät zunehmend unter Druck, denn es 
drängen vielfältige Nutzungsformen in 
diesen Bereich hinein. Hierzu gehören 
neben Fragen der Lebensmittelversor-
gung und des Wohnungsbaus auch sol-
che der Energieerzeugung. Dies ist gera-
de im Hinblick auf die Ziele der deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie zu betrachten, 
nach welcher die Flächeninanspruchnah-
me bis 2030 auf 30 ha pro Tag begrenzt 
werden soll. Derzeit werden täglich 54 ha 
an Flächen in Deutschland neu in An-
spruch genommen.
Mit Blick auf den weiteren EE-Ausbau 
müssen im Sinne der Flächenschonung 
daher auch Konzepte der „doppelten 
Innenentwicklung“ sowie etwa der PV-
Nutzung im Innenbereich zum Beispiel 
auf Dach- und Parkhausflächen, aber 

auch in Industrie- und Gewerbegebieten 
verstärkt in den Blick genommen werden.
Werden diese Handlungsoptionen sinn-
voll genutzt, lassen sich langfristig Außen-
bereichsfläche schonen. Hierzu ist es 
erforderlich, dass die planungsrechtli-
chen Grundlagen (u.a. BauGB, BauNVO) 
entsprechend gestaltet und auch die 
Förderkulissen von Bund und Ländern 
darauf ausgerichtet werden.
Weitere Informationen finden sich unter: 
https://buel.bmel.de

Termine:

12.07.2023: Landesvorstand des 
SHGT

12.07.2023: Parlamentarischer Abend 
der Kommunalen Landesverbände

06.09.2023: Bau-, Planungs- und Um-
weltausschuss des SHGT

06.09.2023: 20. Norddeutsche Kanal-
sanierungstage auf der NordBau

06. und 07.09.2023: Praxis-Forum 
Kommunal- und Umwelttechnik auf der 
NordBau

07.09.2023: Besprechung der Kreis-
geschäftsführer des SHGT

14.-15.09.2023: Bürgermeisterfach-
konferenz

20.09.2023: Schul-, Sozial- und Kultur-
ausschuss des SHGT

21.09.2023: Rechts-, Verfassungs- 
und Finanzausschuss des SHGT

27.09.2023: Bürgervorstehertagung 
des SHGT
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Mitteilungen des DStGB

Pressemitteilung vom 12.06.2023
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Dr. André Berghegger zum neuen 
Hauptgeschäftsführer des DStGB gewählt

Der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund bekommt ab dem Jahr 2024 einen 
neuen Hauptgeschäftsführer. Der Haupt-
ausschuss des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes wählte Dr. André Berg-
hegger zum Nachfolger des langjährigen 
Hauptgeschäftsführers Dr. Gerd Lands-
berg, der den Verband seit dem Jahr 1998 
führt.
Der 51 Jahre alte Jurist Berghegger ist seit 
dem Jahr 2013 Mitglied des Deutschen 
Bundestages und seit dem Jahr 2021 Vor-
sitzender der Arbeitsgemeinschaft Kom-
munalpolitik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion. Zuvor war zwischen 2006 und 
2013 hauptamtlicher Bürgermeister der 

Stadt Melle (Landkreis Osnabrück). Berg-
hegger wird sein Amt zum 01. Januar 
2024 antreten.
Der bisherige stellvertretende Hauptge-
schäftsführer Uwe Zimmermann wurde in 
seinem Amt als 1. Beigeordneter und 
stellvertretender Hauptgeschäftsführer 
bestätigt. Zimmermann ist seit dem Jahr 
1998 für den Deutschen Städte- und 
Gemeindebund tätig und seit dem Jahr 
2012 stellvertretender Hauptgeschäfts-
führer.
Der Hauptausschuss des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes wählte 
zudem Marc Elxnat und Alexander Hand-
schuh zu neuen Beigeordneten. Elxnat 
folgt Uwe Lübking, der ebenfalls in den 
Ruhestand tritt, und übernimmt das De-
zernat für Recht, Soziales, Bildung und 
Sport. Handschuh führt das neu geschaf-
fene Dezernat für Kommunikation und Di-
gitalisierung und bleibt in dieser Funktion 
Sprecher des Verbandes. Beide treten ihr 
Amt im Januar 2024 an.

Der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund fordert einen Neustart in der Migra-
tionspolitik. „So wie es jetzt läuft, darf und 
kann es nicht weitergehen“, sagten der 
Präsident, Erster Bürgermeister Dr. Uwe 
Brandl, und Hauptgeschäftsführer Dr. 
Gerd Landsberg heute anlässlich der 
Sitzungen von Hauptausschuss und Prä-
sidium des kommunalen Spitzenverban-
des in Berlin. Notwendig sind aus Sicht der 
Kommunen die Verankerung einer neuen 
„Gemeinschaftsaufgabe Integration“ im 
Grundgesetz und die Schaffung eines 
Migrationsgesetzbuches, in dem die 
Regelungen gebündelt werden. 
„Die Städte und Gemeinden sind bei der 
Unterbringung, der Versorgung und der 
Integration längst an ihrer Leistungsgrenze 
angelangt. Wir wollen gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern helfen, aber die 
Kapazitätsgrenzen sind nun einmal be-
schränkt. Darauf muss die Politik endlich 
eine dauerhafte und nachhaltige Antwort 
finden“, betonten Brandl und Landsberg. 
Im Einzelnen fordert der Deutsche Städte- 
und Gemeindebund eine wirksame 
Begrenzung des Zustroms und eine faire 
Verteilung der Flüchtlinge innerhalb 
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Neustart in der Migrationspolitik einleiten 
Migrationsgesetzbuch schaffen – Verantwortung von Bund und Ländern als 
Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz festschreiben 

Deutschlands, aber auch innerhalb der 
EU. Notwendig ist zudem ein wirksamer 
Schutz der Außengrenzen der EU, mit der 
Möglichkeit, schon dort Asylverfahren für 
Personen durchzuführen, die voraussicht-
lich keine Bleibeperspektive haben. Auch 
die Harmonisierung der Integrations- und 
Sozialleistungen sei ein notwendiger 
Schritt. 
Um die Akzeptanz in der Bevölkerung 
nicht zu gefährden, sei die konsequente 
Abschiebung von ausreisepflichtigen Per-
sonen von großer Bedeutung. „Vielfach 
reichen die Vorlaufzeiten in den Kommu-
nen nicht aus, um die Aufnahme neu an-
kommender Menschen gut zu organisie-
ren“, so Brandl und Landsberg. „Wir 
brauchen daher ein Frühwarnsystem bzw. 
ein Lagezentrum, das über ankommende 
Personen informiert. Notwendig ist außer-
dem eine deutliche Ausweitung der Erst-
aufnahmeeinrichtungen von Bund und 
Ländern, sodass nur Personen mit Bleibe-
perspektive auf die Kommunen verteilt 
werden“, forderten Brandl und Lands-
berg. 
Von Bund und Ländern erwarten die Kom-
munen die dauerhafte Finanzierung von 

Unterbringung, Versorgung und Integrati-
on der nach Deutschland gekommenen 
Menschen. Dies müsse auch für die zu-
sätzlichen Kita- und Schulplätze gelten. 
„Insgesamt geht das Finanzierungsbingo 
zwischen Bund und Ländern zu Lasten der 
Kommunen. Das muss ein Ende haben“, 
kritisierten Brandl und Landsberg. „Nicht 
zuletzt deswegen fordern wir eine neue 
‚Gemeinschaftsaufgabe Integration‘ im 
Grundgesetz, in der die Finanzierung von 
Unterbringung, Versorgung und Integrati-
on zwischen Bund und Ländern verbind-
lich geregelt wird. Damit würde auch 
rechtlich eindeutig festgelegt, dass Bund 
und Länder diese Aufgabe gemeinsam 
finanzieren müssen“. „Weiterhin schlagen 
wir ein Migrationsgesetzbuch vor, welches 
alle bestehenden Regelungen in einem 
Gesetz zusammenführt und harmonisiert“, 
so Brandl und Landsberg. Dieses Ge-
setz sollte unter anderem Regelungen zur 
Zuständigkeit des Bundes für Abschie-
bung und Rückführung sowie eine ein-
deutige Festschreibung des Grundsatzes 
„Fördern und Fordern“ für Integrations-
maßnahmen enthalten. 
Notwendig sind aus Sicht des DStGB klare 
Zuständigkeitsregelungen bei den Inte-
grationsmaßnahmen, Regelungen zum 
Datenaustausch und Zugriff auf alle not-
wendigen Register durch die beteiligten 
Behörden. Schließlich brauche es auch 
die Möglichkeit, Abweichungen von Stan-
dards, etwa Gruppen- und Klassengrößen 
in Kita und Schule, vorzusehen, um den 
notwendigen Zugang zu Einrichtungen zu 
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Personalnachrichten

Am 14. Mai waren die rund 4.400 Wahlbe-
rechtigten in Hohenwestedt neben der 
Kommunalwahl auch zur Bürgermeister-
wahl aufgerufen. Als Amtsinhaber und 
einziger Kandidat wurde Jan Butenschön 
mit 87,6 Prozent der Stimmen im Amt 
bestätigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,9 
Prozent. Unterstützt wurde Butenschön 
von CDU, FDP und SPD.
Der SHGT gratuliert Jan Butenschön 
herzlich zur Wiederwahl und wünscht für 
die weitere Amtszeit viel Erfolg!

Nachdem bei der Bürgermeisterwahl in 
Husum am 14. Mai keiner der Kandidaten 
die absolute Mehrheit erreichen konnte, 
waren die über 19.000 Wahlberechtigten 
am 4. Juni zu einer Stichwahl aufgerufen. 
Hierbei konnte Martin Kindl (CDU) 53,5 
Prozent der Stimmen auf sich vereinen; 
sein Mitbewerber Horst Bauer (SPD) erhielt 
46,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. 
Die Wahlbeteiligung lag bei 32,6 Prozent. 
Der SHGT gratuliert Martin Kindl herzlich 
zur Wahl und wünscht für das neue Amt 
viel Erfolg!

Am 14. Mai waren in Büchen rund 5.300 
Wahlberechtigte zur Bürgermeisterwahl 
aufgerufen. Nachdem keiner der Kandi-
dierenden die absolute Mehrheit erhielt, 
setzte sich Dennis Gabriel (CDU) bei der 
Stichwahl am 4. Juni mit 57,3 Prozent der 
Stimmen durch. Sein Mitbewerber Michael 
Munteanu (parteilos) erhielt 42,7 Prozent. 
Der SHGT gratuliert Dennis Gabriel herz-
lich zur Wahl und wünscht für das neue 
Amt viel Erfolg!

Deutschland soll bis zum Jahr 2045 klima-
neutral in der Wärme werden. Das ist ein 
gemeinsamer Kraftakt von Bund, Län-
dern, Kommunen und v.a. Bürgern. Es ist 
grundsätzlich positiv zu bewerten, dass 
die Bundesregierung dies mit dem Gesetz 
zur kommunalen Wärmeplanung angeht.
Die Kommunen sollen dazu mit der Wär-
meplanung örtlich angerpasste Lösun-
gen entwickeln. Das darf aber niemanden 
überfordern, bedarf also realistischer 
Umsetzungszeiträume. Planung und Um-
setzung müssen für alle Kommunen leist-
bar sein, egal ob groß oder klein. Wichtig 
ist zunächst, dass die Erstellung der Wär-
mepläne finanziell gefördert wird. Klima-
neutralität in der Wärme ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Wenn die 

Statement von DStGB-Hauptgeschäftsführer Dr. Gerd Landsberg für 
den Tagesspiegel vom 31.05.2023

Wärmeplanung ist Voraussetzung 
für Wärmewende

Kommunen hierzu verpflichtet werden, 
muss auch die Finanzierung stehen. Dies 
ist auch deshalb erforderlich, damit der 
Erfolg von Planung und Umsetzung nicht 
von der Haushaltslage der einzelnen 
Kommune abhängt. 
Zudem muss sichergestellt werden, dass 
alle Kommunen, beispielsweise auch 
solche unter 10.000 Einwohnern, geför-
dert werden.
Ein wichtiges Thema sind die Daten. Die 
Wärmeplanung setzt auf örtlichen Daten 
auf: beispielsweise bei den Energiever-
bräuchen der Gebäude. Wir plädieren 
dafür, die Wärmepläne auf der Grundlage 
der örtlich vorhandenen Daten zu erstel-
len. Eine aufwändige Erhebung gebäude-
scharfer Daten kann den Prozess verzö-

gern. Die Datenbasis wird von Ort zu Ort 
unterschiedlich sein. Ob die Wärmewen-
de gelingt, darf aber keine Frage des 
Wohnorts sein. 
Ein weiteres Thema ist der Umbau der 
Infrastrukturen. Es geht nicht nur um die 
Erstellung der Wärmepläne, sondern auch 
um den Umbau der Infrastrukturen: neue 
Wärmenetze und den Ausbau und die Er-
tüchtigung von Stromnetzen. Bei den 
Wärmeplänen muss sichergestellt werden, 
dass das mit dem vorhandenen Personal 
in den Kommunen leistbar ist. Bei den 
Infrastrukturen brauchen wir Förderung: 
Jeder Euro, der jetzt in Wärmenetze inves-
tiert wird, zahlt sich beim Klimaschutz aus.
Der DStGB hat kritisiert, dass das GEG, 
nicht mit dem Gesetz zur kommunalen 
Wärmeplanung verzahnt wurde. Kommu-
nale Wärmeplanung macht nur Sinn, 
wenn auf der Grundlage der örtlichen 
Bedingungen die beste Lösung für die 
Wärmeversorgung gefunden wird: Wir 
brauchen also Technologieoffenheit.
(...) Daher ist es zu begrüßen, dass der 
Bundeswirtschaftsminister Habeck an-
gekündigt hat, hier noch einmal nachbes-
sern zu wollen. (...)

Integrationszwecken zu ermöglichen. 
„Das Migrationsgesetzbuch muss von 
vorneherein so aufgestellt werden, dass 
die Verfahren digital schnell und unbüro-

kratisch abgewickelt werden können. Wir 
brauchen einen wirklichen Neustart in der 
Migrationspolitik, ohne die derzeit noch 
bestehenden bürokratischen Hürden und 

Verzögerungen. Die Kommunen erwarten 
von Bund und Ländern, dass dieser not-
wendige Neustart schnell eingeleitet wird“, 
so Brandl und Landsberg abschließend.

Jan Butenschön im Amt des 
Bürgermeisters der 
Gemeinde Hohenwestedt bestätigt

Martin Kindl zum neuen 
Bürgermeister in Husum gewählt

Dennis Gabriel wird neuer 
Bürgermeister in Büchen



Die Öffentliche Verwaltung – DÖV 
der Klassiker unter den Zeitschriften 
des öffentlichen Rechts (seit 1948) !
Die DÖV setzt ihren Schwerpunkt auf wissen schaft  liche Erörterungen 
grundlegender und aktueller öffentlich-rechtlicher sowie verwaltungs-
wissenschaftlicher Fragen. Berücksichtigung fi nden auch Themen der 
euro päischen und internationalen Ebene sowie inter disziplinäre Beiträge.

Die Mitwirkung namhafter Autoren aus Lehre und Praxis wie auch die 
Zusammensetzung der Schriftleitung und des Herausgeberkreises aus 
Experten auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts gewähr leisten die an-
spruchsvolle Behandlung der Themen für Wissenschaft und Praxis.

Unentbehrlich für Behörden, Kommunen, Gerichte, Rechtsanwälte, 
Universitäten und Fachhochschulen, öffentlich-rechtliche Institute sowie 
Verbände und Unternehmen.

Kostenloses Probeheft unter Tel. 0711 7863-7280

Ein Abonnement der DÖV bietet Ihnen:

• Abhandlungen öffentlich-rechtlicher Problemstellungen

• Kleinere Beiträge und Urteils anmerkungen

• Berichte, z. B. über Fachtagungen

• Buchbesprechungen von kompetenten, unabhängigen Rezensenten

• Rechtsprechung mit aktuellen Entscheidungen

•  Leitsätze, die einen umfassenden Überblick über die Rechtsprechung 
geben – ausgewählte zugrunde liegende Entscheidungen sind im 
Volltext nachzulesen unter www.doev.de

Die DÖV erscheint zweimal monatlich. 
Abonnement zum Jahresbezugspreis 2023: 
€ 335,– zzgl. Versandkos ten € 22,60
Einzelheft: € 21,70 zzgl. Versandkosten. 

Der Vertrag bei Zeitschriftenabonnements (Print/Online) ist zeitlich unbefristet und kann 
beiderseits mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines Kalendermonats gekündigt 
werden, erstmals jedoch zum Ende des ersten Vertragsjahrs (12 Monate Mindestlauf-
zeit). Nach Ablauf der Mindestlaufzeit ist bei Verträgen mit Verbrauchern im Sinne von 
§ 13 BGB die Kündigung zum Ende eines jeden Kalendermonats möglich, bei Verträgen 
mit anderen Kunden zum Ende eines jeweiligen Vertragsjahres.

Auch als Online-Abo über beck-online erhältlich. 
Weitere Informationen unter www.doev.de/abonnement.
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„Die Gemeinde”
ist  die  Zeitschrift  für  die
Schleswig-Holsteinische  Selbstverwaltung.
Als kommunalpolitische Zeitschrift auf Landes-
ebene bietet sie einen umfassenden Service
für  die  Selbstverwaltung.
Werden  auch  Sie  Leser  der  „Gemeinde”!
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Wir unterstützen Sie.

Digitale Kommune | 0421 83558-7357

Die Kommune der Zukunft ist digital

- und souverän.




